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Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler 
für das Haushaltsjahr 2016 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW, S. 496), hat der Rat der Stadt Eschweiler mit Beschluss 
vom 15.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§  1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Stadt Eschweiler voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflich-
tungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 150.421.650 �

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 159.857.800 �

im Finanzplan mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstä-
tigkeit auf 

143.337.250 �

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstä-
tigkeit auf 

147.370.100 �

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 9.124.200 �

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 17.822.600 �

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 8.698.400 �

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 4.171.500 �

festgesetzt. 

§  2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
8.248.400 � festgesetzt. 

§  3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitions-
auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.408.000 � festgesetzt. 
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§  4 

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 9.436.150 � festgesetzt. 

§  5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen wer-
den dürfen, wird auf 100.000.000 � festgesetzt. 

§  6 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt 
festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 310 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 520 v.H. 
2. Gewerbesteuer auf 490 v.H. 
Da eine besondere Hebesatzsatzung erlassen wird, haben die Steuersätze nur deklaratori-
schen Charakter. 

§  7 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2017 wieder 
hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen 
sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. 

§  8 

Im Stellenplan sind verschiedene Stellen als �künftig wegfallend� (kw) oder als �künftig um-
zuwandeln� (ku) ausgewiesen. 

Hieraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen: 

Kw-Vermerk: Die Stelle kommt bei dem Ausscheiden des Stelleninhabers in Fortfall. 

Ku-Vermerk:  Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in eine Plan-
stelle einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln. 

§  9 

1. Budgetbildung 

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ 
Auszahlungen zu Budgets verbunden (Anlage 1 zur Haushaltssatzung). 
Innerhalb der Budgets werden Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätig-
keit zusammengefasst. 

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen, die Produkte der kostenrech-
nenden Einrichtungen sowie die bilanziellen Abschreibungen werden jeweils zu separaten 
Budgets zusammengefasst. 
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In den Budgets sind die Summe der Erträge/ Einzahlungen und die Summe der Aufwendun-
gen/ Auszahlungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Erzielte Mehrerträge während 
der Haushaltsausführungsphase sind grundsätzlich zur Haushaltskonsolidierung und somit 
zur Reduzierung der negativen Jahresabschlussergebnisse einzusetzen. Hiervon ausge-
nommen sind zweckgebundene Erträge (Anlage 2 zur Haushaltssatzung). 
Bei vorliegender Zweckbindung erhöhen Mehrerträge/ -einzahlungen die Ermächtigung für 
die entsprechenden Aufwendungen/ Auszahlungen. 

Bei Mindererträgen/ -einzahlungen vermindern sich die entsprechenden Ermächtigungen für 
Aufwendungen/ Auszahlungen. 

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse 
des Bundes, des Landes, der StädteRegion oder sonstiger Dritter zur Finanzierung haus-
haltsrechtlich vorgesehen sind, dürfen erst nach Vorliegen der jeweiligen Bewilligungsbe-
scheide, Abschluss von Vereinbarungen oder nach Bewilligung eines förderunschädlichen 
vorzeitigen Maßnahmenbeginns in Anspruch genommen werden. 

Unter die Budgets gemäß Anlage 1 werden ebenfalls Budgets für Investitionstätigkeit gebil-
det. Hierunter fallen die jeweiligen Investitionsnummern. Innerhalb der Investitionsbudgets 
werden die Einzahlungen und Auszahlungen zusammengefasst. 
Die vorgenannten Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen 
unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze. 

Von den Regelungen sind ausgenommen: 

- Aufwendungen/ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
- Sonstige kalkulatorische Aufwendungen und Erträge

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des  
§ 83 Abs. 2 GO NRW gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Ansatz um 
mehr als 50.000 Euro überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. 

Die Entscheidung über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwen-
dungen und Auszahlungen wird bis zu einem Betrag von 25.000 Euro dem Verantwortlichen 
für die Finanzbuchhaltung übertragen; darüber hinaus entscheidet der Kämmerer bis zu ei-
nem Betrag von 50.000 Euro. Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen. 

Die vorstehenden Regelungen gelten für über- und außerplanmäßige Verpflichtungser-
mächtigungen im Sinne des § 85 Abs. GO NRW entsprechend. 

Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende 
Gelder, Verrechnungsbuchungen o.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen einschließlich der 
Zuführungen zu Gebührenausgleichsrücklagen fallen nicht unter diese Regelungen. 
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3. Nachtragssatzung 

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn 

a) der planmäßig ermittelte Jahresfehlbetrag des Ergebnisplanes im lfd. Haushaltsjahr 
um  mehr als 5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes überschritten wird. 

b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushalts-
positionen im Einzelfall 2 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des lau-
fenden Haushaltsjahres übersteigen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug 
auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplanes. 

c) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen den Gesamtbetrag von 
1.000.000 � übersteigen. 

Eschweiler, 15.12.2015 
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Anlage 1 zur Haushaltssatzung 2016 der Stadt Eschweiler 

Übersicht Budgetbildung 

Budget 01 � Politische Gremien/ Verwaltungsführung 

Budgetverantwortung: Herr Rehahn 

Produkte:  01 111 01 01 � Politische Gremien 
  01 111 01 02 � Verwaltungsführung 

Budget 01.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen und den Positionen des  
Budgets 23. 

Budget 01.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 

Budget 02 � Gleichstellung 

Budgetverantwortung: Frau Harzheim 

Produkt: 01 111 01 03 � Gleichstellung von Frau und Mann 

Budget 02.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen und den Positionen des  
Budgets 23. 

Budget 02.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 

Budget 03 � Personalrat 

Budgetverantwortung: Frau Hunscheidt-Fink 

Produkt: 01 111 01 04 � Beschäftigtenvertretung 

Budget 03.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen und den Positionen des  
Budgets 23. 

Budget 03.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 
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Budget 04 � Rechnungsprüfung 

Budgetverantwortung: Herr Breuer 

Produkt: 01 111 05 01 � Rechnungsprüfung 

Budget 04.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen und den Positionen des  
Budgets 23. 

Budget 04.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 

Budget 05 � Organisation und Wahlen 

Budgetverantwortung: Herr Rehahn 

Produkte: 01 111 06 01 � Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der 
Gesamtverwaltung 

01 111 07 01 � Öffentlichkeitsarbeit 
01 111 10 01 � Organisationsangelegenheiten 
01 111 10 02 � EDV-Dienste und Datentechnik 
02 121 14 01 � Wahlen 
02 121 14 02 � Statistik 

Budget 05.1
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen sowie den Positionen des  
Budgets 23. 
Folgendes Produktsachkonto wird ebenfalls innerhalb des Budgets 05.1 bewirtschaftet: 
155730102 � 46510000 (Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen) 

Budget 05.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 
Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 05.2 bewirtschaftet: 
021261501 � 52112100 (Unterhaltung Netztechnik) 
042710101 � 52112100 (Unterhaltung Netztechnik) 
105210401 � 52550000 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens) 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 05.2  
ausgeschlossen: 
011110601 � 52350000 (Erstattungen von Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, 

Beteiligungen und Sondervermögen) 

Budget 06 - Personal 

Budgetverantwortung: Herr Rehahn 

Produkte: 01 111 08 01 � Personaldienste 
01 111 08 02 � Betriebliche Gesundheitsberatung 
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Budget 06.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen, den Positionen des Budgets 23 
sowie des nachfolgend aufgelisteten Produktsachkontos: 
011110801 � 54120800 (Aufwendungen für Fortbildung NKF) 

Budget 06.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 
Folgendes Produktsachkonto wird ebenfalls innerhalb des Budgets 06.2 bewirtschaftet: 
095110201 � 52910110 (Aufwendungen für Vermessungsdienstleistungen) 

Budget 07 � Finanzmanagement und Rechnungswesen 

Budgetverantwortung: Frau Merx 

Produkte: 01 111 09 01 � Finanzmanagement 
01 111 09 03 � Zahlungsabwicklung 
01 111 09 05 � Vollstreckung 
01 111 09 06 � Steuern und sonstige Abgaben 

Budget 07.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen, den Positionen des Budgets 23 
sowie des nachfolgend aufgelisteten Produktsachkontos: 
011110905 � 54160800 (Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung) 

Budget 07.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 

Budget 08 �Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Tourismus 

Budgetverantwortung: Herr Kamp 

Produkte: 01 111 12 02 � Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 
15 571 01 01 � Wirtschaftsförderung 
15 575 01 01 � Tourismus und Freizeit 

Budget 08.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen und den Positionen des  
Budgets 23. 
Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 08.1 bewirtschaftet: 
135550101 � 44110600 (Jagdpacht) 
115380201 � 55180000 (Zinsaufwendungen KV Verkeskopf (Kanal)) 
125410101 � 55180000 (Zinsaufwendungen KV Verkeskopf (Straße)) 
115380201 � 78520000 � IV08KAN001 (Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen) 
115380201 � 78590000 � IV08AIB089 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
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Budget 08.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 08.2  
ausgeschlossen: 
011111202 � 52419580 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Festhallen) 

Budget 09 � Recht und Versicherungen 

Budgetverantwortung: Frau Breil 

Produkt: 01 111 11 01 � Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 

Budget 09.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen und den Positionen des  
Budgets 23. 

Budget 09.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 

Budget 10 � Ordnung 

Budgetverantwortung: Herr Müller 

Produkte: 02 122 01 01 � Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
02 122 02 01 � Gewerbeangelegenheiten 
02 122 07 01 � Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung 
02 122 10 01 � Einwohnerangelegenheiten 
02 122 10 02 � Personenstandswesen 
02 126 15 01 � Brandschutz/ Brandbekämpfung 
02 126 15 02 � Abwehr von Großschadensereignissen/ Katastrophenschutz 

Budget 10.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen der vorstehenden  
Produkte mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen und den Positionen des  
Budgets 23. 

Budget 10.2 
Dieses Budget umfasst für die vorgenannten Produkte die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 
(Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind 
gegenseitig deckungsfähig. 
Folgende Produktsachkonten sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 10.2  
ausgeschlossen: 
021261501 � 52112100 (Unterhaltung Netztechnik) 
021261501 � 52419600 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten) 

Budget 10.3 
Produkt:  02 127 17 07 � Kranken- und Rettungstransportdienst 

Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des vorstehenden  
Produktes mit Ausnahme der Positionen des Budgets 23. 
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Budget 11 � Schulen 

Budgetverantwortung: Frau Seeger 

Produkte: 03 211 01 01 Grundschulen 
03 212 01 01 Hauptschulen 
03 215 01 01 Realschule 
03 217 01 01 Gymnasium 
03 218 01 01 Gesamtschule 
03 221 01 01 Willi � Fährmann � Schule 
03 241 01 01 Schülerbeförderung 
03 242 01 01 Fördermaßnahmen für Schüler 
03 243 01 01 Sonstige schulische Aufgaben 

Budget 11.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen und den Positionen des  
Budgets 23. 

Budget 11.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 
Folgende Produktsachkonten sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 11.2  
ausgeschlossen: 
032110101 � 52419600 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten) 
032110101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
032120101 � 52419600 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten) 
032120101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
032150101 � 52419600 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten) 
032150101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
032170101 � 52419600 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten) 
032170101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
032180101 � 52419600 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten) 
032180101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
032210101 � 52419600 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten) 
032210101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
032430101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 

Budget 12 �Kultur 

Budgetverantwortung: Frau Seeger 

Produkte: 04 263 01 01 Musikschule 
04 272 01 01 Bibliothek 
04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen

Budget 12.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen und den Positionen des  
Budgets 23. 

Budget 12.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 
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Budget 13 �Sport 

Budgetverantwortung: Frau Seeger 

Produkte: 08 421 01 01 � Förderung des Sports 
08 424 01 01 - Sportstätten 
08 424 01 02 - Öffentliche Bäder 

Budget 13.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen, den Positionen des Budgets 23 
sowie des nachfolgend aufgelisteten Produktsachkontos: 
084240102 � 44872100 (Erstattung für die Benutzung der Bäder) 

Budget 13.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 13.2  
ausgeschlossen: 
084210101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 

Budget 14 � VHS 

Budgetverantwortung: Frau Hannemann 

Produkt: 04 271 01 01 VHS 

Budget 14.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen und den Positionen des  
Budgets 23. 

Budget 14.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 14.2  
ausgeschlossen: 
042710101 � 52112100 (Unterhaltung Netztechnik) 

Budget 15� Soziales 

Budgetverantwortung: Herr Rombach 

Produkte: 05 311 01 02 � Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 
05 313 01 01 � Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
05 351 01 01 � Sonstige soziale Angelegenheiten 
05 351 01 02 � Unterstützende Seniorenarbeit 
10 522 01 01 � Subjektbezogene Förderung für Wohnraum 
10 522 01 02 � Wohnraumsicherung und �versorgung 
10 522 01 03 � Hilfen bei Wohnproblemen 

  



11 

Budget 15.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen und den Positionen des  
Budgets 23. 

Budget 15.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 15.2  
ausgeschlossen: 
053510102 � 52419600 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten) 

Budget 16� Jugend 

Budgetverantwortung: Herr Termath 

Produkte: 05 341 01 01 - Unterhaltsvorschussleistungen (Budget 16.1 und 16.2) 
06 361 01 01 � Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 
06 362 01 01 � Kinder- und Jugendarbeit 
06 363 01 01 � Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

Budget 16.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereichs mit Ausnahme der Positionen 13 �Sach- und Dienstleistungen� und 15 �Transfer-
aufwendungen� sowie den Positionen des Budgets 23. 

Budget 16.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 
Folgende Produktsachkonten sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 16.2 ausge-
schlossen: 
063610101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
063620101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 

Budget 17 � Bauverwaltung 

Budgetverantwortung: Herr Gühsgen 

Produkte: 01 111 06 02 � Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung 
01 111 12 01 � Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement 

Budget 17.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen und den Positionen des  
Budgets 23. 
Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 17.1 bewirtschaftet: 
011110905 � 54160800 (Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung) 
135550101 � 43211600 (Entgelte f. die Benutzung von Grillplätzen / Grillhütten) 
125410101 � 45620000 (Säumniszuschläge) 
125410101 � 37400402 � diverse Investitionsnummern (Zugang Gebuchte Erschließungsbeiträge) 
125410101 � 37400302 � diverse Investitionsnummern (Zugang gebuchte KAG Beiträge) 
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Budget 17.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 
Folgendes Produktsachkonto wird ebenfalls innerhalb des Budgets 17.2 bewirtschaftet: 
155730101 � 52416600 (Grundbesitzabgaben Blaustein-See) 

Budget 18 � Hochbau/ Gebäudewirtschaft 

Budgetverantwortung: Herr Gühsgen 

Produkte: 01 111 12 03 - Technisches Gebäudemanagement 
15 573 01 01 - Blaustein-See 

Budget 18.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen und den Positionen des  
Budgets 23. 

Budget 18.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 18.2  
ausgeschlossen: 
155730101 � 52416600 (Grundbesitzabgaben Blaustein-See) 

Budget 19 � Planung und Vermessung 

Budgetverantwortung: Herr Dr. Hartlich 

Produkte: 09 511 01 01 � Räumliche Planung und Entwicklung
09 511 02 01 � Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten 
10 521 01 01 � Grundstücksbezogene Basisinformationen 
10 521 01 02 � Grundstücksordnung und -wertermittlung 
15 573 01 03 � Indeland 

Budget 19.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen der vorstehenden  
Produkte mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen und den Positionen des  
Budgets 23. 

Budget 19.2 
Dieses Budget umfasst für die vorstehenden Produkte die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 
(Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind 
gegenseitig deckungsfähig. 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 19.2  
ausgeschlossen: 
095110201 � 52910110 (Aufwendungen für Vermessungsdienstleistungen) 
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Budget 19.3 
Produkte: 11 537 01 01 � Abfallwirtschaft 
  11 538 02 01 � Entwässerung und Abwasserbeseitigung 
  12 545 01 01 � Straßenreinigung und Winterdienst 
Jeweils sämtliche Ergebnisplanpositionen der vorstehenden Produkte mit Ausnahme der Positionen 
des Budgets 23 bilden ein Budget. 

Budget 20 � Bauordnung und Umwelt 

Budgetverantwortung: Herr Jopke 

Produkte: 10 521 04 01 � Maßnahmen der Bauaufsicht 
10 523 01 01 � Denkmalschutz und Denkmalpflege 
14 561 01 03 � Schutz vor altlastenbedingten Gefahren 

Budget 20.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen der vorstehenden  
Produkte mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen und den Positionen des  
Budgets 23. 
Folgendes Produktsachkonto wird ebenfalls innerhalb des Budgets 20.1 bewirtschaftet: 
125460101 � 37400002 � IV00STR001 (Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten) 

Budget 20.2 
Dieses Budget umfasst für die vorstehenden Produkte die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 
(Sach- und Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind 
gegenseitig deckungsfähig. 
Folgendes Produktsachkonto ist von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 20.2  
ausgeschlossen: 
105210401 � 52550000 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens) 

Budget 20.3 
Produkt: 13 553 01 01 � Friedhöfe 
Jeweils sämtliche Ergebnisplanpositionen des vorstehenden Produktes mit Ausnahme der Positionen 
des Budgets 23 bilden ein Budget. 

Budget 21 � Tiefbau und Grünflächen 

Budgetverantwortung - Herr Dr. Hartlich 

Produkte: 12 541 01 01 � Gemeindestraßen 
12 541 01 02 � Verkehrliche Planung 
12 541 01 03 � Verkehrsanlagen 
12 542 01 01 � Kreisstraßen 
12 543 01 03 � Landesstraßen 
12 544 01 04 � Bundesstraßen 
12 546 01 01 � Parkplätze / Parkhäuser 
13 551 01 01 � Öffentliches Grün 
13 554 01 01 � Natur und Landschaft 
13 555 01 01 � Wald, Forstwirtschaft 
13 552 01 01 � Wasser und Wasserbau 
14 561 01 01 � Umweltschutz 
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Budget 21.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen, den Positionen des Budgets 23 
sowie der nachfolgend aufgelisteten Produktsachkonten: 
125410101 � 45620000 (Säumniszuschläge) 
125410101 � 55180000 (Zinsaufwendungen KV Verkeskopf (Straße)) 
125410101 � 37400402 � diverse Investitionsnummern (Zugang gebuchte Erschließungsbeiträge) 
125410101 � 37400302 � diverse Investitionsnummern (Zugang gebuchte KAG Beiträge) 
125460101 � 37400002 � IV00STR001 (Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten) 
135550101 � 43211600 (Entgelte für die Benutzung von Grillplätzen / Grillhütten) 
135550101 � 44110600 (Jagdpacht) 

Budget 21.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 
Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 21.2 bewirtschaftet: 
011111202 � 52419580 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Festhallen) 
021261501 � 52419600 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten) 
032110101 � 52419600 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten) 
032120101 � 52419600 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten) 
032150101 � 52419600 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten) 
032170101 � 52419600 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten) 
032180101 � 52419600 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten) 
032210101 � 52419600 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten) 
053510102 � 52419600 (Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten) 

Budget 22 � Finanzwirtschaft 

Budgetverantwortung � Frau Merx 

Produkte: 11 530 01 01 � Energie- und Wasserversorgung 
15 573 01 02 � Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 
16 611 01 01 � Allgemeine Finanzwirtschaft 
17 700 01 01 � Stiftungen 

Budget 22.1 
Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden  
Bereiches mit Ausnahme der Position 13 Sach- und Dienstleistungen und den Positionen des  
Budgets 23. 
Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 22.1 bewirtschaftet: 
011110801 � 54120800 (Aufwendungen für Fortbildung NKF) 
084240102 � 46140000 (Zinserträge v. sonstigen öffentl. Bereich) 
084240102 � 44872100 (Erstattung für die Benutzung der Bäder) 

Budget 22.2 
Dieses Budget umfasst für den Bereich die Sachkonten der Ergebnisplanposition 13 (Sach- und 
Dienstleistungen). Die jeweiligen Unterbudgets für die Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 
Folgende Produktsachkonten werden ebenfalls innerhalb des Budgets 22.2 bewirtschaftet: 
032110101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
032120101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
032150101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
032170101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
032180101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
032210101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
032430101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
063610101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
063620101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
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084210101 � 52340100 (Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder) 
011110601 � 52350000 (Erstattungen von Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, 

Beteiligungen und Sondervermögen) 

Budget 23 � Personal- und Versorgungsaufwendungen 

Budgetverantwortung � Herr Rehahn 

Dieses Budget umfasst die Produktsachkonten der Kontengruppen 50 und 51 sowie das Sachkonto 
52911500 (Verwaltungskostenanteil RVK). 
Die Produktsachkonten der Kontenart 5019 sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets 
ausgeschlossen. 

Budget 24 � Bilanzielle Abschreibungen 

Budgetverantwortung � Frau Merx 

Dieses Budget umfasst sämtliche Produktsachkonten der Kontengruppe 57.



01 111 11 01

4487 1100 6487 1100 Erstattung Ausgleich Abgeltung Bagatellschäden
5441 3000 7441 3000 Aufwendungen Schadensfälle

01 111 12 01

4487 2400 6487 2400 Rückerstattungen EWV
5241 0100 7241 0100 Beleuchtung und Strom
5241 0200 7241 0200 Heizung
5241 0300 7241 0300 Wasserversorgung
5241 0700 7241 0700 Stromversorgung Straßenbeleuchtung
5241 0900 7241 0900 Heizzentrale Rathaus
5241 2100 7241 2100 Strom Bäder
5241 2200 7241 2200 Heizung Bäder
5241 2300 7241 2300 Wasserverbrauch Bäder
5241 3200 7241 3200 Heizung Festhallen

01 111 12 03

4488 0000 6488 0000 Erstattungen übrige Bereiche
5241 9220 7241 9220 Unterhaltung allgemeines Grundvermögen
5241 9240 7241 9240 Unterhaltung Rathaus
5241 9250 7241 9250 Unterhaltung Feuer- und Rettungswache, Feuerwehrgerätehäuser
5241 9270 7241 9270 Unterhaltung Grundschulen
5241 9280 7241 9280 Unterhaltung Hauptschulen
5241 9290 7241 9290 Unterhaltung Realschule
5241 9300 7241 9300 Unterhaltung Gesamtschule
5241 9310 7241 9310 Unterhaltung Gymnasium
5241 9320 7241 9320 Unterhaltung Willi-Fährmann-Schule
5241 9330 7241 9330 Unterhaltung Kultureinrichtungen
5241 9340 7241 9340 Unterhaltung Volkshochschule
5241 9350 7241 9350 Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime
5241 9360 7241 9360 Unterhaltung Altentagesstätten
5241 9370 7241 9370 Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen
5241 9380 7241 9380 Unterhaltung Bäder
5241 9390 7241 9390 Unterhaltung Festhallen
5241 9410 7241 9410 Unterhaltung Hauptbahnhof
5241 9430 7241 9430 Unterhaltung Märkte und Kirmessen
5241 9440 7241 9440 Unterhaltung GeTeCe
5241 9450 7241 9450 Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen
5241 9460 7241 9460 Unterhaltung Sporthallen
5241 9470 7241 9470 Unterhaltung Seezentrum
5242 1600 7242 1600 Unterhaltung Sportstätten
5242 1620 7242 1620 Unterhaltung Leichenhallen

02 122 10 02

4291 1000 6291 1000 Sonstiger Transferertrag Trauungen im Zisterzienserinnenkloster St. Jöris
5291 0000 7291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

4488 1900 6488 1900 Erstattung Familienstammbücher
5431 0000 7431 0000 Geschäftsaufwendungen

02 126 15 01

4321 0400 6321 0400 Teilnehmerentgelte
5416 0810 7416 0810 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung

03 211 01 01

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5019 0200 7019 0200 Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht

4141 0200 6141 0200 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für offene Ganztagsschulen
5019 0000 7019 0000 Aufwendungen sonstige Beschäftigte

4321 2500 6321 2500 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule
5019 0000 7019 0000 Aufwendungen sonstige Beschäftigte

Grundschulen

Bei folgenden Konten werden die jeweiligen Erträge und Einzahlungen für zweckgebunden zu den entsprechenden Aufwendungen
und Auszahlungen erklärt:

Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement

Technisches Gebäudemanagement

Personenstandswesen

Brandschutz/ Brandbekämpfung

Anlage 2 zur Haushaltssatzung 2016 der Stadt Eschweiler

Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen nach § 22 Abs. 3 GemHVO

Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

16



03 212 01 01

4141 0300 6141 0300 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Landesprogramm Geld oder Stelle
5019 0200 7019 0200 Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht

4421 0400 6421 0400 Rückerstattung Kochunterrichtsmaterial (Tischgelder)
5281 0900 7281 0900 Material hauswirtschaftlicher Unterricht

03 215 01 01

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5019 0200 7019 0200 Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht

4421 0400 6421 0400 Rückerstattung Kochunterrichtsmaterial (Tischgelder)
5281 0900 7281 0900 Material hauswirtschaftlicher Unterricht

03 217 01 01

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5019 0200 7019 0200 Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht

03 218 01 01

4421 0400 6421 0400 Rückerstattung Kochunterrichtsmaterial (Tischgelder)
5281 0900 7281 0900 Material hauswirtschaftlicher Unterricht

03 221 01 01

4421 0400 6421 0400 Rückerstattung Kochunterrichtsmaterial (Tischgelder)
5281 0900 7281 0900 Material hauswirtschaftlicher Unterricht

03 243 01 01

4141 3500 6141 3500 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Landesprogramm Alle Kinder essen mit
5339 0700 7339 0700 Leistungen Bildung und Teilhabegesetz

4142 0300 6142 0300 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
5291 0000 7291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
5339 0700 7339 0700 Leistungen Bildung und Teilhabegesetz

4148 0100 6148 0100 Spenden von übrigen Bereichen
5339 0100 7339 0100 Verwendung Spenden für soziale Zwecke

4421 0300 6421 0300 Abgabe von Verpflegung
5291 1400 7291 1400 Verpflegung durch Dritte

4481 0000 6481 0000 Erstattung vom Land
5412 0100 7412 0100 Aufwendungen Aus- und Fortbildung

04 263 01 01

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5284 0300 7284 0300 Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 � netto

4321 3200 6321 3200 Unterrichtsentgelt für musikalische Früherziehung
5019 2100 7019 2100 Dozentenhonorare

04 272 01 01

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5401 0000 7401 0000 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4321 2600 6321 2600 Benutzungsentgelte auswärtiger Leihverkehr
5238 0000 7238 0000 Erstattungen übrige Bereiche

4488 0000 6488 0000 Erstattungen übrige Bereiche
5281 2200 7281 2200 Büchereiausstattung

4488 2400 6488 2400 Wertersatz nicht zurückgebrachter Bücher
5281 2200 7281 2200 Büchereiausstattung

04 281 01 01

4321 0100 6321 0100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5281 1100 7281 1100 Aufwendungen Veranstaltungen

4487 0300 6487 0300 Erstattung Versicherungsbeiträge
5441 2000 7441 2000 Versicherungen

05 351 01 01

4481 0900 6481 0900 Erstattung Land Schwangerschaftskonfliktberatung

Hauptschulen

Realschule

Gymnasium

Gesamtschule

Schule für Lernbehinderte

Sonstige schulische Aufgaben

Musikschule

Bibliothek

Kulturveranstaltungen und -förderungen

Sonstige soziale Angelegenheiten
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5429 0100 7429 0100 Aufwendungen Schwangerschaftskonfliktberatung

05 313 01 01

4140 0200 6140 0200 Erträge Dienstleistungen Förderprogramm Xenos-Zirqel
5291 0130 7291 0130 Aufwendungen Dienstleistungen Förderprogramm Xenos-Zirqel

4144 0000 6144 0000 Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereiches
5311 8350 7311 8350 Zuschüsse Förderprogramme und Projekte

4481 0100 6481 0100 Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG
5338 0400 7338 0400 Sach- und Geldleistungen gemäß § 3 AsylblG

06 361 01 01

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5311 9100 7311 9100 Zuweisungen und Zuschüsse U3-Förderung

4141 0010 6141 0010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kindertagespflege
5332 0100 7332 0100 Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII

4141 3000 6141 3000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Betriebskosten Kindergarten
5311 8180 7311 8180 Betriebskostenzuschüsse freie Träger Kindertagesstätten
5311 8230 7311 8230 Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentren
5311 8340 7311 8340 Betriebskostenzuschüsse an die AÖR-Kindergärten

4141 3100 6141 3100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Sprachförderkurse Kindergärten
5311 8240 7311 8240 Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung

4141 3400 6141 3400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Familienzentren
5311 8230 7311 8230 Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentren

4142 0300 6142 0300 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
5339 0700 7339 0700 Leistungen Bildung und Teilhabegesetz

4211 0310 6211 0310 Elternbeiträge gemäß § 23 SGB VIII
5332 0100 7332 0100 Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII

4321 2400 6321 2400 Elternbeiträge Kindergärten freie Träger
5311 8180 7311 8180 Betriebskostenzuschüsse freie Träger Kindertagesstätten

4321 2410 6321 2410 Elternbeiträge städtische Kindergärten
5311 8340 7311 8340 Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten

06 362 01 01

4141 0400 6141 0400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Jugendtreff CheckIn
5311 8290 7311 8290 Weiterleitung Landeszuschüsse Jugendfreizeitheime freier Träger

4141 0500 6141 0500 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Jugendfreizeitheime freier Träger
5311 8290 7311 8290 Weiterleitung Landeszuschüsse Jugendfreizeitheime freier Träger

06 363 01 01

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5311 9000 7311 9000 Zuwendungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Bereiche für laufende Zwecke

4148 0100 6148 0100 Spenden von übrigen Bereichen
5281 1900 7281 1900 Sonstige Sachleistungen Projekte

4221 1201 6221 1201 Kostenbeiträge unbegleitete minderjährige Flüchtling
4482 1101 6482 1101 Erstattung Jugendhilfeträger unbegleitete minderjährige Flüchtling
5332 0800 7332 0800 Aufwendungen unbegleitete minderjährige Flüchtling

08 424 01 02

4487 2100 6487 2100 Erstattung Benutzung Bäder
5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 211 01 01 - Grundschulen)
5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 212 01 01 - Hauptschulen)
5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 215 01 01 - Realschule)
5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 217 01 01 - Gymnasium)
5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 218 01 01 - Gesamtschule)
5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 221 01 01 - Willi Fährmann Schule)
5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 03 243 01 01 - Sonstige schulische Aufgaben)
5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 06 361 01 01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)
5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 06 362 01 01 - Kinder- und Jugendarbeit)
5234 0100 7234 0100 Kostenerstattung Benutzung Bäder (Produkt 08 421 01 01 - Förderung des Sports)

4651 1010 6651 1010 Gewinnanteile und Dividende WBE GmbH
4651 1020 6651 1020 Gewinnanteile und Dividende EWV GmbH
4651 1030 6651 1030 Gewinnanteile und Dividende städtisches Wasserwerk
4651 1040 6651 1040 Gewinnanteile und Dividende RWE AG
4651 2000 6651 2000 Dividende Wohnungsgenossenschaft Eschweiler eG
4651 3000 6651 3000 Anteiliger Bilanzgewinn Sparkasse Aachen
5441 1010 7441 1010 Kapitalertragsteuern

Kinder- und Jugendarbeit

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Öffentliche Bäder
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09 511 01 01

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke (in Höhe der Mittel für KWK-Kommune)
4148 0000 6148 0000 Zuweisungen von übrigen Bereichen (in Höhe der Mittel für KWK-Kommune)
5291 0000 7291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen (in Höhe der Mittel für KWK-Kommune)

4141 2760 6141 2760 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für nördliche Innenstadt
5291 0840 7291 0840 Nördliche Innenstadt

09 511 02 01

4461 0000 6461 0000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
5291 0000 7291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

10 522 01 01

4487 0000 6487 0000 Erstattung private Unternehmen
5311 8000 7311 8000 Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke

10 523 01 01

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke (in Höhe der Mittel für KWK-Kommune)
5311 8000 7311 8000 Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke

11 538 02 01

4321 1210 6321 1210 Gebühren Kanalhausanschlüsse
5235 0100 7235 0100 Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse

12 541 01 01

4148 0000 6148 0000 Zuweisungen von übrigen Bereichen
5242 0100 7242 0100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Bushaltestellen)

13 551 01 01

4141 0000 6141 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke (in Höhe der Mittel für KWK-Kommune)
5215 9670 7215 9670 Instandhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten

13 554 01 01

4142 0300 6142 0300 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
5242 0170 7242 0170 Unterhaltung Reitwege

4487 2900 6487 2900 Erstattungen Ausgleichsmaßnahmen allgemein
5241 9650 7241 9650 Ausgleichsmaßnahmen

15 573 01 02

4651 1010 6651 1010 Gewinnanteile und Dividende WBE GmbH
4651 1020 6651 1020 Gewinnanteile und Dividende EWV GmbH
4651 1030 6651 1030 Gewinnanteile und Dividende städtisches Wasserwerk
4651 1040 6651 1040 Gewinnanteile und Dividende RWE AG
4651 2000 6651 2000 Dividende Wohnungsgenossenschaft Eschweiler eG
4651 3000 6651 3000 Anteiliger Bilanzgewinn Sparkasse Aachen
4651 4000 6651 4000 Erstattung Kapitalertragsteuer
4651 5000 6651 5000 Dividende Raiffeisenbank Eschweiler eG
5441 1010 7441 1010 Kapitalertragsteuern

16 611 01 01

4013 0000 6013 0000 Gewerbesteuer
5341 0000 7341 0000 Gewerbesteuerumlage
5342 0000 7342 0000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

4521 2000 6521 2000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO
5401 1000 7401 1000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO

17 700 01 01

4617 0100 6617 0100 Zinserrträge Johanna-Neuman-Stiftung
5401 0100 7401 0100 Ertragsverwendung Peter-Lersch-Stiftung

4617 0200 6617 0200 Zinserträge Peter-Lersch-Stiftung
5401 0100 7401 0100 Ertragsverwendung Peter-Lersch-Stiftung

4617 0300 6617 0300 Zinserträge Pacht Liesenstiftung
5401 0200 7401 0200 Ertragsverwendung Liesenstiftung

Räumliche Planung und Entwicklung

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Öffentliches Grün

Gemeindestraßen

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stiftung

Natur und Landschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft 

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
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1 Allgemeines 

Gemäß § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 GemHVO 
NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. 

Damit stellt der Vorbericht eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die 
Öffentlichkeit sowie für die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der 
Gemeinde dar. Im Vorbericht sind die Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzsituation so-
wie die wesentlichen Ziele der Gemeinde darzustellen und zu erläutern. Der zeitliche Rahmen 
des Vorberichts beschränkt sich dabei nicht nur auf das Haushaltsjahr, sondern erstreckt sich 
auch auf die Entwicklung in den Folgejahren. 

Der Vorbericht enthält Erläuterungen zu den Eckdaten des Haushaltsplans sowie zu deren Pla-
nungsgrundlagen und stellt Zusammenhänge und Wechselbeziehungen dar. Insbesondere sind 
die Rahmenbedingungen und die Risiken der Haushaltsplanung sowie ggf. im Haushaltsjahr 
entstehende Verpflichtungen, die sich auch auf Folgejahre auswirken, darzustellen und zu erläu-
tern. Darüber hinaus sind die grundsätzlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele anzugeben, die die 
Gemeinde mit den Feststellungen des Haushaltsplanes verfolgt. 

Der Vorbericht soll es ermöglichen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit der Gemeinde zu machen und in der Folge Rückschlüsse auf die zukünftigen Handlungs- 
und Gestaltungsspielräume zulassen. Aus diesem Grunde werden die Eckdaten textlich und ta-
bellarisch mit folgenden Informationen wiedergegeben und erläutert 

- die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen (Ergebnisplan), 
- die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen (Finanzplan), 
- bedeutende Investitionsmaßnahmen, 
- die Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation einschließlich der Entwick-

lung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals sowie 
- die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und 

Liquiditätssicherungskrediten. 

2 Darstellung der Ausgangssituation 

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für das Haushaltsjahr 2010 ergab sich für die Stadt 
Eschweiler nach den gesetzlichen Vorschriften zum dritten Mal die Verpflichtung, ein Haushalts-
sicherungskonzept (HSK) aufzustellen. In 2010 war erstmals der Tatbestand des § 76 Abs. 1 Nr. 
2 GO NRW erfüllt, da in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren (2010/ 2011) geplant war, 
den Ansatz der Allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern. 

Die vom Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am 30.06.2010 beschlossene Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2010 mit ihren Anlagen sowie das HSK 2010-2013 wurden der Auf-
sichtsbehörde gemäß § 75 Abs. 4 sowie § 76 Abs. 2 GO NRW zur Genehmigung vorgelegt. 

Mit Verfügung vom 10.11.2010 wurde seitens der Aufsichtsbehörde mitgeteilt, dass zur Geneh-
migungsfähigkeit des HSK weitere Konkretisierungen erforderlich sind. Aus zeitlichen Gründen 
wurde mit der Kommunalaufsicht vereinbart, diese Konkretisierungen im Rahmen des Haus-
haltsaufstellungsverfahren 2011 vorzunehmen. 
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Wenngleich durch die fehlende Haushaltsgenehmigung der Aufsichtsbehörde das Stamm-
Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2010-2016 keine Bestandskraft erlangte, wurde in 2010 der 
Grundstein für die Haushaltskonsolidierung bis einschließlich 2016 gelegt. 

Die im Stadtrat am 04.05.2011 beschlossene Haushaltssatzung 2011 einschließlich der  
1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes genehmigte der Städteregionsrat der 
StädteRegion Aachen als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 22.11.2011. 
Die verfügten Auflagen und Hinweise wurden vom Rat mit Beitrittsbeschluss vom 30.11.2011 
sanktioniert. Zur zeitlichen Darstellung des Haushaltsausgleiches konnte der zwischenzeitlich 
auf 10 Jahre ausgeweitete Konsolidierungszeitraum in Anspruch genommen und schließlich für 
das Haushaltsjahr 2016 dokumentiert werden. 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 mit ihren Anlagen sowie die 2. Fortschreibung 
des HSK 2010-2016 wurde vom Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am 28.03.2012 be-
schlossen und anschließend der Aufsichtsbehörde gemäß § 75 Abs. 4 i.V.m.  
§ 76 Abs. 2 GO NRW zur Genehmigung vorgelegt. 

Dabei konnte die zur Genehmigung vorgelegte Satzung die Mehraufwendungen, die sich aus 
den Tarifvereinbarungen 2012 ergeben haben, noch nicht berücksichtigen. Hierzu war im Rah-
men des Genehmigungsverfahrens noch weiteres Konsolidierungspotenzial aufzuzeigen, ohne 
dabei die Zielsetzung, im Haushaltsjahr 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen, zu gefähr-
den. 

Dieser zusätzliche Kraftakt ist letztlich auch gelungen, sodass nach entsprechender Berichter-
stattung die Kommunalaufsicht die Haushaltssatzung 2012 sowie die 2. Fortschreibung des HSK 
am 22.06.2012 genehmigte. 

Die Beschlussfassung des Stadtrates über die Haushaltssatzung 2013 erfolgte am 19.12.2012. 
Über den Finanzplanungszeitraum hinweg ergibt sich nach dieser Planung insgesamt eine kon-
tinuierliche Absenkung der geplanten Fehlbedarfe (2013 bis 2015). Der Ergebnisplan schließt im 
letzten Jahr der mittelfristigen Planung (2016) gemäß § 84 GO NRW mit einem Jahresüber-
schuss von 339.250 � ab. 

Während bei der 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes keinerlei Steuererhö-
hungen in Betracht gezogen wurden, konnte der Haushaltsausgleich im Rahmen der 3. Fort-
schreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bei weiterer stringenter Fortführung des Konsoli-
dierungsprozesses nur unter Berücksichtigung von Hebesatzerhöhungen der Grund- 
steuer B und der Gewerbesteuer realistisch dargestellt werden. Dies erklärte sich hauptsächlich 
durch die Notwendigkeit, der Höhe nach nicht zu realisierende Konsolidierungspotenziale im 
Bereich der Transferaufwendungen anderweitig zu kompensieren. Die aufsichtsbehördliche Ge-
nehmigung der Haushaltssatzung 2013 sowie der 3. Fortschreibung des HSK  
2010-2016 erfolgte mit Verfügung vom 04.03.2013. 

Die Haushaltssatzung 2014 mit ihren Anlagen sowie die 4. Fortschreibung des HSK schließt im 
letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 
1.308.950 � ab. Dabei sind die bereits im Rahmen der 3. HSK-Fortschreibung beschlossenen 
weiteren Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie die Anhebung des Hebesatzes 
für die Gewerbesteuer in 2015 berücksichtigt worden. 

Insbesondere die Kostenentwicklung im Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe, 
auch als Folge der zusätzlich geschaffenen Kinderbetreuungsplätze sowie die Umsetzung der 
im Haushaltssicherungskonzept fortgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen machten deut-
lich, dass die Zielerreichung des Haushaltsausgleiches nur mit äußerster Disziplin gelingt.  
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Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2014 sowie der 4. Fortschreibung 
des HSK 2010-2016 erfolgte mit Verfügung vom 17.03.2014. 

Der aufgestellte Haushalt 2015 mit der 5. Fortschreibung HSK wies ab 2016 eine ausgeglichene 
Ergebnisplanung aus. Im Rahmen der Aufstellung waren hier �im Vergleich zur Finanzplanung 
der 4. Fortschreibung- erhebliche negative Einflussfaktoren zusätzlich zu kompensieren. 
Neben einem Einbruch der Schlüsselzuweisungen blieb die aktuelle Entwicklung der Erträge aus 
Gewerbesteuer wesentlich hinter den bisherigen Erwartungen zurück. Auch hier war der Aus-
gangswert als Grundlage für die Finanzplanung 2015 entsprechend anzupassen. Zu verzeich-
nende Aufwandssteigerungen im Bereich der Personal- und Transferaufwendungen führten zu 
weiteren Haushaltsverschlechterungen. Allein die, auf Grundlage des vom Städteregionsrat mit 
Schreiben vom 01.09.2014 eingeleiteten Benehmensherstellungsverfahrens, ermittelten Ansätze 
zur Allgemeinen Regionsumlage führten im Vergleich zur 4. Fortschreibung HSK in den Jahren 
2015 bis 2017 zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 7,44 Mio. Euro. 

Der aufgestellte Haushalt 2016 mit der 6. Fortschreibung HSK weist einen Fehlbedarf von 
9.436.150 � aus. Der ursprünglich vorgesehene Haushaltsausgleich für 2016 kann nicht erreicht 
werden. Ursächlich hierfür sind ausschließlich erhebliche Gewerbesteuernachzahlungen in 
2015.�
Bedingt durch die Finanzierungssystematik des Gemeindefinanzierungsgesetz - GFG NW - wirkt 
sich die im Jahr 2015 - und zwar im Referenzzeitraum 01.07.2014 - 30.06.2015 für das GFG 
2016 - geflossene Gewerbesteuernachzahlung insbesondere auf die Schlüsselzuweisungen des 
Landes NW an die Stadt aus. 

Von der erhaltenen Gewerbesteuernachzahlung und der sich daraus ergebenden höheren 
Steuerkraft sind in 2016 unmittelbar die in der nachfolgenden Übersicht aufgeführten Sachkon-
ten betroffen. Zum Vergleich wurde für diese Sachkonten auch der Ansatz ermittelt, welcher oh-
ne eine Steuernachzahlung in 2016 zu veranschlagen wäre. Dabei wurden jeweils die aktuellen 
Orientierungsdaten sowie die Modellrechnung des Landes zum GFG 2016 vom 22.10.2015 be-
rücksichtigt. 

Ohne diese Haushaltsverschlechterung in Höhe von 11.175.000 � als unmittelbare Auswirkung 
der Steuernachzahlung 2015 würde die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2016 einen 
Überschuss in Höhe von 1.738.850 � ausweisen. 

Letztlich ist deutlich erkennbar, dass auch in den Folgejahren die Fortführung der strengen 
Haushaltsdisziplin sowie die konsequente Überprüfung sämtlicher Aufwendungen und Investitio-
nen auf ihre zwingende Notwendigkeit unbedingt erforderlich bleiben. 
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3 Erläuterungen zu den Werten der Schlussbilanz 2014 

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. 

Die Verwaltung hat den prüffähigen Entwurf des Jahresabschlusses 2014 zum Bilanzstichtag 
31.12.2014 in die Sitzung des Stadtrates am 28.04.2015 eingebracht. Die Prüfung des Jahres-
abschlusses 2014 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk abgeschlossen. 
Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 15.12.2015. 
Für Einzelheiten wird auf den Jahresabschluss 2014 verwiesen. 

3.1 Vermögensstruktur der Jahresabschlussbilanz (Aktivseite) 

Auf der Aktivseite der Bilanz ist die kommunale Vermögensstruktur bzw. die Mittelverwendung 
aufgeteilt auf verschiedene Vermögensarten abgebildet. 

3.1.1 Anlagevermögen 

In der Jahresabschlussbilanz 2014 der Stadt Eschweiler stellt das Anlagevermögen mit einer 
Summe von insgesamt 421.005.494,14 � die größte Teilsumme der Bilanz dar. Entsprechend 
der gesetzlich vorgegebenen Bilanzstruktur unterteilt sich das Anlagevermögen in drei Blöcke: 

31.12.2013 31.12.2014

Immaterielle Vermögensgegenstände 141.310,34 � 143.744,42 �

Sachanlagen 369.208.152,42 � 364.150.655,51 �

Finanzanlagen 54.036.913,31 � 55.522.868,93 �

Summe Anlagevermögen 423.386.376,07 � 419.817.268,86 �

Die Erhöhung von 2013 zu 2014 im Bereich der Immateriellen Vermögensgegenstände ergibt 
sich aus der Beschaffung von Software und Lizenzen.

Die Sachanlagen umfassen zum 31.12.2014 83,87 % der gesamten Bilanzsumme 
(434.198.096,28 �), also des gesamten städtischen Vermögens. Dieser hohe Vermögenswert 
hat jedoch nur eine relative Aussagekraft, da er nur eingeschränkt veräußerbar ist. Demgegen-
über belastet er mit den hieraus resultierenden Abschreibungen jedoch in voller Höhe die für den 
jährlichen Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisrechnung. 

Wesentliche Veränderungen im Bereich der Sachanlagen ergaben sich zum einen im Bereich 
unbebaute und bebaute Grundstücke, da dort eine Korrekturbuchung nach Abgleich der Anla-
genbuchhaltung und der Finanzbuchhaltung stattgefunden hat. Zum anderen gab es im Bereich 
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen einen Abgang von Sonderbauwerken. 
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Bei den Finanzanlagen handelt es sich im Wesentlichen um die Werte der städtischen  
Gesellschaften (verbundene Unternehmen wie z.B. die Städtische Wasserwerk Eschweiler 
GmbH) und die Werte aus den sonstigen Beteiligungen/ Wertpapieren des Anlage- 
vermögens/ Ausleihungen (wie z.B. Energie- und Wasserversorgung GmbH, Gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH, RWE AG, RW Holding AG). 

31.12.2013 31.12.2014

Anteile an verbundenen Unternehmen 9.409.687,30 � 9.409.687,30 �

Beteiligungen 31.738.318,00 � 31.738.318,00 �

Sondervermögen 0,00 � 0,00 �

Wertpapiere des Anlagevermögens 11.684.245,67 � 12.134.245,67 �

Ausleihungen 1.204.662,34 � 2.240.617,96 �

Im Bereich der Anteile an verbundenen Unternehmen ergaben sich Zugänge i.H.v. 1,1 Mio. � 
aus Anteilszugängen der WBE GmbH, welche jedoch zugleich wieder abgeschrieben wurden. 
Weiter ergaben sich im Bereich der Ausleihungen Zugänge i.H.v. 1,1 Mio. �. 

3.1.2 Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen zum 31.12.2014 i.H.v. 9.434.824,77 � macht 2,17 % der Bilanzsumme 
aus. Im Einzelnen setzt es sich wie folgt zusammen:

31.12.2013 31.12.2014

Vorräte 1.345.754,18 � 1.192.906,51 �

Öffentlich-rechtliche Forderungen und 
Forderungen aus Transferleistungen  

6.795.201,67 � 5.212.009,55 �

Privatrechtliche Forderungen 632.716,84 � 244.637,94 �

Sonstige Vermögensgegenstände 216.943,98 � 84.105,53 �

Liquide Mittel 2.633.396,13 � 3.125.217,83 �

Im Bereich der Forderungen wurden die gesamten Forderungen erfasst. Diese werden unterjäh-
rig ggfs. wertkorrigiert durch Niederschlagung oder Erlass. Am Ende eines Jahres sind dann 
noch weitere Wertberichtigungen vorzunehmen. Diese Wertberichtigung auf Forderungen erfolgt 
getrennt nach Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. 

Danach waren zum Stichtag 31.12.2014 Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 
insgesamt 2.277.881,05 � aufwandswirksam zu verbuchen. Unter Berücksichtigung der entspre-
chenden Wertberichtigungen zum Stichtag des Vorjahres i.H.v. 2.652.667,56 � ergibt sich eine 
ergebniswirksame Verbesserung i.H.v. 374.786,51 �. 
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3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung 

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung handelt es sich im Wesentlichen um 

- die Dienstbezüge der Beamten für Januar 2015 
- die Versorgungskassenbeiträge der Beamten für Januar 2015 und 
- die Abgrenzung von verschiedenen jahresübergreifenden Auszahlungen. 

3.2 Vermögensstruktur der Jahresabschlussbilanz (Passivseite) 

Die Passivseite der Bilanz zeigt auf, wie das kommunale Vermögen finanziert wurde. Im Ver-
gleich zur Privatwirtschaft hat jedoch das Eigenkapital im NKF eine andere Bedeutung. Während 
im Bereich der Privatwirtschaft das Eigenkapital eines Unternehmens maßgeblich für die Kredit-
würdigkeit dieses Unternehmens ist, wird das Eigenkapital im NKF durch die Aufsichtsbehörden 
für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs und der Finanzlage einer Kommune herangezogen. 

3.2.1 Eigenkapital 

Das Eigenkapital der Stadt Eschweiler beläuft sich zum Stand 31.12.2014 auf insgesamt 
52.410.245,48 �. Es setzt sich aus den nachfolgenden drei Positionen zusammen: 

31.12.2013 31.12.2014

Allgemeine Rücklage 59.214.341,90 � 55.602.413,15 �

Ausgleichsrücklage 0,00 � 0,00 �

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag - 3.973.204,31 � - 3.192.167,67 �

Die allgemeine Rücklage ist eine rechnerische Größe aus der Summe des gesamten Vermö-
gens (AKTIVA) abzüglich des Fremdkapitals (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten 
und passive Rechnungsabgrenzung); es handelt sich hierbei nicht um Finanzmittel bzw. Werte 
im Sinne der handelsrechtlichen Bilanz. 

Bereits mit dem Jahresabschluss 2011 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt, 
sodass der Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von 21.888.238,40 � zu einer enormen Verringerung 
der Allgemeinen Rücklage führte. Auch der Jahresfehlbetrag 2013 (3.973.204,31 �) sowie der 
Jahresfehlbetrag 2014 (3.192.167,67 �) schmälern erneut die Allgemeine Rücklage. 
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3.2.2 Sonderposten 

Die Sonderposten zum 31.12.2014 i.H.v. insgesamt 113.790.152,51 � unterteilen sich wie folgt: 

31.12.2013 31.12.2014

für Zuwendungen 90.748.599,26 � 86.779.664,76 �

für Beiträge 20.804.136,56 � 21.031.015,52 �

für den Gebührenausgleich 1.196.017,99 � 1.393.739,39 �

Sonstige Sonderposten 3.159.311,91 � 4.585.732,84 �

Bei den Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um in der Vergangenheit erhaltene Zu-
weisungen und Beiträge für getätigte Investitionen. Nach der Systematik des NKF werden diese 
Sonderposten entsprechend der Nutzungszeit des damit finanzierten Investitionsgutes aufgelöst 
und mindern insofern die belastende Wirkung der Abschreibungen für das jeweilige Investitions-
gut in der Ergebnisrechnung. 

Bei den Beiträgen für den Gebührenausgleich handelt es sich um in den Gebührenhaushalten in 
den vergangenen Jahren erwirtschaftete Überschüsse, die den Gebührenpflichtigen nach den 
Bestimmungen des Kommunalen Abgabengesetzes NRW wieder zugutekommen müssen. 

In der Schlussbilanz 2014 beläuft sich der Anteil der Sonderposten an der Bilanzsumme auf 
26,21 %. 

3.2.3 Rückstellungen 

Die Bildung von Rückstellungen ist ein wesentlicher Bestandteil des Ressourcenverbrauchskon-
zeptes im NKF. Rückstellungen werden gebildet für Verpflichtungen in der Zukunft, welche in 
den vergangenen Rechnungsperioden begründet sind und deren Eintritt dem Grunde nach zu 
erwarten ist, deren Höhe und Zeitpunkt der tatsächlichen Fälligkeit jedoch noch ungewiss sind. 
Hierdurch werden die Aufwendungen der Verursachungsperiode zugerechnet in der sie angefal-
len sind, obwohl die Leistung (Auszahlung) erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Es werden 
also die kommenden Ergebnisrechnungen nicht belastet, wobei jedoch zu beachten ist, dass in 
der Finanzplanung zukünftiger Jahre die entsprechende Liquidität bereitzustellen ist. 

Die Schlussbilanz 2014 enthält folgende Rückstellungen mit einer Gesamtsumme von 
77.281.996,93 �: 

31.12.2013 31.12.2014

Pensionsrückstellungen 60.191.450,00 � 60.873.020,00 �

Instandhaltungsrückstellungen 10.930.018,33 � 8.384.002,27 �

Sonstige Rückstellungen 
(§36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW) 

6.038.400,86 � 8.024.974,66 �
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Der Anteil der Rückstellungen an der Gesamtbilanzsumme beläuft sich auf 17,80 %. Bezüglich 
der Einzelerläuterung zu den Rückstellungen wird auf den Anhang zur Schlussbilanz verwiesen. 

3.2.4 Verbindlichkeiten 

Im Gegensatz zu den Rückstellungen, sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, deren Grund und 
Höhe feststehen, in der Bilanz als Verbindlichkeiten auszuweisen. Die in der Schlussbilanz 2014 
ausgewiesenen Verbindlichkeiten i.H.v. 179.902.484,86 � (41,43 % der Bilanzsumme) setzen 
sich wie folgt zusammen: 

31.12.2013 31.12.2014

Anleihen 0,00 � 0,00 �

Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen 

78.443.930,09 � 77.377.467,08 �

Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung 

83.240.000,00 � 85.964.000,00 �

Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen 
gleichkommen 

526.323,15 � 497.475,73 �

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

7.800.159,09 � 4.204.483,97 �

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 3.145.884,77 � 4.551.004,21 �

Sonstige Verbindlichkeiten 6.421.679,89 � 7.308.053,87 �

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung 

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Schlussbilanz eingegangene Einnah-
men (Einzahlungen), soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstel-
len, angesetzt. Sie dienen der periodengerechten Abgrenzung des Ertrages. Hierunter zählen 
insbesondere Grabgebühren, die für die gesamte Ruhezeit im Voraus bezahlt werden. Sie sind 
mit ihrem Anteil jährlich ertragswirksam aufzulösen. 
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4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 

Der Eigenkapitalausstattung kommt eine besondere Bedeutung zu. Da das Eigenkapital auch 
Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich hat und die mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
planung in den Haushaltsplan einbezogen wurde, ist die voraussichtliche Entwicklung  
des Eigenkapitals aufzuzeigen, wenn in der Haushaltssatzung eine Festsetzung nach  
§ 78 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW  enthalten ist. 

Das Eigenkapital entwickelt sich entsprechend den Haushaltsansätzen wie folgt: 

5 Haushaltsausgleich 

Die vorliegende Haushaltsplanung weist in der Zeitreihe bis 2019 folgende kalkulierte Jahreser-
gebnisse aus: 

2014 - 3.192.167,67 �
2015 - 16.602.100,00 �
2016 - 9.436.150,00 �
2017 + 1.417.400,00 �
2018 + 2.385.450,00 �
2019 + 4.795.400,00 �

Inhaltlich wird weiter auf die Ausführungen im Rahmen der beigefügten Fortschreibung des 
Haushaltssicherungskonzeptes 2010 � 2017 verwiesen.

  

in T�

Ergebnis 2007 111.137 0 21.756 + 944 133.837

Ergebnis 2008 115.886 0 21.756 - 11.761 125.881

Ergebnis 2009 113.984 0 9.995 - 4.814 119.165

Ergebnis 2010 113.793 0 5.181 - 952 118.022

Ergebnis 2011 114.337 0 4.229 - 23.019 95.547

Ergebnis 2012 82.352 0 0 - 21.888 60.464

Ergebnis 2013 59.214 0 0 - 3.973 55.241

Ergebnis 2014 55.602 0 0 - 3.192 52.410

Ansatz 2015 52.410 0 0 - 16.602 35.808

Ansatz 2016 35.808 0 0 - 9.436 26.372

Ansatz 2017 26.372 0 0 + 1.417 27.789

Ansatz 2018 27.789 0 0 + 2.385 30.174

Ansatz 2019 30.174 0 0 + 4.795 34.969

Allgemeine
Rücklage

Ausgleichs-
rücklage

Sonder-
rücklage

Summe
Eigenkapital

Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag
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6 Ergebnisplan 

6.1 Allgemeines 

Im Ergebnisplan sind mindestens die in § 2 GemHVO NRW aufgeführten ordentlichen Erträge 
und Aufwendungen als einzelne Positionen auszuweisen. 

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge wie folgt dar: 
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6.2 Erträge 

Die im Haushaltsjahr 2016 und in der mittelfristigen Planung bis 2019 veranschlagten Erträge 
wurden unter Berücksichtigung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach  
§ 77 Abs. 2 GO NRW ermittelt. Diese besagen, dass zunächst die zur Aufgabenerfüllung erfor-
derlichen Finanzmittel aus speziellen Entgelten für seitens der Gemeinde erbrachte Leistungen 
und erst nachrangig durch die Erhebung von Steuern zu realisieren sind. 

Insgesamt ergibt sich im Zeitraum von 2013 bis 2019 eine kontinuierliche Steigerung der Erträ-
ge. Diese positive Tendenz resultiert neben den steigenden Steuererträgen (s. 6.2.1) auch aus 
steigenden Schlüsselzuweisungen. 

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge - gemessen an der Höhe des Gesamtvolumens - 
detaillierter aufgezeigt: 

- Steuern und ähnliche Abgaben 
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
- Sonstige ordentliche Erträge 
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6.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 

Bei diesen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Gewerbesteuer, der 
Grundsteuer A und B, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Gemeindeanteil 
an der Umsatzsteuer. 

Die 6. Fortschreibung beinhaltet die im Rahmen der 5. Fortschreibung für 2016 beschlossenen 
Hebesätze: 

Grundsteuer B: 310 v.H. 
Grundsteuer B: 520 v.H. 
Gewerbesteuer: 490 v.H. 

Die mittelfristige Planung erfolgte auf der Grundlage der mitgeteilten Orientierungsdaten. 

Insgesamt beläuft sich der Ansatz der Realsteuern für das Haushaltsjahr 2016 auf  
37.980.000 � und liegt damit rd. 3,34 Mio. � über dem Haushaltsansatz 2015. Die in der mittel-
fristigen Haushaltsplanung veranschlagten Ansätze bedingen die weitere Fortsetzung eines po-
sitiven Konjunkturverlaufes. Von wesentlicher Bedeutung ist - neben den Erträgen aus Gewer-
besteuer - der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Das Aufkommen an der Einkommens-
teuer wird als so genannte Gemeinschaftsteuer auf die Gebietskörperschaften aufgeteilt. Bund 
und Länder erhalten jeweils 42,5 % des Steueraufkommens an der veranlagten Lohn- und Ein-
kommensteuer. Auf die Gemeinden entfällt ein Anteil von 15 %. Der Ansatz des Gemeindean-
teils an der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Ansatz 2015 um rd. 1,84 Mio. � auf 22,28 
Mio. �. 

Der Ansatz des Anteils an der Umsatzsteuer steigt um rd. 0,34 Mio. � auf 2,86 Mio. �. Die Werte 
der mittelfristigen Planung wurden für die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer unter 
Berücksichtigung der Orientierungsdaten und auf Basis der Regionalisierung der Mai-
Steuerschätzung des Landes NRW berechnet. 

Die Kommunen sollen ab dem Jahr 2018 im Rahmen der Verabschiedung eines Bundesteilha-
begesetzes im Umfang von 5 Mrd. Euro/Jahr von der Eingliederungshilfe entlastet werden. Der 
Verteilungsmodus der Entlastung auf die Länder bzw. innerhalb der Länder ist zurzeit noch nicht 
absehbar. 
Im Vorgriff auf diese dauerhafte  Entlastung ab 2018 wurde bereits ab dem Jahr 2015 mit einer 
jährlichen Entlastung der Kommunen in Höhe von einer Milliarde (sog. Zwischen-
/Übergangsmilliarde) begonnen. Die Entlastungswirkung erfolgt jeweils hälftig über eine Bun-
desbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)  sowie über eine Aufstockung des Gemein-
deanteiles an der Umsatzsteuer. Für das Jahr 2016 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 
bis einschl. 2019 ist die Entlastung für die Stadt Eschweiler in einer Größenordnung von rd. 
300.000 Euro/Jahr als Mehrertrag beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigt 
worden.  
Die vorgenannte �Übergangsmilliarde� wird im Jahr 2017 einmalig um weitere 1,5 Mrd. Euro 
Bundesentlastungsmittel aufgestockt, die im Verteilungsmodus ein Drittel (500 Mio. Euro) Betei-
ligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) zu zwei Drittel (1 Mrd. Euro) Erhöhung des Gemein-
deanteiles an der Umsatzsteuer ihre Wirkung entfalten. Bei der Stadt Eschweiler führt diese 
einmalige Aufstockung zu einem Mehrertrag beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 
600.000 Euro in 2017, der entsprechend in der Planung veranschlagt worden ist. 
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Sollte das angekündigte Bundesteilhabegesetz wie geplant ab dem Jahr 2018 in Kraft treten und 
die avisierte Entlastungswirkung für die Kommunen im Umfang von 5 Mrd. Euro entfalten, ist 
nach heutigem Kenntnisstand von einer Gesamtentlastung in Höhe von 1,5 Mio. Euro auszuge-
hen. 
Entsprechend der Erlasslage des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK NRW)  vom 
10.12.2014 zur Einplanung dieser Entlastung kann die über die �Übergangsmilliarde� hinausge-
hende Bundesbeteiligung (= 4 Mrd. Euro) teilweise Berücksichtigung finden. Auf Grundlage der 
bisherigen Verteilungsstruktur dürfen 50 % des erhöhten kommunalen Anteils an der Umsatz-
steuer (= 1 Mrd. Euro) als Entlastungswirkung in 2018 und 2019 eingeplant werden (= rd. 
600.000 Euro für die Stadt Eschweiler). Als Gesamtentlastung sind somit in den Jahren 2018 
und 2019 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rd. 900.000 Euro veranschlagt worden. Die 
Herstellung des Haushaltsausgleiches in den Jahren 2018 und 2019 wäre auch ohne Einpla-
nung der Entlastung möglich. 

Gemeinden und kreisfreie Städte erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensations-
leistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung, die ihnen 
durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entsteht. Im mittelfristigen Planungszeitraum erge-
ben nach den Orientierungsdaten jährliche Steigerungen von 2,6 %, 3,8 % sowie 3,1 %. 

Die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben stellt sich wie folgt dar: 
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6.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Neben projektbezogenen Zuweisungen zählen hierzu vor allem die Schlüsselzuweisungen vom 
Land. Der im Haushalt eingestellte Ansatz ergibt sich u.a. aus der Berücksichtigung der Orientie-
rungsdaten, der aktuellen Entwicklung der Steuererträge sowie der Modellrechnung des Landes 
zum GFG 2016 vom 22.10.2015. Der erhebliche Einbruch beim Ansatz der Schlüsselzuweisun-
gen in 2016 ist unmittelbare Auswirkung der erheblichen Steuernachzahlung aus 2015. 
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6.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Zur Finanzierung der städt. Leistungen werden in bestimmten Aufgabenbereichen Leistungsent-
gelte erhoben. Besonders hervorzuheben sind hier die klassischen kostenrechnenden Einrich-
tungen (Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst, Rettungs- 
und Krankentransporte) die sich grundsätzlich kostendeckend über öffentlich-rechtliche Leis-
tungsentgelte finanzieren. 

Die Entwicklung des Gebührenaufkommens ist grundsätzlich abhängig von der Kostenentwick-
lung in den einzelnen Einrichtungen. Die stetigen Steigerungen sind zum einen durch allgemeine 
Preisanpassungen und zum anderen aus den schwankenden Instandhaltungsaufwendungen im 
Abwasserbeseitigungsbereich geprägt. Insgesamt steigen die öffentlich-rechtlichen Leistungs-
entgelte im Finanzplanungszeitraum 2016-2019 recht moderat. 
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6.2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Im Vergleich zu 2015 steigen die Erträge im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumla-
gen um 3,29 Mio. � auf 8,67 Mio. �. 

Die größten Einzelpositionen im o.g. Bereich sind die Erstattungen vom Land für Unterhaltssi-
cherung und der Flüchtlingsaufnahme (FlüAG), Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss-
leistungen, Kostenerstattungen Jugendhilfeträger (§§ 89 ff SGB VIII), Kostenerstattungen Ju-
gendhilfeträger im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, Erstattungen der BKJ 
für die Inanspruchnahmen von Personalleistungen der Stadt und Erstattungen für die Benutzung 
der Bäder. 
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6.2.5 Sonstige ordentliche Erträge 

Im Planungszeitraum 2016-2019 bleiben die sonstigen ordentlichen Erträge nahezu konstant. 
Die größten Einzelpositionen stellen die Konzessionsabgaben dar. 

Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge von 2013 bis 2015 beruht hauptsächlich auf Um-
satzsteuererstattungen, Grundstücksverkäufen, gestiegenen Konzessionsabgaben und dem Ab-
bau von Rückstellungen im Personalbereich. 
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6.3 Aufwendungen 

Die Gesamtaufwendungen 2013 bis 2019 stellen sich wie folgt dar: 

Die in 2016 zu verzeichnende Steigerung der Gesamtaufwendungen im Vergleich zu 2015 ist in 
den nachfolgenden Ausführungen zu den jeweiligen Aufwandarten erläutert. 

Die wesentlichen Aufwendungen werden für folgende Positionen ausgewiesen: 

- Personalaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
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6.3.1 Personalaufwendungen 

Die Personalaufwendungen wurden auf Basis des tatsächlichen Personalbestandes im April/ 
Mai 2015 ermittelt. Für 2016 wurde eine fiktive Tariferhöhung zum 01.03.2016 von 2,0 % einge-
plant, ab 2017 ff. erfolgte eine weitere Fortschreibung entsprechend der Orientierungsdaten mit 
1 % Tariferhöhung.  Im Beamtenbereich wurde eine Besoldungserhöhung von 2,3 % aufgrund 
des im Beschlussentwurf befindlichen Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbe-
züge 2015/ 2016 eingeplant, ab 2017 ff. 1 % Besoldungserhöhung entsprechend der Orientie-
rungsdaten. 

Im Übrigen wird auf die Anlage 2 im HSK hingewiesen. 

Ergänzend wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Stadt Eschweiler seit 2007 freiwil-
lige Zuführungen in den Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds leistet. Unter Berücksichti-
gung des anhaltend niedrigen Zinsniveaus bei den Liquiditätssicherungskrediten beinhaltet auch 
der vorliegende Haushalt im Finanzplanungszeitraum entsprechende Zuführungen in Höhe von 
jährlich 450.000 Euro. Zur Sicherstellung der Finanzierung der künftigen Versorgungsbezüge 
wird von Seiten der Rheinischen Versorgungskassen nachdrücklich empfohlen, bisher ange-
spartes Kapital im KVR-Fonds zu belassen und möglichst weiter freiwillig aufzustocken. Diese 
Empfehlung wird im Übrigen vom Ministerium für Inneres und Kommunales unterstützt. 
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6.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden regelmäßig, sowohl bei den pflichti-
gen als auch bei den freiwilligen Aufgaben, auf mögliche Kosteneinsparungen hin überprüft. Bei 
diesen Überprüfungen werden auch organisatorische Veränderungen und Optimierungen des 
Anlagevermögens berücksichtigt. 

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören die laufenden Kosten für die Unterhaltung von 
Grundstücken und baulichen Anlagen, die Straßenbeleuchtung, die Bewirtschaftung der Grund-
stücke (Strom, Wasser), Haltung von Fahrzeugen, Lernmittel für Schüler, Schülerbeförderungs-
kosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, um nur einige Aufwandsarten beispielhaft aufzufüh-
ren. 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2016 sind mit rd. 30,47 Mio. � 
veranschlagt, dies ist eine Senkung in Höhe von rd. 0,98 Mio. � gegenüber dem Planansatz 
2015. 

An dieser Stelle wird auf die detaillierten Ausführungen zu den Konsolidierungsmaßnahmen im 
Rahmen der Einzelbeschlüsse zur HSK-Fortschreibung verwiesen. 
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6.3.3 Bilanzielle Abschreibungen 

Die geplante Summe der Aufwendungen für Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2016 auf ins-
gesamt 12.562.800 �. Für die Jahre 2017 bis 2019 steigt dieser Betrag in Folge der durchgeführ-
ten Investitionsmaßnahmen stetig an (2019: 13.644.300 �). Der Belastungsanteil 2016 der Ab-
schreibungen macht gemessen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von 
rd. 8,01 % aus. 

6.3.4 Transferaufwendungen 

Auch bei den pflichtigen Transferaufwendungen ist die Stadt unter Beachtung der Haushalts-
grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bestrebt, alle Möglichkeiten einer Reduzie-
rung auszuschöpfen. 

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden ebenso wie vertraglich vereinbarte 
Zuschussregelungen mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigen Finanzverhältnisse kon-
tinuierlich auf Konsolidierungspotenzial hin überprüft. Gleichzeitig werden durch eine aufgaben-
gerechte und wirtschaftliche Organisation der Leistungsbearbeitung sowie ein wirtschaftliches 
Controlling der Abrechnung mit anderen oder übergeordneten Leistungsträgern deutlich stärkere 
Aufwandsteigerungen vermieden. Zur Bewältigung dieser Kontrollaufgaben ist im Jugendhilfebe-
reich als aufwandstärkstes Aufgabenfeld bei den Transferaufwendungen eine personelle Aufsto-
ckung vorgenommen worden. 

Die Transferaufwendungen stellen mit 77,62 Mio. � auch in 2016 die größte Aufwandsart dar. 
Neben der Allgemeinen Regionsumlage zählen hierzu z.B. auch die Gewerbesteuerumlage und 
die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit. 
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Die Ansätze der abzuführenden Regionsumlage basieren auf den in § 6 der Haushaltssatzung 
der StädteRegion Aachen für die Haushalte 2015/ 2016 mitgeteilten Werte. Der danach zugrun-
de gelegte Umlagesatz von 44,5560 % führt bei der Stadt Eschweiler bei angenommenen Umla-
gegrundlagen gemäß Modellrechnung des Landes zum GFG 2016 vom 22.10.2015 in 2016 zu 
einer zu zahlenden Regionsumlage in Höhe von 36.250.000 �. Gegenüber der im städt. Haus-
halt 2015 veranschlagten Umlage in Höhe von 33.924.000 � bedeutet dies eine Steigerung von 
rd. 2,33 Mio. �.  

Darüber hinaus zahlt die Stadt eine Regionsumlage-Mehrbelastung für die Kosten des 
ÖPNV (ÖPNV-Umlage) in der Größenordnung von 2.243.000 �. Gegenüber dem Ansatz 2015 
in Höhe von 2.099.000 � bedeutet dies eine Steigerung um rd. 144.000 �. 

Insgesamt kommt auf die Stadt Eschweiler im Haushaltsjahr 2016 eine Gesamtmehrbelastung 
(Allgemeine Regionsumlage und ÖPNV-Umlage in Höhe von 2.470.000 � gegenüber den in der 
5. Fortschreibung des HSK geplanten Ansätzen für 2015 zu.

Die mit dem Wirtschaftsplan der BKJ korrespondierende Position �Fehlbedarfsabdeckung� wur-
de auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2016 der BKJ übernommen. Der im Jahresab-
schluss 2014 der BKJ ausgewiesene Überschuss von 266 T�, der sich mittlerweile zzgl. Ge-
winnvorträgen auf 688 T� kumuliert hat, wird in 2016 und in der mittelfristigen Finanzplanung zur 
Reduzierung der Fehlbedarfsabdeckung in Anspruch genommen. 

Zudem wirkt sich bei den Transferaufwendungen auch die Aufgabenübernahme der Unbegleite-
ten Minderjährigen Flüchtlinge (UMF) sowie der Flüchtlingsaufnahme (FlüAG), wie bereits unter 
Punkt 6.2.4 aufgeführt, aus. 

Die Transferaufwendungen steigen insgesamt kontinuierlich bis 2019 an (2019: 86,46 Mio. �). 
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6.4 Kennzahlen zu den Erträgen und Aufwendungen 

Im Folgenden werden die wichtigsten Kennzahlen zum Ergebnisplan aufgeführt und erläutert. 

1) Abschreibungsintensität = 
Bil. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 

Ordentliche Aufwendungen 
       

2014 2015 2016 2017 2018 2019
 8,78 % 8,32 % 8,01 % 7,97 % 8,10 % 8,11 % 
       

Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Stadt Eschweiler durch die Abnut-
zung des Anlagevermögens belastet wird. 

2) Abschreibungslastquote = 
Bil. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
       

2014 2015 2016 2017 2018 2019
 258,04 % 260,15 % 253,88 % 257,55 % 261,15 % 262,90 % 
       

Die Kennzahl Abschreibungslastquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschrei-
bungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Die Kenn-
zahl unterstützt die Bewertung der tatsächlichen Aufwendungen aus der Nutzung des vorhande-
nen Vermögens. 

3) Zinslastquote = 
Finanzaufwendungen x 100 
Ordentliche Aufwendungen 

       

2014 2015 2016 2017 2018 2019
 2,21 % 2,04 % 1,91 % 1,77 % 1,69 % 1,65 % 
       

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (or-
dentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. 

4) Zinsdeckungsquote = 
Finanzaufwendungen x 100 

Ordentliche Erträge 
       

2014 2015 2016 2017 2018 2019
 2,41 % 2,31 % 2,05 % 1,77 % 1,67 % 1,61 % 
       

Die Zinsdeckungsquote ist eine weitere Verhältniszahl und gibt an, in welchem Umfang die (or-
dentlichen) Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt 
werden. 



45 

5) Zinssteuerquote = 
Zinsaufwendungen x 100 

Steuererträge 
       

2014 2015 2016 2017 2018 2019
 5,25 % 4,98 % 4,53 % 4,18 % 3,91 % 3,78 % 
       

Die Zinssteuerquote ist eine zusätzliche Verhältniszahl und stellt wie die Zinsdeckungsquote ein 
Verhältnis zwischen den Zinsaufwendungen und den Erträgen her. Sie gibt aber durch den Be-
zug zu den Steuererträgen an, in welchem Umfang die kommunal beeinflussbaren Steuern zur 
�Deckung� der Zinsaufwendungen aufgezehrt werden. 

6) Zuwendungsquote = 
Erträge aus Zuwendungen x 100 

Ordentliche Erträge 
       

2014 2015 2016 2017 2018 2019
 27,01 % 22,79 % 23,86 % 29,93 % 29,95 % 30,85 % 
       

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Eschweiler von Zuwendun-
gen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. 

7) Personalintensität I = 
Personalaufwendungen x 100 

Ordentliche Aufwendungen 
       

2014 2015 2016 2017 2018 2019
 19,03 % 19,14 % 18,65 % 18,01 % 17,98 % 17,75 % 
       

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen 
Aufwendungen ausmachen. 

8) Personalintensität II = 
Personalaufwendungen x 100 

Ordentliche Erträge 
       

2014 2015 2016 2017 2018 2019
 20,79 % 21,73 % 19,96 % 17,96 % 17,83 % 17,36 % 
       

Die Personalintensität II gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personal-
aufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität II setzt stärker auf eine wirtschaftliche 
Betrachtung als die Personalintensität I, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den �erwirtschafte-
ten� Erträgen gesetzt werden. Es steht also � anders als bei der Personalintensität I � im inter-
kommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen 
finanzierbar sind. 

9)
Sach- und Dienst- 
leistungsintensität 

= 
Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen x 100 

Ordentliche Aufwendungen 
       

2014 2015 2016 2017 2018 2019
 23,01 % 21,20 % 19,42 % 20,00 % 19,19 % 18,69 % 
       

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde 
für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. 
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10) Transferaufwandsquote = 
Transferaufwendungen x 100 
Ordentliche Aufwendungen 

       

2014 2015 2016 2017 2018 2019
 44,32 % 47,20 % 49,48 % 49,73 % 50,61 % 51,37 % 
       

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den 
ordentlichen Aufwendungen her. 

11) Netto Steuerquote = 

(Steuererträge - GewSt. Umlage - 
Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 

Ordentliche Erträge � GewSt. Umlage - 
Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit 

       

2014 2015 2016 2017 2018 2019
 44,49 % 44,90 % 43,79 % 40,94 % 41,38 % 41,28 % 
       

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde �selbst� finanzieren kann 
und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist. 

7 Bedeutende Investitionsmaßnahmen 

Nach dem Gesamtfinanzplan betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushalts-
jahr 2016 rd. 17,82 Mio. �. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 
9,12 Mio. � gegenüber. 

Entsprechend der Ermittlung des Kreditbedarfs gem. § 86 GO NRW können die Differenzbeträ-
ge (nach Abzug der Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) jeweils über Kredite ab-
gedeckt werden. 

Die größten Investitionen ab 2016 ff. stellen sich wie folgt dar: 

Produktbereich 01: Innere Verwaltung 
- Erwerb von Grund und Boden Ackerflächen 
- Medienentwicklung Schulen 
- Mehrzweckhalle Don-Bosco 
- Kindergarten Dürwiß 
- Erweiterung Feuerwehrhauptwache 
- Feuerwehrgerätehaus Bohl 
- Errichtung Obdachlosenunterkünfte 

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung 
- Beschaffung Krankentransportwagen/ Rettungswagen 
- Beschaffung Löschfahrzeuge 
- Beschaffung Einsatzleitwagen 
- Beschaffung Abrollbehälter �Sonderlöschmittel� 
- Beschaffung Drehleiterwagen 

Produktbereich 03: Schulen 
- Neueinrichtung naturwissenschaftlicher Räume Gesamtschule 
- Neueinrichtung Hauptschule Stadtmitte 
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Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung (Kanalbaumaßnahmen) 
- Erneuerung verschiedener Kanalhaltungen 
- Akazienhain 
- Jägerspfad 
- Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße 
- Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße 
- Im Hag 
- Jülicher Straße (Teilbereich) 
- Wilhelminenstraße 
- Talstraße 

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und �anlagen, ÖPNV 
- Erneuerung verschiedener Straßenbeleuchtungsanlagen 
- Akazienhain/ Schlehdornweg 
- Ringofengelände 
- Steinstraße 
- Umgestaltung des Marktplatzes einschließlich Marktstraße 
- Im Hag 
- Antoniusstraße 
- Hompeschstraße 
- Wilhelmstraße 
- Wilhelminenstraße 
- Jülicher Straße (Ortsdurchfahrt Dürwiß) 

8 Schuldenstand/ pro-Kopfverschuldung 

Schuldenstand
per

Städtischer
Haushalt

Kassen-/
Liquiditäts-
sicherungs-

kredite

Verschuldung
insgesamt

statistische
Einwohner-

zahl
(jeweils per

31.12.)

pro-Kopf-
Verschuldung

Städtischer
Haushalt

pro-Kopf-
Verschuldung

insgesamt

31.12.2005 96.731.033,68 � 19.700.000,00 � 116.431.033,68 � 55.670 1.737,58 � 2.091,45 �
31.12.2006 90.747.236,35 � 23.500.000,00 � 114.247.236,35 � 55.646 1.630,80 � 2.053,11 �
31.12.2007 83.811.930,20 � 27.165.000,00 � 110.976.930,20 � 55.729 1.503,92 � 1.991,37 �
31.12.2008 82.037.400,84 � 44.750.000,00 � 126.787.400,84 � 55.533 1.477,27 � 2.283,10 �
31.12.2009 79.079.945,04 � 50.680.000,00 � 129.759.945,04 � 55.389 1.427,72 � 2.342,70 �
31.12.2010 77.383.811,55 � 47.115.000,00 � 124.498.811,55 � 55.443 1.395,74 � 2.245,53 �
31.12.2011 73.809.561,14 � 69.045.000,00 � 142.854.561,14 � 55.179 1.337,64 � 2.588,93 �
31.12.2012 75.502.612,36 � 87.530.000,00 � 163.032.612,36 � 55.479 1.360,92 � 2.938,64 �
31.12.2013 78.443.930,09 � 83.240.000,00 � 161.683.930,09 � 55.699 1.408,35 � 2.902,82 �
31.12.2014 77.377.467,08 � 85.964.000,00 � 163.341.467,08 � 55.699 1.389,21 � 2.932,57 �

Verschuldung/ pro-Kopf-Verschuldung
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9 Liquide Mittel 

Die Zahlungsabwicklung verzeichnet zum Stand 01.01.2016 Liquiditätssicherungskredite in Hö-
he von 78,15 Mio. �. Die Liquiditätssicherungskredite stellen auch weiterhin den größten Teil der 
städtischen Verbindlichkeiten dar. Das vorliegende Zahlenwerk der Finanzplanung zeigt dazu 
nachfolgende weitere Entwicklung auf: 

Der vorstehenden Übersicht liegen die Planwerte bzw. die  Werte der mittelfristigen Finanzpla-
nung des Haushaltsplanes 2016 zugrunde. 

Wie zu erkennen, wird der in der Haushaltssatzung 2015 festgesetzte Höchstbetrag der Liquidi-
tätssicherungskredite in Höhe von 105 Mio. Euro im gesamten Finanzplanungszeitraum wesent-
lich unterschritten und ermöglicht eine kontinuierliche Absenkung. 

Für den Haushalt 2016 wird daher ein Höchstbetrag in Höhe von 100 Mio. Euro vorgesehen. 

10 Entwicklung des Eigenkapitals/ der Rücklagen 

Das Eigenkapital der Bilanz der Stadt Eschweiler setzt sich aus den Positionen Allgemeine 
Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/ -fehlbetrag zusammen. 

Die Allgemeine Rücklage ist eine rechnerische Größe aus der Summe des gesamten Vermö-
gens (Aktiva) abzüglich des Fremdkapitals (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten 
und passive Rechnungsabgrenzung). 

Nachfolgend wird die Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt: 

2016 2017 2018 2019

voraussichtlicher Anfangsbestand
Liquiditätssicherungskredite

78.151.000 77.656.950 66.713.600 53.836.750

Saldo aus
lfd. Verwaltungstätigkeit

4.032.850 -8.659.550 -10.344.750 -13.233.200

Saldo aus
Finanzierungstätigkeit

-4.526.900 -2.283.800 -2.532.100 -3.315.000

Endbestand 
Liquiditätssicherungskredite

77.656.950 66.713.600 53.836.750 37.288.550

Liquiditätsplanung 2016 -2019
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Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 waren Wertberichtigungen der RWE-Aktien in Form von  
außerplanmäßigen Abschreibungen vorzunehmen. Diese wurden - entsprechend den gesetzlichen Vorschriften - 
direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. 

133.169.310,79

davon Ausgleichsrücklage

+ 944.460,98

133.837.003,73

davon Ausgleichsrücklage

- 11.761.313,37

125.881.010,29

davon Ausgleichsrücklage

- 4.814.430,76

119.164.933,69

davon Ausgleichsrücklage

- 951.547,68

118.021.658,19

davon Ausgleichsrücklage

- 23.019.048,99

95.547.318,12

davon Ausgleichsrücklage

- 21.888.238,40

- 13.653.426,00

60.463.808,76

davon Ausgleichsrücklage

- 3.973.204,31

- 1.412.634,00

+ 48.098,64

55.241.137,59

davon Ausgleichsrücklage

- 3.192.167,67

+ 666.767,03

52.410.245,48

davon Ausgleichsrücklage

- 16.602.100,00

35.808.145,48

davon Ausgleichsrücklage

- 9.436.150,00

26.371.995,48

davon Ausgleichsrücklage

+ 1.417.400,00

27.789.395,48

davon Ausgleichsrücklage

+ 2.385.450,00

30.174.845,48

davon Ausgleichsrücklage

+ 4.795.400,00

34.970.245,48

davon Ausgleichsrücklage

Bestandsvortrag Eigenkapital 31.12.2019

0,00

Bestandsvortrag Eigenkapital 31.12.2018

0,00

Jahresergebnis 2019 (PLAN)

Jahresergebnis 2017 (PLAN)

Bestandsvortrag Eigenkapital 31.12.2017

0,00

Jahresergebnis 2018 (PLAN)

Jahresergebnis 2015 (PLAN)

Bestandsvortrag Eigenkapital 31.12.2015

0,00

Jahresergebnis 2016 (PLAN)

Bestandsvortrag Eigenkapital 31.12.2016

0,00

0,00

Abwertung RWE-Aktien

Bestandsvortrag Eigenkapital 31.12.2012

0,00

Jahresfehlbetrag 2013

Abwertung RWE-Aktien

Abgänge und Veräußerungen gem. § 43 (3) GemHVO

Bestandsvortrag Eigenkapital 31.12.2013

0,00

Jahresfehlbetrag 2014

Abgänge und Veräußerungen gem. § 43 (3) GemHVO

Bestandsvortrag Eigenkapital 31.12.2014

Jahresfehlbetrag 2012

Bestandsvortrag Eigenkapital 31.12.2008

9.994.642,63

Jahresfehlbetrag 2009

Bestandsvortrag Eigenkapital 31.12.2009

5.180.211,87

Jahresfehlbetrag 2010

Bestandsvortrag Eigenkapital 31.12.2010

4.228.664,19

Jahresfehlbetrag 2011

Bestandvortrag Eigenkapital 31.12.2011

0,00

Jahresfehlbetrag 2008

Eigenkapital Eröffnungsbilanz per 01.01.2007

21.004.613,00

Jahresüberschuss 2007

Bestandsvortrag Eigenkapital 31.12.2007

21.755.956,00
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11 Risikoberichterstattung 

Als Risiko bezeichnet man die Möglichkeit, dass ungünstige Ereignisse eintreten, welche die 
Erreichung von Verwaltungszielen bzw. die Umsetzung der Verwaltungsstrategie beeinträchti-
gen. Zu den Aufgaben einer Verwaltung gehört es, ihre Risiken zu identifizieren, einzuschätzen 
und ggf. gegenzusteuern. 

Im Rahmen der hierfür notwendigen Prozesse sollen aber auch Chancen erkannt und genutzt 
werden. 

Letztlich sollte das systematische Risikomanagement als aktives Instrument der Risikosteuerung 
sowie als immanenter Bestandteil der Verwaltungsführung genutzt werden. 

Die vorgesehene Dokumentation der Grundsätze des Risikomanagementsystems in einem 
Handbuch war aufgrund personeller Veränderungen bisher noch nicht leistbar. 

Zu Risiken und Chancen bei den beteiligten Unternehmen wird auf die jeweiligen Ausführungen 
in den Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen. 
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Haushaltssatzung 
2016 
und 

6. Fortschreibung 
Haushaltssicherungskonzept 

2010 � 2017 

Haushaltssicherungskonzept 

Stadt Eschweiler 
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1 Gesetzliche Grundlagen 

Gemäß § 75 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) haben die 
Gemeinden �ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung 
ihrer Aufgaben gesichert ist�. 

Dies beinhaltet hauptsächlich das Erfordernis eines in Planung und Rechnung ausgegliche-
nen Haushalts gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW. Demnach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn 
der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht  
oder übersteigt. 

Können die Aufwendungen allerdings nicht mehr durch die Erträge gedeckt werden, so ent-
steht ein Fehlbedarf. Dieser führt durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gemäß  
§ 75 Abs. 3 GO NRW zu einem �fiktiven� Haushaltsausgleich. Das gesetzliche Erfordernis ei-
nes ausgeglichenen Haushalts gilt somit als erfüllt. 

Ist die Ausgleichsrücklage allerdings aufgezehrt und kommt es zu einer Verringerung der All-
gemeinen Rücklage, so besteht bei Erreichung bestimmter Schwellenwerte die Pflicht, ein 
Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Ziel ist es, einem Substanzverzehr (Verbrauch des 
Eigenkapitals) entgegen zu wirken und eine drohende Überschuldung der Gemeinde zu ver-
meiden. 

Dabei ist es unerheblich, ob sich die Aufzehrung des Eigenkapitals im Planungsjahr vollzieht 
oder innerhalb der mittelfristigen Planung (§ 84 GO NRW). 

§ 76 Abs. 1 GO NRW enthält die o.g. Schwellenwerte, die zur Aufstellung eines Haushaltssi-
cherungskonzepts führen. Demnach ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn 
sich die Allgemeine Rücklage innerhalb eines Haushaltsjahres um 1/4 verringert  
(§ 76 Abs. 1 Nr.1 GO NRW), die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haus-
haltsjahren um mehr als 1/20 verringert werden soll (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW) oder die All-
gemeine Rücklage innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
aufgebraucht wird. Des Weiteren ist eine Aufstellung des Haushaltssicherungskonzepts  
unumgänglich, wenn in dem bestätigten Jahresabschluss die Voraussetzungen des  
§ 76 Abs. 1 GO NRW vorliegen oder die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW in den 
Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorliegen. 

Dies trägt dem Prinzip Rechnung, dass sowohl eine plötzliche hohe Verringerung des Eigen-
kapitals, als auch ein �schleichender� Rückgang der Allgemeinen Rücklage Konsolidierungs-
maßnahmen erforderlich machen. 
Des Weiteren erstreckt sich die Haushaltssicherung aber nicht nur auf die Ergebnisplanung 
und -rechnung und die Bilanz. Dadurch, dass § 75 Abs. 6 GO NRW verlangt, dass die Liquidi-
tät der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen ist, ist auch 
die Finanzplanung und -rechnung für eine geordnete Haushaltswirtschaft zu beachten. 

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts kann bereits im Zeit-
punkt der Aufstellung der Haushaltssatzung entstehen, wenn im laufenden Jahr, für das zu 
planende Haushaltsjahr oder für eines der folgenden drei Planungsjahre ein negatives Jah-
resergebnis in einer Größenordnung oberhalb der Schwellenwerte geplant wird. 

Die dadurch aufgezeigte rasante Verringerung des Eigenkapitals erfordert besonders schnell 
wirkende Konsolidierungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen, um eine drohende Überschuldung 
zu verhindern und die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde sicher zu stellen. 
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Ziel des Haushaltssicherungskonzepts ist es, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
auszugleichen, um somit die stetige Aufgabenerfüllung sicherzustellen und dem Überschul-
dungsverbot der Gemeinde nachzukommen. 

2 Notwendigkeit zur Fortschreibung des HSK 

2.1 Ausgangslage 

Die Stadt Eschweiler hat zum 01.01.2007 ihren Haushalt auf NKF umgestellt. Für die Bilanzie-
rung der Jahresabschlüsse 2007 bis 2019 ergeben sich folgende Ergebnisse bzw. Prognosen: 

Jahr Ergebnis
2007

(IST-Ergebnis) 
+ 944.460,98 �

2008
(IST-Ergebnis) 

- 11.761.313,37 �

2009
(IST�Ergebnis) 

- 4.814.430,76 �

2010
(IST-Ergebnis) 

- 951.547,68 �

2011
(IST-Ergebnis) 

- 23.019.048,99 �

2012
(IST-Ergebnis) 

- 21.888.238,40 �

2013
(IST-Ergebnis) 

- 3.973.204,31 �

2014
(IST-Ergebnis) 

- 3.192.167,67 �

2015
(Planwert) 

- 16.602.100,00 �

2016
(Planwert) 

- 9.436.150,00 �

2017
(Planwert) 

+ 1.417.400,00 �

2018
(Planwert) 

+ 2.385.450,00 �

2019
(Planwert) 

+ 4.795.400,00 �

Ein Haushalt gilt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der 
Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Gemäß 
diesen gesetzlichen Vorschriften gelten die Haushaltsjahre 2008 bis 2014 sowie die Planjahre 
2015 und 2016 als nicht originär ausgeglichen. 

Die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2008, 2009 und 2010 konnten gemäß  
§ 75 Abs. 3 GO NRW über die Ausgleichsrücklage in Höhe von insgesamt 21,756 Mio. � auf-
gefangen werden und gelten damit als fiktiv ausgeglichen (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW). 

Für das Haushaltsjahr 2011 ergab sich im Vergleich zum geplanten Fehlbedarf  
(-24.744.260,00 �) eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.725.211,01 �. Für den Aus-
gleich des Fehlbetrages für das Haushaltsjahr 2011 i.H.v. -23.019.048,99 � war neben dem 
vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage auch die Inanspruchnahme der allgemeinen 
Rücklage erforderlich. Damit war für den Ausgleich der Fehlbeträge für das Haushaltsjahr 
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2012 bis 2014 die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage notwendig. Gleichzeitig sind 
zur Abdeckung der Fehlbedarfe im lfd. Haushaltsjahr 2015 sowie im Planjahr 2016 ebenfalls 
Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage unvermeidbar. 

Um das strukturelle Defizit und dem damit einhergehenden Verzehr des Eigenkapitals entge-
genzuwirken, ist die Fortsetzung des Konsolidierungsprozesses im Rahmen der 6. Fortschrei-
bung des Haushaltssicherungskonzeptes geboten. Gem. § 76 Abs. 2 GO NRW kann ein 
Haushaltssicherungskonzept nur genehmigt werden, wenn spätestens im zehnten auf das 
Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder er-
reicht wird.  

In der vorliegenden 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird die bisherige 
Zielsetzung, den Haushaltsausgleich im Planungsjahr 2016 darzustellen, nicht erreicht, son-
dern vielmehr ein Fehlbedarf von 9.436.150,00 � ausgewiesen. Ursächlich hierfür sind aus-
schließlich erhebliche Gewerbesteuernachzahlungen in 2015. 
Bedingt durch die Finanzierungssystematik des Gemeindefinanzierungsgesetz - GFG NRW - 
wirkt sich die im Jahr 2015 - und zwar im Referenzzeitraum 01.07.2014 - 30.06.2015 für das 
GFG 2016 - geflossene Gewerbesteuernachzahlung insbesondere auf die Schlüsselzuwei-
sungen des Landes NRW an die Stadt aus. 

Von der erhaltenen Gewerbesteuernachzahlung und der sich daraus ergebenden höheren 
Steuerkraft sind in 2016 unmittelbar die in der nachfolgenden Übersicht aufgeführten Sach-
konten betroffen. Zum Vergleich wurde für diese Sachkonten auch der Ansatz ermittelt, wel-
cher ohne eine Steuernachzahlung in 2016 zu veranschlagen wäre. Dabei wurden jeweils die 
aktuellen Orientierungsdaten sowie die Modellrechnung des Landes zum GFG 2016 vom 
22.10.2015 berücksichtigt. 

Ohne diese Haushaltsverschlechterung in Höhe von 11.175.000,00 Euro als unmittelbare 
Auswirkung der Steuernachzahlung 2015 würde die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 
2016 einen Überschuss in Höhe von 1.738.850,00 Euro ausweisen. (Vergleich Ergebnis  
5. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2016: + 289.400,00 Euro). 

Nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 07. März 2013 zu § 76 GO NRW ist eine Ausweitung des vom Rat der Stadt 
Eschweiler bereits in 2011 beschlossenen Konsolidierungszeitraumes 2010 bis 2016 grund-
sätzlich nicht möglich (kein Herausschieben des Endzeitpunktes). Bei nicht absehbaren und 
von der Kommune nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situ-
ation der Kommune kann eine Verlängerung des Zeitraumes von der zuständigen Aufsichts-
behörde genehmigt werden. 
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Ein solcher Tatbestand ist - wie vorstehend ausgeführt - aus Sicht der Stadt Eschweiler gege-
ben. Insoweit wird mit der Vorlage des Haushaltes 2016 sowie der 6. Fortschreibung des HSK 
bei der Kommunalaufsicht eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes bis 2017 bean-
tragt. 

2.2 Entwicklung des Haushaltes 2015 

Mit Verfügung vom 06.03.2015 wurde die Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das 
Haushaltsjahr 2015 sowie die 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch 
den Städteregionsrat genehmigt. 

Mit Bekanntmachung vom 19.03.2015 wurde die Haushaltssatzung 2015 rückwirkend zum 
01.01.2015 bestandskräftig. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Bewirtschaftung gemäß  
§ 82 Abs. 3 GO NRW. Dies bedeutet, dass neben den einschlägigen Vorschriften der vorläu-
figen Haushaltsführung weitere Restriktionen in der Personalbewirtschaftung sowie bei der 
Kreditgenehmigung zu beachten waren. 

Bisher liegen keine Erkenntnisse über wesentliche negative Abweichungen vor, welche nicht 
im Rahmen der Haushaltsausführung durch Verbesserungen an anderer Stelle kompensiert 
werden können. Vielmehr ist aufgrund erheblicher Gewerbesteuernachzahlungen eine we-
sentliche Reduzierung des geplanten Fehlbedarfes zu erwarten.  

Aufgrund eingelegter Rechtsbehelfe bzw. Klagen in Zusammenhang mit Gewerbesteuerzerle-
gungen wären seitens der Stadt Eschweiler im Falle des Obsiegens ggf. verzinste Gewerbe-
steuerrückzahlungen an Unternehmen zu leisten. Resultierend aus dem Vorsichtsprinzip be-
absichtigt die Stadt diesen möglichen Rückzahlungsansprüchen durch die Bildung einer so-
genannten �Drohverlustrückstellung� in der Schlussbilanz 2015 zu begegnen. Das finanzielle 
Volumen dieser Rückstellung bemisst sich dabei u.a. danach, welche Erfolgsaussichten den 
Klagen beigemessen werden. 

Die Stadt Eschweiler bemüht sich zur Zeit - auch in Kooperation mit anderen, in dieser Frage 
betroffenen Kommunen und unter Beteiligung gemeinsamer Interessenverbände - zu einer 
fachlich validen Einschätzung dieser Erfolgsaussichten zu kommen, die Maßstab für die not-
wendige finanzielle Vorsorge durch Bildung einer Rückstellung sein kann. Der hierfür erforder-
liche Rückstellungsaufwand würde dann ganz oder teilweise aus dem Gewerbesteuer- und 
Zinsmehrertrag dieses Jahres gedeckt.  

Haushaltswirtschaftlich bedeuten die Zahlungen zunächst eine deutliche Verbesserung der 
städtischen Liquidität, d. h. die Inanspruchnahme der Kredite zur Liquiditätssicherung erfolgt 
auf merklich reduziertem Niveau. 

Die Gewerbesteuernachzahlungen lösen im Haushaltsjahr 2015 zudem weitere aufwands-
wirksame Zahlungen sowohl für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit als 
auch für die Gewerbesteuerumlage aus (jeweils rund 1 Mio. �). 
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Aktuell stellt sich die Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten im Produkt Allgemeine  
Finanzwirtschaft mit dem Stand 08.12.2015 wie folgt dar: 

Ansatz 2015 Bisheriges Ergebnis 
Grundsteuer B 10.051.000,00 9.667.012,36

Gewerbesteuer 24.482.000,00 40.472.017,63

Gemeindeanteil Einkommenssteuer 20.439.000,00 15.683.180,30

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2.515.000,00 2.088.191,36

Vergnügungssteuer 616.000,00 635.432,91

Familienleistungsausgleich 2.121.000,00 2.142.474,88

Schlüsselzuweisungen 16.208.350,00 16.208.386,89

Verzinsung Gewerbesteuer 200.000,00 7.629.085,50

Verzinsung Gewerbesteuer 
- Erstattung - 

- 40.000,00 - 993.195,01

2.3 Grundsätzliche Feststellungen 

2.3.1 Pflichtaufgaben 

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben sind Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde 
durch Gesetz verpflichtet ist, bei denen sie aber die Art und Weise der Aufgabenwahrneh-
mung gestalten kann (z.B. die Aufgabenwahrnehmung des örtlichen Trägers der Jugendhilfe). 

Im Bereich der pflichtigen Aufgaben sind Konsolidierungspotentiale vorhanden, die in erster 
Linie durch die Reduzierung von Standards erreicht werden können, was zu einer Reduzie-
rung der Aufwendungen für Pflichtaufgaben führt. 

Im Rahmen der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen �Zeitlich gestaffeltes Einspar-
konzept bei den Sach- und Dienstleistungen� werden zwangsläufig die pflichtigen Selbstver-
waltungsaufgaben auf den Prüfstand gestellt und volumenmäßig insgesamt eine deutliche 
(Standard-) Reduzierung durchgeführt. 

2.3.2 Freiwillige Aufgaben 

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben sind solche Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die 
Gemeinde nicht gesetzlich verpflichtet ist. Bindet sich die Kommune durch Vertrag im Bereich 
der freiwilligen Aufgaben, ändert dies nicht den Aufgabencharakter. 
Um freiwillige Leistungen handelt es sich im Bereich pflichtiger Aufgaben auch, wenn die Ge-
meinde teilweise oder völlig auf Gebührenerträge verzichtet oder Erstattungen, Zuschüsse 
und ähnliche Leistungen gewährt, die über den rechtlich festgelegten Rahmen hinaus gehen. 
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Auf die weiteren Ausführungen im Rahmen der 6. Fortschreibung des HSK (Ziffer 3.2) und 
den als Anlage 1 zum HSK beigefügten Katalog der ergebniswirksamen freiwilligen Leistun-
gen für die Planungsjahre 2016 bis 2019 wird hingewiesen. 

2.3.3 Ermächtigungsübertragungen 

Im Rahmen der Konsolidierung ist es erforderlich, von Ermächtigungsübertragungen mög-
lichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Der Rat muss vor dem Hin-
tergrund der zwischenzeitlich schlechteren Finanzlage auch früher beabsichtigte und  
anfinanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, erneut auf den 
Prüfstand stellen. Ggf. ist auf eine weitere Realisierung zu verzichten oder es ist die Bildung 
selbständig nutzungsfähiger kleinerer Abschnitte vorzusehen und andere Abschnitte des Pro-
jektes sind zeitlich aufzuschieben. 
Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchfüh-
rung auf einer Rechtspflicht beruht. 
Sollen dennoch Ermächtigungen übertragen werden, so hat der Rat die ihm vorzulegende 
Liste der möglichen Ermächtigungsübertragen kritisch zu überprüfen. Dieser Ratsbeschluss 
ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen. Dabei sind für jede Maßnahme der Rechts-
grund und die finanziellen Auswirkungen der Ermächtigungsübertragung darzustellen. 

Die beantragten Ermächtigungsübertragungen für 2015 wurden unter Beachtung dieser Krite-
rien überprüft. Eine entsprechende Beschlussfassung erfolgte in der Sitzung des Stadtrates 
am 11.03.2015 (VV 067/15). 

Eine Beschlussfassung über evtl. vorzunehmende Ermächtigungsübertragungen für 2016 ist 
für die erste Sitzung des Stadtrates in 2016 vorgesehen. 

3 Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen 

3.1 Zeitlich gestaffeltes Einsparkonzept 

Zur Wiederherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft bedurfte es für die Haushalts- 
planung 2010 eines einschneidenden Sanierungskonzeptes, welches die Handlungsfähigkeit 
der Stadt wiederherstellt. 

Dieses Sanierungskonzept wurde für die Haushaltsplanungen 2011 bis 2013 fortgeschrieben. 

Hierbei fokussierten sich die Einsparpotenziale auf die zeitlich gestaffelten Verminderungen 
der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Transferaufwendungen im Be-
reich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. 

Da es sich bei dem Einsparprozess um ein mehrjähriges Verfahren handelt, wurde bzw. wird 
wie folgt verfahren: 

3.1.1 Sach- und Dienstleistungen, u.a. auch Bauunterhaltung 

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2016 sowie der 6. Fortschreibung des Haushaltssi-
cherungskonzeptes sind die bisher festgesetzten Höchstbeträge bei den Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2016 weiter umzusetzen und im Rahmen der zu  
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beantragenden Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes auch für 2017 verbindlich fest-
zuschreiben. 

Wenngleich die beschlossenen Einsparquoten für Rat und Verwaltung einen enormen Kraftakt 
darstellen, verdeutlicht die nachfolgend aufgezeigte Entwicklung, dass die Konsolidierungs-
maßnahme erfolgreich umgesetzt wird. Auf die darüber hinausgehende jeweilige Ergebnis-
verbesserung im Rahmen der Haushaltsausführung darf an dieser Stelle ausdrücklich hinge-
wiesen werden. 

Entwicklung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 

Die Abweichungen im Vergleich zur 5. HSK-Fortschreibung sind teilweise zu begründen mit 

- Mehraufwendungen, denen entsprechende Erträge gegenüberstehen bzw. 
- der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen. 

Obergrenzen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grund HSK 33.237.050 30.561.850 30.466.450 30.012.250

1. Fortschreibung HSK 32.231.200 28.752.300 27.518.550 27.284.300 27.034.300 26.784.300

2. Fortschreibung HSK 31.020.750 29.160.300 28.162.050 27.998.550 27.998.550

3. Fortschreibung HSK 29.519.050 28.721.950 28.249.700 27.948.250

4. Fortschreibung HSK 31.967.700 29.512.850 29.145.650 29.144.450

5. Fortschreibung HSK 31.449.900 29.608.100 29.648.500 30.858.500

6. Fortschreibung HSK 30.465.750 32.512.500 31.619.500 31.451.400

Abweichung 5./ 6. Fortschreibung 857.650 2.864.000 761.000

Ergebnisse: 29.854.252,93 32.287.570,15 29.901.491,29 29.700.404,26 30.377.186,69

Amt Produkt Sachkonto 2016 2017 2018 Bemerkung
5234 0100 2.050 0 0 Kostenerstattung Benutzung Bäder

(Schulpauschale)

5281 0800 86.600 86.600 86.600 Schulausstattung
(Schulpauschale)

5284 0300 85.450 20.900 0 Geräte, Ausstattung und Lizenzen unter 410 �
(Schulpauschale)

03 243 01 01 5291 0000 314.000 314.000 0 Schulsozialarbeit (Gemäß Beitrittsbeschluss vom 11.03.2015
zur Haushaltssatzung 2015 Fortsetzung bis 2017)

50 10 522 01 03 5284 0300 21.000 21.000 21.000 Geräte, Ausstattung und Lizenzen unter 410 �
(Deckung über FlüAG-Pauschale)

5215 9310 0 175.500 0 Instandhaltung Gymnasium
(Schulpauschale)

5215 9270 56.000 0 0 Instandhaltung Grundschule
(Schulpauschale)

5215 9280 30.000 0 0 Instandhaltung Gesamtschule
(Schulpauschale)

5235 0000 34.500 25.100 10.900 WBE-Pauschale
(Deckung durch Abfallgebühren; allgemeine Preisanpassung)

5291 0010 107.600 107.600 107.600 Entsorgungskosten
(Deckung durch Abfallgebühren)

5233 0000 0 45.500 122.600 WVER-Umlage
(Deckung durch Abwassergebühren)

5235 0000 194.000 236.150 271.650 WBE-Pauschale
(Deckung durch Abwassergebühren; allgemeine Preisanpassung)

5235 0100 0 41.000 214.000 Zeitversetzte Deckung durch Gebühren Kanalhausanschlüsse

5291 1000 0 10.000 35.000 Gutachten
(Deckung durch Abwassergebühren)

12 541 01 01 5242 0100 0 1.117.000 0 Schließung BÜ Jägerspfad (Deckung durch Zuweisungen des
Landes und der Deutschen Bahn)

12 545 01 01 5235 0000 52.000 78.600 87.000 WBE-Pauschale (Deckung durch Straßenreinigungsgebühren;
allgemeine Preisanpassung)

13 551 01 01 5235 0000 42.550 54.550 60.550 Preisanpassung WBE-Pauschale; zeitversetzte Deckung
über Anpassung der Friedhofsgebührensatzung

1.025.750 2.333.500 1.016.900

-168.100 530.500 -255.900 

Gegenüberstehende
Erträge

66

verbleibende Abweichung:

Summe:

03
Schulen

11 537 01 0163

11 538 02 01

01 111 12 0360

40
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Die Ansätze für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten  zu dem insbe-
sondere auch die nachfolgend aufgeführten Sachverhalte, welche bei der Haushaltsaufstel-
lung 2015 nicht absehbar waren. 

Beschlussfassung 2016 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Ausführungen werden die Obergrenzen für das 
Haushaltsjahr 2016 für den Bereich der Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der 6. Fort-
schreibung wie folgt verbindlich festgeschrieben: 

2016: 30.465.750,00 � 
2017: 32.512.500,00 � 

Nur in begründeten Ausnahmefällen ist eine Überschreitung von einzelnen Sachkontenansät-
zen zulässig, sofern durch eine Deckungsmöglichkeit innerhalb des jeweiligen Budgets der 
Mehraufwand kompensiert werden kann. 

3.1.2 Transferaufwendungen (Produktbereich 06) 

Nach Durchführung einer Evaluierung des Aufgabenbereiches Transferaufwendungen im Be-
reich �Kinder-, Jugend- und Familienhilfe�  im Rahmen eines externen wirkungsorientierten 
Controlling durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner war festzustellen, dass 
die kalkulierten Sparpotenziale mittelfristig nicht zu generieren sind. 

Insoweit ist die Konsolidierungsmaßnahme Ziffer 3.1.2 im Rahmen der 3. HSK-Fortschreibung 
entfallen. 

3.2 Freiwillige Leistungen 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Haushalt 2011 bzw. zur 1. Fortschreibung des 
Haushaltssicherungskonzeptes war der Katalog der freiwilligen ergebniswirksamen Aufwen-
dungen zu überarbeiten. 

Neben den bereits vorgenommenen Zuordnungen zu den freiwilligen Aufwendungen waren 
nach Verfügung der Kommunalaufsicht insbesondere nachfolgende Leistungen grundsätzlich 
vollständig dem freiwilligen Leistungsbereich zuzuordnen: 

Amt Produkt Sachkonto 2016 2017 2018 Bemerkung
66 12 541 01 01 5242 0100 0 432.000 0 Verschiebung von 2015 nach 2017; barrierefreier Ausbau

der Bushaltestellen (90 % Förderung)

0 432.000 0

-168.100 98.500 -255.900 verbleibende Abweichung:

Summe:

Zeitliche
Verschiebungen

Amt Produkt Sachkonto 2016 2017 2018 Bemerkung
5237 0000 250.000 250.000 250.000 Mehraufwendungen für eingesetzte EDV-Verfahren/ Upgrades

5241 9420 30.000 75.000 75.000 Zusätzliche Leitungskosten/ Routerservice für geplante
Netzanbindung Grundschulen

280.000 325.000 325.000

Mehraufwendungen

Summe:

01 111 10 0210
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Die Ergebnisse der Teilergebnispläne 
- 04 = Kultur und Wissenschaft (ohne VHS) 
- 08 = Förderung des Sports 
- 15 = Wirtschaft und Tourismus 

Die Ergebnisse der Produkte 
- 063620101 = Kinder- und Jugendförderung 
- 125460101 = Parkplätze/ Parkhäuser 
- 135510101 = Öffentliches Grün 
- 135540101 = Natur und Landschaft 

Dies bedeutet, dass neben den bisher schon enthaltenen Aufwendungen für die vorgenannten 
Bereiche insbesondere auch die veranschlagten Personalaufwendungen zu berücksichtigen 
sind. 

Nach Überarbeitung des Kataloges für die Haushaltssatzung 2013 stellt sich die Entwicklung 
der freiwilligen Leistungen auf der Grundlage der Planung 2016 wie folgt dar: 

Freiwillige Leistungen in pflichtigen Produkten 

Freiwillige Produkte 

Gesamtsummen 
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Die detaillierte Auflistung der freiwilligen Leistungen kann der Anlage 1 entnommen werden. 

Wie der vorstehenden Übersicht zu entnehmen, werden die jährlichen Planvorgaben im Rah-
men der Haushaltsausführung deutlich unterschritten.  

Im Vergleich zur 5. Fortschreibung weist die planmäßige Gesamtentwicklung der ergebnis-
wirksamen freiwilligen Leistungen eine minimale Steigerung von 58.450 Euro für 2016 aus. 
Diese Entwicklung begründet sich zum einem mit einem Mehraufwand von jährlich 40.000 
Euro für die aus der Verkehrssicherungspflicht resultierenden, verpflichtenden Kontrollen von 
Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie den entsprechenden Aufbauten, die sowohl quantitativ als 
auch qualitativ zugenommen haben. Des Weiteren waren die Erträge aus der Erstattung für 
die Benutzung von Bädern an die tatsächliche Entwicklung (rd. - 20.000 Euro/Jahr) anzupas-
sen. 

Diese Verschlechterungen konnten nicht durch Einsparungen an anderer Stelle vollständig 
kompensiert werden. 

In 2017 wirkt sich zudem die Verschiebung der Maßnahme �Eisenbahnunterführung Stich� mit 
70.000 Euro aus, ohne dass hieraus eine tatsächliche Mehrbelastung des städt. Haushaltes 
resultiert. 

Beschlussfassung 2016 

In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 sind die ergebniswirksamen freiwilligen Leistungen 
weiter restriktiv zu bewirtschaften. 

3.3 Personalrechtliche Maßnahmen 

Die Personalaufwendungen sind eine der höchsten Aufwandpositionen in den kommunalen 
Haushalten, welche auch weitere Sachaufwendungen verursachen. Aufgrund ihrer Größen-
dimension stellen die Personalaufwendungen � wie auch dem zwischenzeitlich Außer-Kraft 
getretenem IM-Leitfaden �Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung� zu entnehmen 
war, eine wichtige Komponente als Daueraufgabe zur Haushaltskonsolidierungen dar. 

Auf Grund der prekären Haushaltslage der Stadt Eschweiler (verstärkt durch die mit dem Ta-
rifabschluss 2012 verbundenen Mehrkosten) wurde in der 448. Sitzung des Verwaltungsvor-
standes am 03.04.2012 eine Einstellungs- und Wieder-besetzungssperre beschlossen. Ab 
diesem Zeitpunkt wird jede einzelne Stelle bezogen auf ihre Notwendigkeit hin sensibel  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grund HSK 1.857.600 1.774.700 1.766.500

1. Fortschreibung 1.867.350 1.715.750 1.720.750 1.720.250

2. Fortschreibung 6.642.450 6.346.250 5.857.250 5.810.100 5.856.200 5.858.350

3. Fortschreibung 6.642.450 6.091.950 5.658.900 5.506.050 5.523.200 5.517.450

4. Fortschreibung 6.342.450 6.068.650 5.644.500 6.183.900 5.585.550 5.328.200 5.416.200

5. Fortschreibung 5.575.850 5.239.700 5.298.900 5.369.450

6. Fortschreibung 5.298.150 5.370.400 5.349.850 5.416.950

Ergebnisse: 5.924.109,68 5.217.487,65 5.242.566,03 5.384.630,35

Entwicklung im Vergleich 
zur HSK-Vorgabe* -418.340 -851.162 -401.934 -799.270 58.450 71.500 -19.600 

.�/���������)��������������

Gegenüberstellung und Entwicklung der freiwilligen Leistungen
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betrachtet, ggf. verwaltungsinterne Verschiebungen geprüft. Über Ausnahmen von der Ein-
stellungs- und Wiederbesetzungssperre entscheidet der Verwaltungsvorstand. 

Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2013 ein Einsparpotenzial für die Jahre 2014 bis 2016 
in Höhe von insgesamt 1.034.700 � ermittelt, das erreicht wird, wenn Stellen in diesen Jahren 
nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nicht wiederbesetzt werden. Im Rahmen 
des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2016 wurde das Einsparpotenzial auf 500.000 � festge-
legt, das entsprechend auch für die Folgejahre mit einer Erhöhung von 1 % p.a. gemäß Orien-
tierungsdaten kalkuliert wurde. Berücksichtigt wurde bei der Ermittlung des Einsparpotenzials, 
dass Nachbesetzungen in Teilbereichen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben erforderlich sind 
(u.a. Feuerwehr, Jugendamt), wobei über Umstrukturierungsmaßnahmen, zeitversetzte Wie-
derbesetzungen bzw. Nachbesetzungen aus dem eigenen Personalbestand (z.B. durch  
Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden) eine Kosteneinsparung insgesamt erzielt 
werden kann. Dieses Einsparpotenzial wurde aber beeinträchtigt durch zwingend erforderliche 
Personalmaßnahmen, wie u.a. Aufstockungen im Bereich des Jugendamtes (zusätzliche Stel-
len für die Unterbringung/Versorgung/Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge im 
Allgemeinen Sozialen Dienst und auf Grund der Errichtung zusätzlicher Kindertagesstätten in 
der wirtschaftlichen Jugendhilfe), im Bereich der Feuerwehr (Anhebung der Sollstärke), für die 
Abwicklung der Fassadensanierung des Rathauses, beim Ordnungsamt die Einstellung von 
Überwachungskräften zur Kompensation weggefallener Dienstleistungen einer Sicherheitsfir-
ma, Beschäftigung einer Fachkraft zur sachgerechten Überprüfung ortsveränderlicher elektri-
scher Betriebsmittel, Arbeitszeitaufstockung in Folge der Erweiterung der Willi-Fährmann-
Schule auf einen Teilstandort in Stolberg sowie Mehrkosten, die auf Besoldungs- und Tarifer-
höhungen, erhöhtem Bedarf im Bereich �Beamtenversorgung� und �Beihilfen�, Umsetzung der 
Vorschrift II der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), Neuregelung des be-
triebsärztlichen Dienstes etc. zurückzuführen sind.

Es sollte bei alledem auch nicht unbeachtet bleiben, dass gerade der öffentliche Dienst vor 
immer neue Herausforderungen gestellt wird und auch hierfür die personellen Ressourcen 
sicherzustellen sind. Als ein Beispiel können hierfür die in der Vergangenheit durchgeführten 
notwendigen Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der U 3 � Betreuung angeführt werden. 
Mit der Zuständigkeitsübertragung für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge sowie der 
Flüchtlingszunahme im Allgemeinen haben sich bereits neue Handlungsfelder ergeben, die 
personelle Ressourcen fordern, um ihre Umsetzbarkeit zu gewährleisten. 

Nähere Einzelheiten sind dem als Anlage 2 beigefügten, fortgeschriebenen Personalwirt-
schaftskonzept zu entnehmen. Die im Konzept angesprochenen Werte zu Personal und Kos-
ten ergeben sich für 2016 aus den festgelegten Werten in der Haushaltssatzung bzw. aus 
dem Stellenplan. Die im Personalwirtschaftskonzept beleuchteten Maßnahmen beziehen sich 
neben der Einstellungs- und Wiederbesetzungssperre unter anderem auf die ständige kriti-
sche Überprüfung der Notwendigkeit der Aufgabenerfüllung als Stadt bzw. die Überprüfung 
der Standards, die Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit bzw. Neuorganisati-
on von Dienststellen, die unterrangige Wiederbesetzung, der Vorzugsweise internen vor der 
externen Stellenbesetzung und auf sonstige Personalmaßnahmen. 

Beschlussfassung 2016 

Die Verwaltung wird beauftragt, das ermittelte Einsparpotenzial aus der seit dem 03.04.2012 
bestehenden Einstellungs- und Wiederbesetzungssperre in Höhe von insgesamt 500.000 � 
für das Jahr 2016 umzusetzen. Darüber hinausgehende Konsolidierungspotenziale aus den 
Festsetzungen im Personalwirtschaftskonzept sind weiter fortzuführen. 
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3.4 Hebesatzanpassungen im Bereich Grundsteuer A, B und 
Gewerbesteuer 

Die seinerzeit prognostizierte Einsparquote von durchschnittlich 1,5 Mio. � in den Jahren 2014 
bis 2016 bei den Transferaufwendungen im Produktbereich 06 ist nicht zu realisieren. 

Zur Zielerreichung des im HSK am Ende des Planungszeitraums ausgewiesenen Haushalts-
ausgleichs wurde daher im Rahmen der 3. HSK-Fortschreibung die nachfolgend aufgeführte 
Erhöhung der Realsteuerhebesätze als Ersatzkonsolidierung in das Konzept eingestellt. 

Verlauf zur Erhöhung der Grundsteuer B: 

2013 - Erhöhung des Hebesatzes von 413 v.H. auf 450 v.H. 
2014 - Beibehaltung des in 2013 erhöhten Hebesatzes von 450 v.H. 
2015 - Erhöhung des Hebesatzes von 450 v.H. auf 490 v.H. 
2016 - Erhöhung des Hebesatzes von 490 v.H. auf 520 v.H. 

Verlauf zur Erhöhung der Gewerbesteuer: 

2015 - Erhöhung des Hebesatzes von 430 v.H. auf 460 v.H. 
2016 - Erhöhung des Hebesatzes von 460 v.H. auf 490 v.H. 

Auf diese Ersatzkonsolidierung kann auch im Rahmen der 6. Fortschreibung des HSK nicht 
verzichtet werden. 

Zur Zielerreichung, den Haushaltsausgleich ab 2017 darzustellen, schlägt die Verwaltung da-
her folgende Anpassung der Hebesätze vor: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grundsteuer A 270 290 310 310 310 310 
Grundsteuer B 450 490 520 520 520 520 
Gewerbesteuer 430 460 490 490 490 490 

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, dass auch mit der für 2016 vorgeschlagenen 
Erhöhung der Hebesteuersätze das Hebesatzniveau der Stadt Eschweiler im Vergleich zum 
2015er Hebesatzniveau der anderen Kommunen aus der Region noch im Mittelfeld liegen 
würde. Bereits angekündigte bzw. wahrscheinliche Hebesatzerhöhungen der anderen Kom-
munen im Haushaltsjahr 2016 sind dabei noch nicht berücksichtigt. 
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Beschlussfassung 2016 

Der Rat beschließt im Haushaltsjahr 2016 die 

- Grundsteuer A von 290 v.H. auf 310 v.H. 
- Grundsteuer B von 490 v.H. auf 520 v.H. 
- Gewerbesteuer von 460 v.H. auf 490 v.H. 

anzuheben. 

Hebesatz
Grundsteuer A
(Haushaltsjahr 2015)

Hebesatz
Grundsteuer B
(Haushaltsjahr 2015)

Hebesatz
Gewerbesteuer 

(Haushaltsjahr 2015)

Stolberg 495% Aldenhoven 635% Jülich 530%

Würselen 437% Stolberg 595% Stolberg 495%

Alsdorf 437% Düren 590% Würselen 495%

Düren 370% Würselen 575% Alsdorf 495%

Aldenhoven 339% Alsdorf 575% Eschweiler
(Plan 2016)

490%

Herzogenrath 325% Jülich 550% Herzogenrath 485%

Eschweiler
(Plan 2016)

310% Aachen 525% Aachen 475%

Jülich 310% Eschweiler
(Plan 2016)

520% Düren 450%

Aachen 305% Herzogenrath 510% Aldenhoven 450%

Baesweiler 250% Baesweiler 430% Baesweiler 420%

Langerwehe 240% Langerwehe 413% Langerwehe 413%
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Anlage 1

zum Haushaltssicherungskonzept 
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Personalwirtschaftskonzept für den Zeitraum 2016 � 2019 

Unter Bezugnahme auf die erstmalig im Rahmen der Erstellung eines Haushaltssi-

cherungskonzeptes im Jahre 2009 aufgetretenen Grundsatzfragen werden zu den 

nachfolgenden Punkten Ausführungen getroffen: 

1.  Kann auf eine Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden? 

2. Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich? 

3.  Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalauf-

wand bewältigt werden, z.B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von 

Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusam-

menarbeit? 

4. Kommt eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in 

 Betracht? 

5.  Wiederbesetzungssperre von mind. 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwal-

tung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand ge-

fährdet ist. 

6. Beförderungssperre von mind. 12 Monaten. 

7. �Intern vor extern�: Im Hinblick auf den Stellenabbau ist - soweit möglich - eine 

interne vor einer externen Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Beset-

zung mit evtl. Berufsrückkehrern mit Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu be-

denken. 

8. Sonstige Personalmaßnahmen: In welchen Bereichen kann der Personalaufwand 

durch sonstige Maßnahmen gesenkt werden, z.B. Überstundenregelung, Leis-

tungsanreize? 

Im Rahmen der Dokumentationspflicht (§ 5 GemHVO) soll eine Übersicht beigefügt 

werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der An-

zahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushalts-

jahr rückwirkend für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren mit Angabe der �Aus- bzw. 

Eingliederungen� bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die 

Stellenanteile sind fortzuschreiben. 
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Eschweiler bietet als Mittelzentrum der StädteRegion Aachen eine Vielzahl von 

Dienstleistungen auch für Nachbarstädte und �gemeinden (z.B. Schule für Lernbe-

hinderte, Schwimmbäder, Kulturveranstaltungen). Die soziale Infrastruktur wird von 

Schulen, Vereinen und Verbänden städteregionsübergreifend genutzt. Der Entschei-

dung, öffentliche Einrichtungen zu schließen und vor allem das Dienstleistungsange-

bot abzubauen, sind vor diesem Hintergrund vielschichtige Überlegungen voranzu-

stellen. 

Ziel der Haushaltskonsolidierung der vergangenen Jahre war daher die Überprüfung 

von Sparpotentialen in der Kernverwaltung, um den �Overhead� für die Leistungser-

bringung auf niedrigerem Niveau zu halten. 

Das Personalkostenbudget beträgt zurzeit ca. 26.521.100 � (Ansatz 2015). Für das 

Haushaltsjahr 2016 wurden Personalkosten von ca. 28.117.700 � geplant. 

Bei einem Gesamtvolumen der Aufwendungen von ca. 151 Mio � (Ansatz 2015) stellt 

dieser Bereich eines der wesentlichen Handlungsfelder dar. Insbesondere die Tatsa-

che, dass alleine die fast jährlichen Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie die Stu-

fensteigerungen nach den tarifrechtlichen bzw. beamtenrechtlichen Bestimmungen 

und Vorgaben entsprechend den individuellen Verhältnissen einer Kommune 

zwangsweise jährliche Steigerungsraten erfordern, zeigt das Spannungsfeld zwi-

schen Haushaltskonsolidierung einerseits und Kostensteigerungen andererseits auf.  

Für das Jahr 2015 wurde im tariflichen Bereich entsprechend dem Tarifabschluss 

2014/2015 kalkuliert. Bei den Haushaltsvoranschlägen 2016 wurde eine fiktive Tarif-

erhöhung zum 01.03.2016 von + 2,0 % auf Grund des Ablaufs der derzeitigen Lauf-

zeit des Tarifvertrages zum 29.02.2016 eingeplant. Ab 2017 ff. wurden Orientie-

rungsdaten von jeweils + 1,0 % eingerechnet (siehe hierzu Ausführungen und Dar-

stellung der Personalkosten auf Seite 12/13/14).  

Für die Beamten wurden bei den Planungen 2015 Besoldungserhöhungen in Höhe 

der Orientierungsdaten von 1 % eingeplant. Die Besoldungserhöhungen 2013/2014 

wurden nach dem Haushaltsaufstellungsverfahren 2015 beschlossen und konnten 

erst beim Haushaltsaufstellungsverfahren 2016 zusätzlich zu den Besoldungserhö-

hungen 2015/2016 berücksichtigt werden. Ab 2017 ff. wurden auch hier die Orientie-

rungsdaten von jeweils + 1,0 % eingerechnet. Ein Leistungsentgelt für Beamte wurde 

auf Grund der angespannten Haushaltslage nicht einkalkuliert. 
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Zu den einzelnen eingangs aufgeführten Handlungsfeldern hat die Stadt bereits in 

der Vergangenheit konsequent hingearbeitet: 

1. Kann auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden? 

und 

2.  Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?

Als Anbieter kommunaler Dienstleistungen kommt der Stadt Eschweiler � wie 

auch bereits zuvor erwähnt � in dieser Region eine besondere Bedeutung zu. Aus 

diesem Grunde wurden und werden die Aufgabenerfüllung im ursprünglichen Um-

fang wie auch Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung auf dem Prüf-

stand gestellt. Dazu zählte insbesondere die wirtschaftliche Abwicklung von Vor-

gängen. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind zwar gehalten, Gesetze und 

andere Vorschriften anzuwenden, und trotzdem sind Vorgänge und Arbeitsabläu-

fe regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen. Dabei stand bzw. steht stets im Vor-

dergrund dieser Überlegungen der einem HSK auch zugrunde liegende Vergleich 

des Kosten-/Leistungsverhältnisses.  

Diese Form des intelligenten Sparens auch vor dem Hintergrund, dass selbst 

kleinere Beträge zum Sparen beitragen und überprüft wurde, ob mit relativ be-

scheidenem Aufwand und bescheidenen Mitteln die notwendige Aufgabenerfül-

lung gesichert würde, war insoweit nicht gezielt greifbar. Es tritt auf jeden Fall für 

den Bürger und auch für die Verwaltung im Hinblick auf den Arbeitsaufwand ein 

nachhaltiger Nutzen ein. Eine konkrete Einsparung (z.B. Personalkosten) lässt 

sich allerdings teilweise nur schwer beziffern. Angestrebte bzw. bereits umgesetz-

te Einzelmaßnahmen sind z.B.: 

-  Kooperation in der Wirtschaftsförderung 

- Bündelung feuerwehrtechnischer Dienstleistungen 

- Kooperation im Bereich �Vermessung� mit der Stadt Aachen 

- Kooperation im Bereich �Beforstung� mit der Stadt Würselen inkl. Ausbil-

dungsverbund 
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- Kooperation im Bereich �Interkommunales Industriegebiet Inden/Eschweiler � 

Am Grachtweg� mit der Gemeinde Inden 

- Durchführung gemeinsamer Schulungen mit anderen Kommunen 

- Schließung der Gemeinschaftshauptschule Dürwiß 

-  Abwicklung von Schulungen innerhalb der StädteRegion Aachen über das 

 Studieninstitut Aachen für alle städteregionsangehörigen Kommunen (z. B. 

 Beamtenrechtseminar). 

3.  Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Perso-

nalaufwand bewältigt werden, z.B. durch Zusammenlegung und/oder Verla-

gerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch inter-

kommunale Zusammenarbeit? 

Die Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen wie auch der 

Technikeinsatz in der Stadtverwaltung Eschweiler stehen permanent auf dem 

Prüfstand. Mit diesem Thema befassen sich die Organisationsdienststellen der 

Verwaltung nahezu ständig. Ein Ausfluss hieraus ist die Neuorganisation der 

Dienststelle 51/Jugendamt, welche vor dem Hintergrund gesetzlicher Neuerungen 

bzw. einer geänderten Bedarfslage erforderlich ist. Aktuell resultiert dies schwer-

punktmäßig aus dem Umzug der Bundespolizei zum Stadtgebiet Eschweiler und 

der damit einhergehenden Zuständigkeit des hiesigen Jugendamtes für die unbe-

gleiteten, minderjährigen Flüchtlinge. Ihre Betreuung und Versorgung erfordert ein 

hohes Engagement des zuständiges Personals, das hierfür durch zusätzliche 

Mitarbeiter verstärkt werden musste und um einen eigenen Bereitschaftsdienst, 

der sich nach Ablauf einer Testphase bewährt hat, ergänzt wurde. Des Weiteren 

wurden die Bereiche �Überwachung ruhender Verkehr� und �Kommunaler Ord-

nungsdienst� zunächst zur Erprobung bis Ende 2015 zu einem gemeinsamen 

Sachgebiet zusammengelegt. Die damit verbundenen Personalmehrkosten kön-

nen durch Mehreinnahmen bei Bußgeldern sowie den Wegfall von Aufwendungen 

für Dritte (Sicherheitsdienst) kompensiert werden. Die jüngste organisatorische 

Maßnahme besteht in der Besetzung einer Stelle zur Abwicklung der Schulent-

wicklungsplanung und Fortschreibung der Kindertagesstättenplanung als ge-

meinsame Schnittstelle der Ämter 40 und 51 mit einer Rückkehrerin aus Eltern-
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zeit. Die Ergebnisse aus diesen Planungen führen dazu, die Personalerfordernis-

se der betroffenen Bereiche für die Zukunft konkreter bestimmen zu können. 

Interkommunale Zusammenarbeit 

Interkommunale Zusammenarbeit als Instrument der Personalentwicklung

Vor dem Hintergrund einer sich immer weiter verschärfenden finanziellen Situati-

on der Kommunen hat die interkommunale Zusammenarbeit über die Grenzen 

des eigenen Stadtgebietes hinaus große Bedeutung gewonnen. 

Interkommunale Zusammenarbeit wird bereits von vielen Kommunen in verschie-

denen Bereichen praktiziert. Ziel ist die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, es 

folgen die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung sowie die Verbesserung des Bür-

gerservices. Dabei versuchen die Kommunen eben aus ihrer verschärften finan-

ziellen Situation heraus bei der Wahl der Organisations- und Rechtsformen das 

gesamte Spektrum der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auszuschöpfen. 

So hat sich die Stadt Eschweiler im Rahmen weiterer interkommunaler Koopera-

tionen an folgenden Maßnahmen beteiligt: 

-  Durchführung von gemeinsamen Brandmeisterlehrgängen zusammen mit den 

Feuerwehren der Städte Alsdorf, Herzogenrath, Stolberg, Würselen, der Krei-

se Düren und Heinsberg sowie der Werkfeuerwehr der RWE-Power AG � 

Kraftwerk Weisweiler � mit dem Ziel, gut geeignete Mitarbeiter für alle Wehren 

zu erhalten. 

- Zusammenarbeit der Jugendämter Stolberg und Eschweiler bei der Suchtvor-

beugung und der Unterbringung obdachloser Jugendlicher 

- Gemeinsame Qualifikation von Prüfern für die Bachelorausbildung 

- Kooperation der Vermessungsämter Aachen und Eschweiler 
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- Kommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Inden bzgl. des Interkommu-

nalen Industriegebiets �Inden/Eschweiler - Am Grachtweg� 

- Gemeinsame Beforstung der Wälder Eschweiler und Würselen 

Gemeinsame Ausbildungsbörse der Städte Eschweiler und Stolberg 

�Ausbildung für alle� ist und bleibt ein Hauptziel in der beruflichen Bildung. Ange-

sichts hoher Arbeitslosenzahlen � insbesondere auch im Bereich der Jugendli-

chen � sollte es allen an Bildung und Ausbildung Beteiligten ein Anliegen sein, 

tatkräftig daran mitzuwirken, dass jeder Jugendliche nach Beendigung seiner 

Schullaufbahn die Möglichkeit hat, einen Beruf zu erlernen. 

Festzustellen ist, dass häufig eine große Diskrepanz zwischen Angebot und 

Nachfrage auf dem Lehrstellenmarkt besteht. Einerseits verlassen viele Jugendli-

che die Schule, ohne eine Ausbildungsstelle gefunden zu haben. Andererseits 

kann eine Vielzahl von Ausbildungsplätzen mangels geeigneter Bewerber nicht 

besetzt werden. Oftmals ist dies lediglich auf einen Informationsmangel zwischen 

Schulabgängern und Ausbildungsbetrieben zurückzuführen. 

Mit dem Ziel, diesen Informationsmangel zu beseitigen, haben die Städte         

Eschweiler und Stolberg bereits seit Jahren mit dem Berufskolleg Eschweiler bzw. 

Stolberg eine Ausbildungsbörse durchgeführt, die auf große Resonanz gestoßen 

ist. 

Die Stadt Eschweiler selbst hat an dieser Ausbildungsbörse ständig teilgenom-

men, um auch interessierten Jugendlichen ihre Ausbildungsangebote darzulegen 

und damit gleichzeitig den Ausbildungsmarkt zu beleben. Die letzte Ausbildungs-

börse hat am 08.05.2015 im Berufskolleg Stolberg mit großem Erfolg stattgefun-

den. 
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Abschluss des Brandmeisterlehrgangs 

Seit dem 01.04.2015 läuft an der Feuer- und Rettungswache Eschweiler bereits 

der zehnte Ausbildungslehrgang für Brandmeister mit insgesamt 23 Teilnehmern, 

die von den Städten Alsdorf, Eschweiler, Würselen sowie RWE Power gemeldet 

worden sind. 

Hierbei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass dieser Grundausbildungslehrgang 

sowie diverse Sonderlehrgänge auch Externen gegen Bezahlung angeboten wer-

den und so zusätzliche Einnahmen erzielt werden können. 

Die Grundausbildung (B-I-Ausbildung) dauert insgesamt 18 Monate und beinhal-

tet u.a. eine feuerwehrtechnische Grundausbildung, einen Rettungssanitäterlehr-

gang, den Erwerb des Sport- und des silbernen Rettungsschwimmerabzeichens, 

den Erwerb des LKW-Führerscheins, Feuerwachen- und Krankenhauspraktika 

sowie theoretische Unterweisungen in diversen Fächern, u.a. Feuerwehrrecht, 

Beamtenrecht, Staatsbürgerkunde, Physik, Chemie und Einsatztaktik.  

Der Lehrgang wird interkommunal durchgeführt, und zwar in der Weise, dass alle 

Kommunen der StädteRegion Aachen mit hauptamtlichen Feuerwachen sowie 

das RWE, die Nato und das Feuerschutztechnische Zentrum des Kreises Düren 

Teile der Ausbildung in den Feuerwehren vor Ort durchführen und auch eigene 

Referenten einbringen. So ist gewährleistet, dass es sich um eine Ausbildung auf 

hohem Niveau handelt, jede Wehr ihre Stärken einbringt und sich die Kosten der 

Ausbildung in einem vertretbaren Rahmen halten. 

Den Abschluss des Lehrgangs bildet eine Prüfung, die vor einem interkommuna-

len Prüfungsausschuss an der Feuerwache Eschweiler abgelegt wird und die bis-

her von allen Teilnehmern auch bestanden wurde. Mit Bestehen dieser Prüfung 

können die Lehrgangsteilnehmer mit einer Festanstellung im Beamtenverhältnis 

in der jeweiligen Kommune rechnen bzw. Externe gute Übernahmechancen für 

neue Beschäftigungsverhältnisse erzielen. 

Im Rahmen von Feierstunden wurden die erfolgreichen Absolventen in der Feuer- 

und Rettungswache Eschweiler verabschiedet und einige Teilnehmer erhielten 
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auch im Rahmen dieser Veranstaltungen ihre Beamtenernennungsurkunden von 

Vertretern ihrer Anstellungsbehörde interkommunal ausgehändigt. 

Interkommunale Zusammenarbeit der Städte Aachen und Eschweiler zur 

Durchführung von Vermessungsarbeiten (Liegenschaftsvermessung) 

Mit dem Ausscheiden des bisherigen Leiters der Abteilung für Vermessung und 

Bodenwirtschaft aus dem aktiven Dienst im Januar 2010 stand bei der Stadt    

Eschweiler kein Beamter des höheren vermessungstechnischen Dienstes mehr 

zur Verfügung, der für die Aufgabenwahrnehmung nach § 12 Nr. 2 VermKatG 

NRW zwingend erforderlich ist.  

Da aus Gründen der Haushaltskonsolidierung die Stelle des höheren vermes-

sungstechnischen Dienstes bei der Stadt Eschweiler nicht nachbesetzt werden 

sollte, wurde inzwischen eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt Aachen 

getroffen, die seit dem 01.02.2010 in Kraft ist. Durch diese Vereinbarung wird die 

Aufgabenübernahme der verantwortlichen Leitung durch eine Beamtin oder einen 

Beamten des höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes der Stadt 

Aachen gesichert und die Durchführung von Vermessungsarbeiten im Sinne des 

§ 12 Nr. 2 VermKatG NRW gewährleistet. 

Der Kostenaufwand wird nach erbrachter Leistung entsprechend der in der Ver-

einbarung getroffenen Regelungen von der Stadt Eschweiler erstattet. Die Neu-

einstellung eines Mitarbeiters mit der Qualifikation für den höheren vermessungs-

technischen Dienst zur Durchführung der Vermessungsarbeiten wäre auf Dauer 

wesentlich kostenintensiver gewesen. 

Gemeinsame Wahrnehmung der forsttechnischen Betriebslei-
tung/Beforstung der Stadtwälder Würselen und Eschweiler 

Bei der Stadt hat bereits seit einiger Zeit die Erkenntnis an Bedeutung gewonnen, 

dass bestimmte Aufgaben und Probleme gemeinsam mit anderen Kommunen 

besser bewältigt werden können. Nicht zuletzt spielt dabei eine gemeinsame und 
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ordnungsgemäße Aufgabenabwicklung eine Rolle, es hat aber auch finanzielle 

Gründe. 

So werden die Stadtwälder Würselen und Eschweiler durch einen qualifizierten 

Mitarbeiter der Stadt Eschweiler zur dauerhaften Sicherung eines Qualitätsstan-

dards in der Beforstung einerseits und der Reduzierung von Personal- und Sach-

kosten beider Städte andererseits betreut. Auch nach Ausscheiden der langjährig 

bei der Stadt Eschweiler beschäftigten Oberförsterin wurde die Kooperation mit 

Einstellung eines neuen Försters fortgesetzt. 

Interkommunale Stellenbörse 

Neun Kommunen des ehemaligen Kreises Aachen haben gemeinsam eine inter-

kommunale Stellenbörse eingerichtet, um qualifiziertem Personal die Möglichkeit 

zu eröffnen, nach Abschluss einer Ausbildung oder Verlust des Arbeitsplatzes in 

anderen Kommunen der StädteRegion Aachen tätig zu werden. Durch dieses 

freiwillige Angebot für die Mitarbeiter findet ein Ausgleich zwischen den unter-

schiedlichen Personalstrukturen der einzelnen Kommunen statt. 

In Zeiten eines fortschreitenden Personalabbaus wird bei diesem Projekt eine ak-

tive Personalvermittlung in der Region betrieben. Qualifizierte Kräfte (z.B. ehema-

lige Auszubildende, Rückkehrer aus der Elternzeit, befristet Beschäftigte) können 

in benachbarte Kommunen vermittelt werden. Damit sollen die Chancen auf eine 

Anschlussbeschäftigung erhöht werden. In der Region qualifiziertes Personal 

kann durch kürzere Einarbeitungszeiten flexibel eingesetzt werden. Der Aufwand 

für Neueinstellungen reduziert sich, indem die Gemeinden auf zeit- und kostenin-

tensive Einstellungsverfahren verzichten und stattdessen für die Mitarbeiter der 

Region dauerhaft eine wohnortnahe Beschäftigung sichern. 

Seit geraumer Zeit nutzt auch die StädteRegion Aachen die sich aus der inter-

kommunalen Stellenbörse ergebenden Vorteile, womit der Einzugsbereich und 

damit die Erfolgsaussichten noch größer wurden. Die Einwohnerzahl des Koope-

rationsraumes hat sich damit auf ca. 550.000 erhöht. 
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Derzeit kooperierende Kommunen (zzgl. StädteRegion Aachen): 

Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Simmerath, Stolberg, 

Roetgen, Würselen 

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 

In den vergangenen Jahren hat sich das Aufgabengebiet der Kosten- und Leis-

tungsrechnung nach Art und Umfang dahingehend entwickelt, dass zur Bewälti-

gung der Aufgaben das Sachgebiet im August 2011 um eine weitere Kraft ver-

stärkt werden musste. Die zunächst auf Dauer angelegte Verstärkung konnte je-

doch wegen eines Personalabgangs im Bereich Finanzverwaltung, der hinsicht-

lich reiner Aufgabenerledigung Priorität einzuräumen ist, nicht realisiert werden. 

Diese Vakanz soll zeitnah, ggf. durch eine Ausbildungskraft mit Ablegung des Ba-

chelor-Abschlusses �Bachelor of Arts�, geschlossen werden.

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die aus der KLR erlangten Infor-

mationen bei den Mitarbeitern das Kostenbewusstsein fördert und damit einen 

spürbaren Beitrag zu verbesserter Wirtschaftlichkeit des Handelns von Rat und 

Verwaltung leisten. 

Die KLR bietet noch weitere Nutzungsmöglichkeiten, auch um die tägliche Arbeit 

der Mitarbeiter nicht nur zu vereinfachen, sondern auch wirtschaftlicher zu gestal-

ten: 

- Mit Hilfe der transparenten Darstellung und Auswertung der Rechnungsergeb-

nisse und -größen (z.B. Ermittlung der Kostendeckungsgrade) können Kosten-

reduzierungen bzw. Entgelterhöhungen differenziert erkannt werden.  

-  Das betriebswirtschaftliche Gesamtergebnis und auch die Einzelergebnisse je 

Kostenträger können durch die KLR gesteuert, geplant und kontrolliert wer-

den. Außerdem werden die Erkenntnisse und Plandaten der KLR für die 

Haushaltsplanung genutzt. 
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� Die KLR unterstützt und ergänzt die Entgeltkalkulation, das Finanzsystem, ein 

betriebswirtschaftliches Controlling, Wirtschaftlichkeitsberechnungen usw.�

4. Kommt eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgelt-

gruppe in Betracht? 

In diesem Zusammenhang ist vorrangig die Bewertung von entsprechend einge-

richteten Stellen zu sehen. 

Stellenbewertung 

Stellenbewertung ist die Zuordnung der auf einer Stelle wahrzunehmenden Tätig-

keiten zu Besoldungs- und Entgeltgruppen, je nachdem, ob es sich um beamten-

rechtliche  oder tarifliche Tätigkeiten handelt. Sie bestimmt damit wesentlich die 

Bezahlung der Mitarbeiter der Verwaltung; zugleich beeinflusst sie die Einstellung 

der Mitarbeiter zu ihrer gegenwärtigen oder künftigen Arbeit und die Kosten der 

Aufgabenerfüllung. 

Maßstab der Stellenbewertung und damit Grundlage einer als gerecht empfunde-

nen Differenzierung der Bezahlung sind in der Regel die unterschiedlichen mit der 

Wahrnehmung einer Arbeit verbundenen Anforderungen. An einen Mitarbeiter, 

der �schwere� oder �schwierigere� Arbeiten verrichtet, werden höhere Anforde-

rungen gestellt. 

Objekt der Stellenbewertung ist der Stelleninhalt, die Gesamtheit der einer Stelle 

übertragenen Tätigkeiten, Befugnisse und Verantwortlichkeiten. Angaben hier-

über enthält die Stellenbeschreibung. 

Objekt der Bewertung ist nicht der jeweilige Stelleninhaber. Die Einstufung des 

Stelleninhabers, seine besonderen persönlichen Qualitäten oder Verdienste oder 

der Wunsch, den Stelleninhaber auf einer Stelle zu halten, sind grundsätzlich un-

beachtlich. Wird der Inhalt einer Stelle durch die Aktivitäten des Stelleninhabers in 

zulässiger Weise verändert, kann das auf die Bewertung Einfluss haben. Die Ver-

änderungen sollten in einer Stellenbeschreibung festgehalten werden. 
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Unter diesen Gesichtspunkten existiert eine Stellenbewertungskommission, die 

aus geschulten Verwaltungsmitarbeitern und der Personalvertretung besteht. 

Die Bildung und die Arbeitsweise der Bewertungskommission sind geregelt im 

Rahmen einer zwischen Verwaltung und Personalvertretung abgeschlossenen 

Dienstvereinbarung, die zuletzt am 16.12.2014 aktualisiert wurde. Dabei wurden 

die ursprünglichen Grundsätze nicht geändert. Dies bezieht sich auch auf die Be-

stellung der Mitglieder der Bewertungskommission, die paritätisch von Verwal-

tungsmitarbeitern und Personalratsmitgliedern besetzt wurde (mit Stimmrecht). 

Verwaltungsseitig ist hierbei auch das Rechnungsprüfungsamt mit einbezogen 

worden. Die einzelnen Dezernate sind mit je einem Mitarbeiter, der die sachbezo-

genen Belange der Dezernate vertritt, berücksichtigt. 

Bei alledem scheidet eine Besetzung von Stellen mit einer niedrigeren Besol-

dungs- oder Entgeltgruppe grundsätzlich aus. Gerade im tariflichen Bereich be-

steht der rechtliche Anspruch auf eine tarifgerechte Eingruppierung. Im Beamten-

bereich hingegen kann in einzelnen Fällen eine adäquate Besoldungsanpassung 

aus beamten- oder haushaltsrechtlichen Gründen nicht immer zeitnah durchge-

führt werden. Das Beteiligungsverfahren nach dem Landespersonalvertretungs-

gesetz ist stets zwingend zu beachten. 

Darstellung der Personalkosten 

Grundlage für die Ermittlung der Personalkosten des Haushaltsjahres 2016 war 

der tatsächliche Personalstand der bei der Stadtverwaltung Eschweiler tätigen 

Mitarbeiter in April/Mai 2015. 

 Der Personalkostenansatz für das Haushaltsjahr 2016 beträgt  28.117.700 � 

 Hiervon entfallen auf die Mitarbeiter städt. Bäder (BgA)      744.100 � 

 so dass für den Bereich der allgemeinen Verwaltung insgesamt 27.373.600 � 

 zu bewirtschaften sind. 

Die Personalkosten beinhalten die derzeit bestehenden gesetzlichen Vorgaben 

bzw. Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien. Demzufolge wurde - wie bereits 
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auf Seite 2 erwähnt - für die tariflich Beschäftigten im Jahre 2015 der Tarifab-

schluss 2014/2015 zum 01.03.2014 in Höhe von 3 % (mindestens 90 �) bzw. zum 

01.03.2015 von weiteren 2,4 % berücksichtigt. Die Laufzeit des derzeitigen Tarif-

vertrages endet  zum 29.02.2016. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde eine fiktive 

Tariferhöhung zum 01.03.2016 von 2,0 % eingeplant, ab 2017 ff. ersatzweise 1 % 

Tariferhöhung i. H. d. Orientierungsdaten.  

Im Beamtenbereich wurden die Besoldungserhöhungen 2013/2014 (gestaffelt 

nach Besoldungsgruppen in unterschiedlichen Höhen und zu verschiedenen Zeit-

punkten) nach dem Haushaltsaufstellungsverfahren 2015 beschlossen und konn-

ten dadurch erst bei der Kalkulation des Haushalts 2016 berücksichtigt werden. 

Zusätzlich hierzu wurden bereits die mit dem im Beschlussentwurf befindlichen 

Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2015/2016 festgeleg-

ten Besoldungserhöhungen von 2,1 % zum 01.06.2015 sowie 2,3 % zum 

01.08.2016 für das Jahr 2016 einkalkuliert, sodass die Planwerte 2016 in Folge 

dessen über den Planwerten 2015 liegen. Da für die Folgejahre keine konkreten 

Erkenntnisse bzgl. etwaiger Besoldungserhöhungen für Kommunalbeamte vorlie-

gen, wurden hier ebenfalls Besoldungssteigerungen von 1 % gemäß Orientie-

rungsdaten hinzugerechnet. 

Bei alledem ist zu berücksichtigen, dass der Personalkostenansatz auch Ausga-

ben enthält, die die Stadt Eschweiler überhaupt nicht beeinflussen kann, weil sie 

an bestimmte gesetzliche Vorgaben gebunden ist. Dies bezieht sich insbesondere 

auf Ausgaben für die Versorgung wie auch für die Gewährung von Beihilfen im 

Krankenversicherungsbereich. Diese Kosten belaufen sich beispielsweise für den 

Beamtenbereich im Haushaltsjahr 2016 im Ansatz auf 

Beihilfen, Unterstützungen 940.000 � 

Beiträge zu Versorgungskassen 2,85 Mio. � 

Pensionsfonds 450.000 � 

und unterliegen in den Folgejahren entsprechenden Erhöhungen, die zum Teil mit 

Blick auf die mangelnde Beeinflussungsmöglichkeit durch die Stadt nicht konkre-

tisiert werden können. Ein aktuelles Gutachten der Rheinischen Versorgungskas-

sen aus Juli 2015 zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Versorgungsaufwen-
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dungen bis zum Jahre 2045 auf. Innerhalb dieses Zeitraums werden sich die 

Ausgaben in Folge der anspruchsberechtigten Versorgungsempfänger bzw. de-

ren Hinterbliebenen � unabhängig von der Anzahl der aktiven Beamten � verdop-

peln.  

Zusätzlich werden Personalkosten ausgelöst durch neue gesetzliche Regelun-

gen, z.B. für den Bereich der Amtsvormundschaft, in dem der Betreuungsschlüs-

sel für Vormund- und Pflegschaften auf höchstens 50 Fälle pro Sachbearbeiter 

festgeschrieben wird, sowie � wie bereits erwähnt � durch die zusätzliche Über-

tragung der Zuständigkeit für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge auf das städ-

tische Jugendamt, aber auch die allgemeine Zunahme von Flüchtlingen im Be-

reich der Asylbewerberbetreuung und durch neue Aufgaben nach dem Woh-

nungsaufsichtsgesetz. Ebenso erfordern die gesellschaftliche Entwicklung und 

damit ausgelöste Betreuungserfordernisse für Kinder, Jugendliche und Familien 

Personalergänzungen. Zu erwähnen sind auch notwendige personelle Verstär-

kungen für den Bereich �Allgemeiner Sozialer Dienst�, da die Betreuungserforder-

nisse und damit der Betreuungsaufwand in einem nicht unerheblichen Maße zu-

genommen haben. Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass die zunehmende Kom-

plexität bei der Aufgabenerledigung insgesamt ein Mehr an Personal bedarf. 

5.  Einstellungs- und Wiederbesetzungssperre auf allen Ebenen der Verwal-

tung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbe-

stand gefährdet ist.

Auf Grund der prekären Haushaltslage der Stadt Eschweiler (verstärkt durch die 

mit dem Tarifabschluss 2012 verbundenen Mehrkosten) wurde in der 448. Sit-

zung des Verwaltungsvorstandes am 03.04.2012 eine Einstellungs- und Wieder-

besetzungssperre beschlossen. Ab diesem Zeitpunkt wird jede einzelne Stelle 

bezogen auf ihre Notwendigkeit hin sensibel betrachtet, ggf. verwaltungsinterne 

Verschiebungen geprüft. Über Ausnahmen von der Einstellungs- und Wiederbe-

setzungssperre entscheidet der Verwaltungsvorstand.

Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2013 ein Einsparpotenzial für die Jahre 

2014 bis 2016 in Höhe von insgesamt 1.034.700 � ermittelt, das erreicht wird, 

wenn Stellen in diesen Jahren nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers 
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nicht wiederbesetzt werden. Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 

2016 wurde das Einsparpotenzial auf 500.000 � festgelegt, das entsprechend 

auch für die Folgejahre mit einer Erhöhung von 1 % p.a. gemäß Orientierungsda-

ten kalkuliert wurde. Berücksichtigt wurde bei der Ermittlung des Einsparpotenzi-

als, dass Nachbesetzungen in Teilbereichen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben er-

forderlich sind (u.a. Feuerwehr, Jugendamt), wobei über Umstrukturierungsmaß-

nahmen, zeitversetzte Wiederbesetzungen bzw. Nachbesetzungen aus dem ei-

genen Personalbestand (z.B. durch Übernahme von Anwärtern und Auszubilden-

den) eine Kosteneinsparung insgesamt erzielt werden kann. Dieses Einsparpo-

tenzial wurde aber beeinträchtigt durch zwingend erforderliche Personalmaßnah-

men, wie u.a. Aufstockungen im Bereich des Jugendamtes (zusätzliche Stellen 

für die Unterbringung/Versorgung/Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Flücht-

linge im Allgemeinen Sozialen Dienst und auf Grund der Errichtung zusätzlicher 

Kindertagesstätten in der wirtschaftlichen Jugendhilfe), im Bereich der Feuerwehr 

(Anhebung der Sollstärke), für die Abwicklung der Fassadensanierung des Rat-

hauses, beim Ordnungsamt die Einstellung von Überwachungskräften zur Kom-

pensation weggefallener Dienstleistungen einer Sicherheitsfirma, Beschäftigung 

einer Fachkraft zur sachgerechten Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer 

Betriebsmittel, Arbeitszeitaufstockung in Folge der Erweiterung der Willi-

Fährmann-Schule auf einen Teilstandort in Stolberg sowie Mehrkosten, die auf 

Besoldungs- und Tariferhöhungen, erhöhtem Bedarf im Bereich �Beamtenversor-

gung� und �Beihilfen�, Umsetzung der Vorschrift II der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (DGUV), Neuregelung des betriebsärztlichen Dienstes etc. zu-

rückzuführen sind. 

Es sollte bei alledem auch nicht unbeachtet bleiben, dass gerade der öffentliche 

Dienst vor immer neue Herausforderungen gestellt wird und auch hierfür die per-

sonellen Ressourcen sicherzustellen sind. Als ein Beispiel können hierfür die in 

der Vergangenheit durchgeführten notwendigen Baumaßnahmen im Zusammen-

hang mit der U 3 � Betreuung angeführt werden. Mit der Zuständigkeitsübertra-

gung für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge sowie der Flüchtlingszunahme im 

Allgemeinen haben sich bereits neue Handlungsfelder ergeben, die personelle 

Ressourcen fordern, um ihre Umsetzbarkeit zu gewährleisten.  
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6. Beförderungssperre von mind. 12 Monaten. 

 Für die Zeit vom 01.05.2010 bis 30.04.2011 hat es eine Beförderungssperre ge-

geben. Diese hat sich jedoch faktisch durch die erst am 22.11.2011 erteilte Ge-

nehmigung der Haushaltssatzung 2011 bis Anfang/Mitte Dezember 2011 verlän-

gert. Je nach Entwicklung der aktuellen Haushaltslage wird die Verfügung einer 

neuen Beförderungssperre erneut geprüft. Im Übrigen wird auf die Ausführungen 

zu den Ziffern 5 und 8 verwiesen.  

7. �Intern vor extern�: Im Hinblick auf den Stellenabbau ist - soweit möglich - 

eine interne vor einer externen Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine 

Besetzung mit evtl. Berufsrückkehrern mit Anspruch auf Weiterbeschäfti-

gung zu bedenken. 

Personalstand innerhalb der nächsten Jahre 

Die nächsten personellen Planungen der Stadt sind auf einen mittelfristigen Zeit-

raum von 4 Jahren ausgerichtet (2016 � 2019). Die spezifische Altersstruktur bei 

der Stadt Eschweiler wurde entsprechend berücksichtigt. 

Altersstruktur der aktiven städt. Mitarbeiter/-innen 

(Durchschnittsalter : 46 Jahre mit geringfügig beschäftigten Rentnern) 

Stand: 07/2015 

91

56

11

102

100

69
64

4952
39

0

20

40

60

80

100

120

16-24
Jahre

25-30
Jahre

31-35
Jahre

36-40
Jahre

41-45
Jahre

46-50
Jahre

51-55
Jahre

56-60
Jahre

61-65
Jahre

> 65
Jahre



105 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in den angeführten Mitarbeiterzahlen ein nicht 

unerheblicher Anteil von geringfügig beschäftigten Rentnern (insbesondere Er-

wachsenenlotsen/-innen) enthalten ist, der sich in den höheren Jahrgängen und 

bezüglich des Durchschnittsalters auswirkt. Durch die erfolgte Verlängerung der 

Lebensarbeitszeit von 65 auf 67 Jahren ab dem Geburtsjahrgang 1947 ist bereits 

im Vergleich zu den Vorjahren ein Anstieg des Durchschnittsalters um ein Jahr zu 

verzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass eine weitere Erhöhung in den künf-

tigen Jahren nicht zu vermeiden sein wird. Demgegenüber wurde die abschlags-

freie Rente mit dem 63. Lebensjahr für besonders langjährig Versicherte bisher 

von einem Mitarbeiter in Anspruch genommen, drei weitere Mitarbeiter werden 

zum Ende des Jahres 2015 mit dieser Rentenregelung aus dem Dienst ausschei-

den. 

Zusätzlich besteht erst seit 2009 bzw. 2010 die Möglichkeit, im Bereich der Beam-

ten die Altersgrenze um bis zu drei Jahren hinauszuschieben bzw. im tariflichen 

Bereich das Angebot zur hälftigen Arbeitszeitreduzierung zwei Jahre vor Eintritt 

der Regelaltersgrenze mit Weiterarbeit über die Regelaltersgrenze hinaus bei 

gleichzeitigem Bezug einer Teilrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 

(FALTER) in Anspruch zu nehmen. 

Bisher sind diese neuen Instrumentarien bei der Stadt Eschweiler noch nicht zum 

Einsatz gelangt. 

In jedem Falle wird aber das Hauptaugenmerk weiterhin auf die Rekrutierung von 

jungen geeigneten Nachwuchskräften zu legen sein.  

Vorab festzustellen ist, dass dabei die unterschiedlichsten Ausbildungsgänge je 

nach Bedarfslage berücksichtigt werden 

Stadtinspektoranwärter (allgemeiner Bereich) 

 Stadtinspektoranwärter (betriebswirtschaftlicher Bereich) 

 Brandmeisteranwärter 

  Verwaltungsfachangestellter 

     Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste 
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Fachangestellte für Bäderbetrieb 
    
 Fachinformatiker im Bereich der Informations-  

und Telekommunikationstechnik 

Bauzeichner 

Forstwirt 

Vermessungstechniker. 

Dieses breite Spektrum bietet die Gelegenheit, auf nahezu alle nach zu beset-

zenden Stellen mit dem entsprechenden Potenzial zu reagieren, wobei selbstver-

ständlich die Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung zu späteren Zeitpunkten ge-

geben ist. Eine kontinuierliche Analyse der Personalstruktur stellt hierbei eine 

frühzeitige Gegensteuerung bei planmäßigen Personalabgängen durch eine vor-

gelagerte Ausbildung bzw. bei Fachkräften z.B. aus dem sozialen/technischen 

Bereich durch eine rechtzeitige Stellenausschreibung sicher. 

In der Vergangenheit sind � bis auf berechtigte Ausnahmen � nahezu alle Auszu-

bildenden in ein Arbeitsverhältnis bei der Stadt übernommen worden. Dieses Er-

gebnis lässt sicherlich auf eine gute Ausbildung bei der Stadt schließen. Über-

nahmechancen sind für die Ausbildungskräfte mit Blick auf die zuvor aufgezeigte 

Altersstruktur vorhanden. Hierbei sind ab dem Jahr 2012 durch Ergänzung des 

Tarifvertrages für Auszubildende des öffentlichen Dienstes � Allgemeiner Teil �, 

die im Rahmen der letzten Tarifverhandlungen zwischenzeitlich bis 29.02.2016 

verlängert worden ist, die geänderten Rahmenbedingungen zu beachten. Es liegt 

auch im Interesse der Stadt, bei der künftigen Aufgabenerledigung eigenes, ge-

schultes Personal einzusetzen, zumal eine dreijährige Ausbildung Kosten bis zu 

50.000 � auslöst und sich diese Kosten wieder amortisieren sollen. 

Für das Jahr 2016 ist die Vergabe von zwei Ausbildungsplätzen im gehobenen 

Verwaltungsdienst und zwei als Verwaltungsfachangestellte/r vorgesehen.  

Mittelfristiges Ausscheiden von Führungskräften auf der Dienststellenleiter-
ebene 

Auf Grund der jetzt vielfältigen Regelungen zur Beendigung von Beamten- bzw. 

Arbeitsverhältnissen werden bis zum Jahre 2022 nach derzeitigen Erkenntnissen 
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insgesamt 13 Führungskräfte auf der Dienststellenleiterebene (einschließlich 

Stellvertreter) aus dem aktiven Dienst bei der Stadt Eschweiler ausscheiden: 

  
2016 2 Dienststellenleiter 

2017 1 Dienststellenleiter 
  

2018  4 Dienststellenleiter 

2019 1 Dienststellenleiter 
 1 stellvertretender Dienststellenleiter 

2020 1 Dienststellenleiter 
 1 stellvertretender Dienststellenleiter 

2021 1 Dienststellenleiter 

2022 2 Dienststellenleiter 

Es handelt sich dabei um gesicherte Werte (Ausscheiden mit Erreichen der Al-

tersgrenze, Vorliegen der Erklärung eines Mitarbeiters, Ende Altersteilzeit Ar-

beitsphase), wobei möglicherweise auch noch ein vorzeitigeres oder späteres 

Ausscheiden im Einzelfall nicht auszuschließen ist.

Das Stellenniveau orientiert sich an der Struktur dieser Verwaltung und deren 

Aufgabenwahrnehmung. Eine jüngst getroffene Entscheidung der Verwaltung 

gemeinsam mit dem Personalrat im Rahmen der letzten Vierteljahresgespräche 

zu möglichen Nachfolgeregelungen beim Ausscheiden von Führungskräften führ-

te zu einer Erneuerung im Bereich des Personalmanagements: Durch eine früh-

zeitige Einarbeitung von Mitarbeitern, die als Nachfolger für Leitungspositionen 

ausgewählt wurden, vor dem tatsächlichen Austritt der bisherigen Führungskraft 

sollen Know-How bewahrt und ein gleitender Übergang gewährleistet werden. 

Diese anstehende Fluktuation im Führungsbereich wird allerdings auch zu weite-

ren Überlegungen der künftigen Organisationsstruktur führen. 
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Stellenplanentwicklung 

Im Rahmen des Stellenplans 2005 wurden zunächst einmal im Vergleich zum 

Vorjahr insgesamt 20 Stellen eingespart. Dabei handelte es sich um Stellen, die 

einerseits nicht besetzt waren und deren Besetzung andererseits mittelfristig nicht 

vorgesehen war. 

Danach ergeben sich zunächst die nachfolgenden Werte: 

2005 2012 2013 2014 2015 2016 

Beamtenbereich  147  148 148 148 138 138 
  

Tariflicher Bereich 387,75  347,05 349,05 351,55 362,50 368,15 

Insgesamt  534,75 495,05 497,05  499,55 500,50 506,151

 1 Erläuterungen siehe Seiten 22 bis 26 

Die abweichenden Werte gegenüber 2005 sind auf die Ausgliederung der Kinder-

garteneinrichtungen (Bildung der Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendli-

che -BKJ), aber auch auf zusätzliche Personalerfordernisse in verschiedenen Be-

reichen u.a. auf der Grundlage der Weisung von Aufsichtsbehörden (z.B. Feuer-

wehrbedienstete) und strukturelle Notwendigkeiten (Einführung von NkF) zurück-

zuführen. Weitere Einzelheiten erfolgen an späterer Stelle. 

Insbesondere ergibt sich nach kritischer und organisatorischer Prüfung sowie auf 

Grund der Prioritäten der Aufgabenerfüllung und nach Beschluss des Verwal-

tungsvorstandes der dargelegte Stellenbedarf. Die ausgewiesenen Personalstän-

de sind insoweit als erforderlich anzusehen. 

Hierbei ist zu beachten, dass die Ausweisung von Planstellen im Rahmen des 

Stellenplanes nicht gleichzeitig etwas zu den entstehenden Personalkosten aus-

sagt. So führen beispielsweise eine Zurückhaltung in der Stellenbesetzung bzw. 

zeitlich verzögerte Stellenneubesetzungen sicherlich zu Einsparungen im Perso-

nalkostenbereich, ohne dass Auswirkungen im Stellenplan ersichtlich werden. 

Des Weiteren können z. B. durch Kooperationen mit anderen Kommunen Mehr-

einnahmen erzielt bzw. höhere Ausgaben durch die Einstellung von eigenem 

Personal vermieden werden. 
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Weitere stellenplantechnische Besonderheiten ergeben sich aus den getroffenen 

Vereinbarungen über die Gewährung von Altersteilzeit. Überwiegend wird � wie 

bereits gesagt - von den Mitarbeitern das so genannte Blockmodell gewählt. Dies 

hat zur Folge, dass sich Mitarbeiter teilweise über einen Zeitraum von bis zu 5 

Jahren in der Freistellungsphase befinden. Während dieser Zeit müssen sie aber 

auf entsprechende Planstellen geführt werden. 

Die nächsten personellen Planungen der Stadt sind � wie bereits zuvor erwähnt - 

auf einen mittelfristigen Zeitraum von 4 Jahren (bis 2019) ausgerichtet. 

Die Anzahl der aus dem aktiven Dienst ausscheidenden Mitarbeiter wird in der 

unten angeführten Grafik dargelegt, wobei die graphische Darstellung nur die Mit-

arbeiter beinhaltet, deren Ausscheiden als gesichert gelten kann (Ausscheiden 

mit Erreichen der Altersgrenze, Vorliegen der Erklärung eines Mitarbeiters) bzw. 

die bekannten Fälle der Inanspruchnahme von Altersteilzeit. Mögliche Nachfolge-

regelungen erfolgen in erster Linie im Rahmen von Personalentwicklungsmaß-

nahmen, in die in den letzten Jahren verstärkt Ausbildungskräfte nach Beendi-

gung ihrer Ausbildung einbezogen wurden/werden. 

Für die Altersteilzeit gilt, dass der Mitarbeiter mit Beendigung der Arbeitsphase 

nicht mehr zur Verfügung steht, d. h. als Ausscheidungsdatum wird in der Perso-

nalplanung für evtl. Stellennachbesetzungen auf das Datum �Ende Arbeitsphase� 

gesetzt. 

Auf Grund erfolgter Anpassungen der Rechtsnormen im tariflichen Bereich mit 

einhergehenden finanziellen Einbußen wird das Altersteilzeitmodell kaum noch 

durch neue Fälle in Anspruch genommen. Von derzeit 21 laufenden Altersteilzeit-

regelungen befindet sich ausschließlich eine Mitarbeiterin in der Arbeitsphase, die 

Übrigen haben bereits die Freistellungsphase erreicht. 

Im Beamtenbereich wurde in den letzten zwei bis drei Jahren eine Altersteilzeit-

vereinbarung mit lediglich drei Mitarbeitern neu abgeschlossen, eine Mitarbeiterin 

wird zum 01.12.2015 mit der Dienstleistungsphase beginnen. Die gesetzlichen 
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Vorschriften für die Altersteilzeit sind befristet bis 31.12.2015, eine Neuregelung 

dieser Bestimmungen bleibt abzuwarten. 

Die Entwicklung der Stellenpläne und damit der angeführten Stellen und ihrer Be-

setzung konnten aufgrund der getroffenen Aussagen weitestgehend konstant ge-

halten werden. Hier die Zahlen ab dem Haushaltsjahr 2006: 

 Haushaltsjahr      Anzahl der Stellen     Freie Stellenanteile      Stellenauslastung  

  2006 532,25 23,91 95,51 % 

  2007 545,25 21,07 96,14 % 

  2008 489,25 14,63 97,01 % 

  2009 487,25 17,19 96,47 % 

  2010 480,35 20,13 95,81 % 

  2011 481,95 14,49 97,00 % 

  2012 495,05 21,81 95,60 % 

  2013 497,05 19,47 96,10 % 

  2014 499,55 27,01 94,60 % 

  2015 500,50 24,84 95,00 % 

  2016 506,15 21,27 95,80 % 

 Der Anstieg der Stellen im tariflichen Bereich ergibt sich aus der Einführung zu-

sätzlicher Planstellen, die wiederum im nahezu gleichen Umfang im Beamtenbe-

reich ersatzlos weggefallen sind, insbesondere durch den endgültigen Wechsel 
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von Beamten zum Jobcenter, aber auch z.B. wegen des Ersatzes von ausge-

schiedenen verbeamteten Mitarbeitern mit tariflich Beschäftigten. 
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Ab dem Jahr 2006 wurden die bei der Stadt verbleibenden Stellen des ehemali-

gen Stadtbetriebes im Stellenplan eingegliedert und dort fortgeführt. 

An Aus-/Eingliederungen ergaben sich in diesem Zeitrahmen: 

31.12.2004 Auflösung des Stadtbetriebes Eschweiler StBE 

Im Stellenplan 2005 wurden im Vergleich zum Stellenplan 2004 20 Stellen einge-

spart. Die Auflösung des StBE und der damit einhergehenden Rückführung von 

insgesamt 8,5 Stellen in den Stellenplan wurde erst im Stellenplan 2006 verwirk-

licht. 

Die im Stellenplan 2007 ausgewiesene Erhöhung der Stellen ist im Wesentlichen 

zurückzuführen auf die Übernahme von insgesamt 4 kirchlichen Kindergärten in-

klusive Personal in städtische Regie, die einen Umfang von 13 Stellen ausmach-

te. 

01.07.2007 Bildung der Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche 

der Stadt Eschweiler (BKJ) 

Die mit Datum 01.07.2007 gebildete BKJ wirkte sich stellenplanmäßig erst im 

Stellenplan 2008 aus. Hierbei wurden insgesamt  57 Stellen ausgegliedert. 
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01.01.2011 Bildung der gemeinsamen Einrichtung "Jobcenter StädteRegion 

Aachen" 

Die bisher im Bereich der ARGE eingesetzten Mitarbeiter sind überwiegend im 

Wege einer Abordnung zur StädteRegion Aachen gewechselt und werden dort 

seit 01.01.2011 in der gemeinsamen Einrichtung "Jobcenter StädteRegion 

Aachen" eingesetzt. Stellenplanmäßig wurden sie zunächst bei der Stadt  

Eschweiler geführt. 

Seit Ende 2010 sind insgesamt 13 Beamte zum Jobcenter der StädteRegion 

Aachen gewechselt. Von den bis dahin noch verbliebenen 12 Planstellen wurden 

im Stellenplan 2015 zwei in den Bereich der Feuerwehr verlagert und entspre-

chend angepasst. Die übrigen 10 Planstellen fielen ersatzlos weg. Die zu diesem 

Zeitpunkt noch zur StädteRegion Aachen abgeordneten Mitarbeiter (1 Beamter, 3 

tariflich Beschäftigte) wurden bei der Ermittlung der gesamten Planstellen berück-

sichtigt, sodass für diese Mitarbeiter entsprechende Planstellen zur Verfügung 

standen. Durch die Rückkehr einer Mitarbeiterin in den Dienst der Stadt Eschwei-

ler und den Wechsel von zwei Mitarbeitern zur StädteRegion Aachen befindet 

sich aktuell nur noch ein Mitarbeiter in der Abordnung, dem eine entsprechende 

Planstelle zugeteilt ist. 

Die oben aufgeführten Ein-/Ausgliederungen wirkten sich ebenso auf die Anzahl 

der Mitarbeiter aus, wobei auch hier zu berücksichtigen ist, dass bis einschließlich 

2005 die Mitarbeiterzahlen analog dem Stellenplan ohne StBE sind. Im Jahre 

2006 sind demnach erstmalig die StBE-Mitarbeiter (9 Mitarbeiter) sowie die aus 

kirchlichen Kindergärten übernommenen Mitarbeiter (insgesamt 18 Mitarbeiter) 

enthalten. Ab 2008 werden die Mitarbeiter der BKJ nicht mehr in den Beschäftig-

tenzahlen ausgewiesen: 
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Zum Stand 30.06.2015 sind 633 Mitarbeiter (inkl. Saisonkräfte, Mitarbeiter in Al-

tersteilzeitfreizeitphase, Elternzeit, Beurlaubung, etc.) beschäftigt. Der Anstieg der 

Mitarbeiterzahl von 12/2011 nach 12/2012 um insgesamt 10 Mitarbeiter ist im 

Wesentlichen zurückzuführen auf den Ersatz von Mitarbeitern in der Altersteilzeit-

Freizeitphase, Elternzeit, Dauerkranke, etc., da bei der Ermittlung der statisti-

schen Zahlen sowohl der de facto abwesende Mitarbeiter als auch die Ersatzge-

staltung berücksichtigt werden. Der Rückgang an Mitarbeitern von 12/2013 nach 

12/2014 resultiert insbesondere aus dem Ausscheiden von Mitarbeitern in der Al-

tersteilzeit-Freizeitphase bzw. Zeitrente sowie aus einem regulären Ausscheiden 

mit zeitversetzter bzw. ohne Nachbesetzung (u.a. Wechsel von 3 Mitarbeitern 

zum Jobcenter). 

Ausbildung im Hause � Fachkräfte von morgen selbst heranziehen 

Die Stadt Eschweiler hat ihr Angebot an Ausbildungsplätzen nicht nur im Hinblick 

auf künftigen Personalbedarf gestaltet, sondern auch dazu, jungen Menschen ei-

ne Perspektive zu geben, damit sie über eine Ausbildung im Berufsleben Fuß 

fassen.  

So bildet die Stadt neben den klassischen Verwaltungsberufen � gehobene Be-

amtenlaufbahn sowie Verwaltungsfachangestellte � ab dem 01.08.2013 der Be-
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darfslage entsprechend auch einen Vermessungstechniker und einen Forstwirt 

aus. Zusätzlich befinden sich zurzeit 7 Brandmeisteranwärter in der Ausbildung. 

Wie bereits auf Seite 19 erwähnt, ist für 2016 die Einstellung von zwei Beamten-

anwärtern im gehobenen Dienst sowie zwei Verwaltungsfachangestellten vorge-

sehen. Darüber hinaus wird die Einstellung von Brandmeisteranwärtern nach Be-

darfslage erfolgen. 
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Das Engagement für Ausbildung wird dadurch unterstrichen, dass das Angebot 

an Ausbildungsplätzen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten für die Stadt   

Eschweiler aufrechterhalten wurde. Der Personalbedarf für die klassischen Ver-

waltungsberufe wird überdies nahezu ausschließlich aus der eigenen Ausbil-

dungsaktivität rekrutiert. Je nach Bedarfs- und Bewerberlage werden pro Jahr bis 

zu 7 neue Ausbildungsverhältnisse begründet. 

Auf Grund eines erweiterten Bedarfs in der städtischen Feuerwehr (Anhebung der 

Sollstärke auf insgesamt 61 Feuerwehrkräfte) bzw. erforderlicher Ersatzgestel-

lungen für normale Fluktuation wurden und werden zusätzlich neue Brandmeis-

teranwärter eingestellt und ausgebildet.  

Die Auszubildenden werden während ihrer Ausbildungszeit hausintern betreut 

und begleitet. Dabei werden praktische Einsätze der Auszubildenden in den ver-

schiedenen Ämtern und Sachgebieten koordiniert, aber auch kombiniert mit den 

schulischen Phasen. Die fachspezifischen Ausbildungsberufe wie beispielsweise 

Fachangestellter für Forstbetriebe finden in einem zugeordneten Fachamt statt. 
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In den einzelnen Ämtern sind verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 

die Betreuung der Auszubildenden benannt. Es stehen vollwertig ausgestattete 

Arbeitsplätze zur Verfügung. Die Auszubildenden werden auf Basis ihres Ausbil-

dungsstands in die Sachbearbeitung oder Dienstleistung mit eingebunden. 

Den Auszubildenden wird je nach Bedarfslage auch Zeit für eigene Arbeitsgrup-

pen gegeben. Darüber hinaus nehmen die Auszubildenden am städtischen Fort-

bildungsangebot � etwa EDV-Schulungen � teil. 

Zudem werden die Auszubildenden situativ auch noch hausintern weitergeschult, 

z.B. über die Tätigkeit städt. Dienststellen, anderer ortsnaher Behörden, Vor-

schriften der Arbeitssicherheit und Unterrichtung zum Thema �Korruption� oder 

�Sozialversicherungsrecht�. 

Sämtliche Ausbildungsverhältnisse werden ohne eine Übernahmegarantie be-

gründet, wobei ab 2012 die neuen Tarifbedingungen des TVAöD zu beachten 

sind. Im Bereich der klassischen Verwaltung hat es bisher nur wenige Auszubil-

dende gegeben, die mangels Planstellen oder Eignung nicht übernommen wer-

den  konnten. 

Im Hinblick auf den demographischen Wandel und die zurückgehende Zahl von 

Schulabsolventen stehen die öffentlichen Arbeitgeber in einer deutlich schärferen 

Konkurrenz um qualifizierte Nachwuchskräfte. 

Die Kommunen müssen zweifellos ihre Strategie überdenken. Man kann sich 

nicht mehr von kurzfristigen Blicken auf den Haushalt leiten lassen und damit die 

Herausforderungen, welche die Zukunft an die Kommunen stellt, ausblenden. Die 

Investition in den Nachwuchs heute wird sich auszahlen und der Punkt einer Wirt-

schaftlichkeit rasch erreicht sein. 

In Zeiten, in denen es � auch vor dem Hintergrund des demographischen Wan-

dels � zunehmend schwieriger wird, qualifizierte Fach- und Führungskräfte zu fin-

den und langfristig zu halten, gewinnt ein Aspekt besonders an Bedeutung: Gutes 
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Personal aus den eigenen Reihen gezielt zu fördern und ihnen attraktive Per-

spektiven zu bieten. 

In Zukunft wird die Übernahme gut ausgebildeter Nachwuchskräfte weiterhin die 

Strategie sein, welche die Stadt Eschweiler in diesem Zusammenhang verfolgen 

muss. Sonst liefe man Gefahr, in den Folgejahren Stellen nicht mehr � oder nur 

noch mit erheblichen Qualitätseinbußen � besetzen zu können. 

  

Fortbildungsprogramm 2016 

Die Fortbildungsmaßnahmen, die unverzichtbar sind, werden entsprechend dem 

vorhandenen Know-how der Mitarbeiter, den wachsenden oder sich verändern-

den Anforderungen und den unterschiedlichen Entwicklungsfeldern gestaltet. So 

vielseitig sind dann auch die Möglichkeiten für die Mitarbeiter: Sie reichen neben 

dem Fortbildungsprogramm von mehrtägigen Fortbildungsseminaren über In-

house-Schulungen bis hin zu längerfristigen Aufstiegsfortbildungen.  

Das vorhandene Potential wird somit gepflegt und in die Mitarbeiter investiert, so-

dass sie fit für neue fachliche Anforderungen oder vorbereitet auf Führungsauf-

gaben werden. 

Für das Jahr 2015 ist eine Fortsetzung der hausinternen Fortbildung in Zusam-

menarbeit mit der VHS vorgesehen, wobei in Kooperation mit der neuen VHS-

Leitung eine grundlegende Überarbeitung des bisherigen Seminarangebots auf 

Grund der geänderten Bedarfslage angestrebt wird. 

Dieses in der Entwicklung noch befindliche Kursangebot wird ggf. um �Spezialis-

tenseminare� für den weitergehenden Bedarf einzelner Dienststellen oder Mitar-

beitergruppen ergänzt. 

In Kooperation mit dem Studieninstitut Aachen werden den Mitarbeitern länger-

fristige Aufstiegsfortbildungen ermöglicht. 

Derzeit befinden sich ein Mitarbeiter im Angestelltenlehrgang I und 6 Mitarbeiter 

im Angestelltenlehrgang II. Anmeldungen für 2015/2016 liegen darüber hinaus 
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bereits vor. 2 Mitarbeiter haben in 2014 den Minilehrgang absolviert, für 2015 fol-

gen weitere Anmeldungen. In 2014/2015 wurde zwei Führungskräften die Teil-

nahme am Ausbildereignungslehrgang ermöglicht. Neue Vormerkungen sind 

ebenfalls vorhanden. 

Je nach Bedarfslage werden weitere Aufstiegsfortbildungen in 2016 ermöglicht. 

Führungskräftenachwuchs

In den vergangenen Jahren hat eine Qualifizierung von Führungskräften bzw. 

Mitarbeitern, die auf eine mögliche Übernahme von Führungsaufgaben vorzube-

reiten sind, im Rahmen von Inhouse-Veranstaltungen stattgefunden. Seit dem 

Jahr 2006 wurden hier insgesamt 48 Mitarbeiter geschult. 

Im Jahr 2015 nahmen zwei Mitarbeiter, die seit Kurzem in Führungspositionen tä-

tig sind, an entsprechenden Seminaren des Rheinischen Studieninstituts Köln teil. 

Entsprechend der Bedarfslage wird diese Strategie für die Zukunft weiterverfolgt. 

Zusätzlich wird - wie bereits auf Seite 20/21 geschildert - eine frühzeitige Einar-

beitung des Führungskräftenachwuchses auf die jeweils zu besetzende Position 

in der Praxis umgesetzt. 

Gezielte Fortbildung

Die Wirkung der Fortbildung ist dann am größten, wenn sie in eine systematische 

Personalentwicklung eingebunden ist. Systematisch bedeutet in diesem Zusam-

menhang: zielgruppenspezifische Angebote auf der Basis strategischer Ziele ver-

bunden mit einem Bildungscontrolling (Evaluation von Fortbildungsmaßnahmen).  

Bislang konzentriert sich die Mehrheit der Kommunen auf den Erfolgsfaktor �ziel-

gruppenspezifische Angebote�. Der Bezug zu den strategischen Zielen der Kom-

mune steht ebenso wie ein ausgefeiltes Bildungscontrolling erst am Anfang. Bei-
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de bislang noch vernachlässigten Erfolgsfaktoren können einen wesentlichen Bei-

trag zur Wirtschaftlichkeit leisten, indem sie der Beliebigkeit auf der Nachfragesei-

te entgegenwirken. Diese Beliebigkeit verursacht unnötige Kosten, die durch eine 

gezielte Fortbildung eingespart werden können. So gesehen ist gezielte Fortbil-

dung auch ein Zielfeld intelligenten Sparens. Wo vermieden wird,  

 - die falschen Zielgruppen fortzubilden, 

 -  praxisuntaugliche und theorieüberlastete Lehrinhalte zu vermitteln, 

 - unnötige Reisekosten zu verursachen, 

nicht vorhandene Transferbedingungen zu übersehen, findet effizientes Sparen 

bei der Fortbildung statt. 

Vor diesem Hintergrund erfolgt eine ständige kritische Überprüfung des bisheri-

gen Fortbildungsangebots mit dem Ergebnis, dass Neuausrichtungen einzelner 

Maßnahmen oder des kompletten VHS-Mitarbeiterprogramms im Bedarfsfall ge-

troffen werden. 

Neben einer Professionalisierung der Angebotsstruktur können Führungskräfte im 

Rahmen ihrer Personalentwicklungsfunktion maßgeblichen Einfluss auf eine ge-

zielte Fortbildung ausüben, indem sie  

 - die internen Fortbildungsbedarfe abklären, 

- im Rahmen des Mitarbeitergesprächs besprechen, wer aus welchem 

Grund an welcher Fortbildungsmaßnahme teilnimmt, 

- nach Beendigung einer Fortbildungsmaßnahme den betreffenden Mit-

arbeiter bitten, im Kollegenkreis über die Inhalte zu berichten (Multipli-

katoren), 

- nach den Konsequenzen zu fragen, die sich daraus für den betreffen-

den Mitarbeiter und möglicherweise für die Organisationseinheit daraus 

ergeben, 

- die Erfahrungen bei der nächsten Bedarfsermittlung einbringen und an 

die zentrale Fortbildung weiterleiten. 
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8. Sonstige Personalmaßnahmen: In welchen Bereichen kann der Personal-

aufwand durch sonstige Maßnahmen gesenkt werden, z.B. Überstundenre-

gelung, Leistungsanreize? 

Arbeitsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten zur Personalkostensenkung 

a) Personalkostenreduzierung ohne Kündigung 

- Kürzung des Entgelts aufgrund bereits bestehender vertraglicher Regelun-

gen (z.B. Zulagengewährung). 

- Anpassung von Arbeitsverträgen an geänderte Rahmenbedingungen. 

-  Einführung von Arbeitszeitkonten, Überstundenabbau und Mehrarbeit nut-

zen.  

 Gerade diese Instrumente sind derzeit stark in der Erörterung, bieten sie 

doch Möglichkeiten der indirekten Steuerung von Personalkosten. 

- Anordnung von (Zwangs-)Urlaub aus dringenden betrieblichen Gründen 

(z.B. Betriebsferien). 

- Beschäftigungssicherung durch flexible Arbeitszeitgestaltung.  

Hier hat die Stadt Eschweiler ihren Mitarbeitern zahlreiche Arbeitszeitan-

gebote unterbreitet. Mit Anteil von ca. 40 % Teilzeitbeschäftigung an den 

Gesamtbeschäftigten ist eine erhebliche Anpassung an das Arbeitszeitbe-

dürfnis vorgenommen worden, wobei im allgemeinen Verwaltungsbereich 

der Anteil der Teilzeitbeschäftigten wesentlich höher liegt. So bestehen für 

die Gesamtverwaltung auch insgesamt ca. 80 Arbeitszeitmodelle. 

- Der richtige Umgang mit kranken Mitarbeitern. 

Ausfalltage sind immer schwieriger zu überbrücken und werfen erhebliche 

Probleme in der Ressourcenplanung auf. Durch einen sachgerechten, aber 

auch fairen Umgang werden Möglichkeiten ausgelotet, dadurch eine Kos-

tenreduzierung zu erreichen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere 

das �Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)� zu berücksichtigen, 

welches seit 2010 in enger Abstimmung mit dem Personalrat durchgeführt 

und von den betroffenen Mitarbeitern inzwischen rege in Anspruch ge-

nommen wird. So wurden alleine in 2014 bis jetzt 24 BEM-Gespräche ge-
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führt, die zu unterschiedlichsten Maßnahmen (z.B. Wiedereingliederung in 

das Arbeitsleben, Anpassung oder Wechsel des Arbeitsplatzes etc.) führ-

ten. Ziel des BEM ist die Eingliederung langfristet oder häufig kurzzeiter-

krankter Mitarbeiter zurück in das Arbeitsleben durch Unterstützung des 

Arbeitgebers. Im Rahmen des vertraulichen Gespräches erhält der Mitar-

beiter die Möglichkeit, Änderungswünsche hinsichtlich seines Arbeitsplat-

zes oder seiner Arbeitsbedingungen zu äußern, sofern diese zu einer Ver-

besserung seines Gesundheitszustands führen können, um dann gemein-

sam mit dem Arbeitgeber nach Lösungen für deren Umsetzung zu suchen.  

b) Personalkostenreduzierung durch Personalabbau 

 - Personalabbau durch betriebsbedingte Kündigung. 

 Bei allen angestellten Bemühungen wurde dieses Instrument nicht weiter 

forciert. So müssten nämlich bei den zu erwartenden Kündigungsschutz-

prozessen erhebliche Unsicherheiten in Kauf genommen werden. Voraus-

sichtlich würden auch Wiedereinstellungsansprüche geltend gemacht. 

- Einvernehmliche Beendigung von Arbeitsverhältnissen. 

  In den Fällen, in denen arbeitnehmerseitig um einen Auflösungsvertrag 

  gebeten wurde, ist dem Wunsch zeitnah entsprochen worden. 

- Befristung von Arbeitsverhältnissen als Möglichkeit der Personal- und Kos-

tensteuerung wird zwischenzeitlich im städtischen Bereich im Bedarfsfall 

angewandt.  

- Angebot von Zeitarbeit im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung.  

Zunächst einmal besteht ein Vorteil der Arbeitnehmerüberlassung darin, 

Leiharbeiter wie eigene Arbeiter einsetzen zu können, ohne dass arbeits-

vertragliche Beziehungen zwischen Betrieb und Leiharbeitnehmer entste-

hen. In der Praxis ist die Arbeitnehmerüberlassung sehr fehlerträchtig. So 

bereitet z.B. die Abgrenzung zu anderen Formen des Personaleinsatzes 

erhebliche Probleme (Haftungsrisiken des Entleihers pp.). Hierbei ist auch 

der erhebliche Verwaltungs- und Kostenaufwand zu berücksichtigen (be-

achte Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 19. November 2008). Von dieser Möglichkeit wurde deshalb auch kein 

Gebrauch gemacht. 
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c) Personalkostenreduzierung durch Reduzierung von Krankheitszeiten 

  

- Neuorganisation des betriebsärztlichen Dienstes mit Ausweitung von Vor-

sorgemaßnahmen; 

- Beschaffung von Arbeitsmitteln zur Arbeitserleichterung; 

- Durchführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements (in 2014 

insgesamt 53 Mitarbeiter angeschrieben, 18 Gespräche geführt; in 2015 

bisher 23 Mitarbeiter kontaktiert, 6 Gespräche geführt;) 

  

Weitere Einsparmöglichkeiten, die geprüft wurden: 

- Neubesetzung von freiwerdenden Planstellen durch Aufgabeneinschränkun-

gen oder Wegfall in anderen Verwaltungsbereichen und Umsetzung von Mit-

arbeitern in die freigewordenen Planstellen. 

- Keine Verlängerung von Zeitverträgen. 

- Reduzierung externer Einstellungen. 

- Ausnutzung der �sonstigen� Fluktuation (z.B. durch Schwangerschaft, Wech-

sel zu einer anderen Behörde pp.). 

- Reduzierung von Überstunden. 

- Stundenreduzierung (Umwandlung der Stellen von Vollzeit auf Teilzeit). 

- Organisatorische Umverteilung. 

- Zeitliche Streckung der Neubesetzung von Planstellen, was nicht selten vor-

genommen erfolgte. 

Unabhängig von den bisherigen Ausführungen wird die Stadt Eschweiler mögli-

che Einsparpotentiale prüfen, aber auch die aufgezeigten Anhaltspunkte einer 

näheren Betrachtung unterziehen. Dazu wird dann auch das Leistungsangebot 

gegenüber dem Bürger mit einzubeziehen sein. 
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Stand 
am Ende des 
Vorvorjahres

31.12.2014
TEUR

Voraussichtlicher
Stand

zu Beginn
des 

Haushaltsjahres

2016
TEUR

Voraussichtlicher
 Stand

zum Ende
des 

Haushaltsjahres

2016
TEUR

1 2 3
1.
2. 77.377 80.929 76.605

2.1
2.2
2.3
2.4 64.822 69.206 65.797

2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden (GV)
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 64.822 69.206 65.797
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

2.5 12.555 11.723 10.808
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 12.555 11.723 10.808
2.5.2 von übrigen Kreditgebern

3. 85.964 78.100 77.606
3.1
3.2 85.964 78.100 77.606

4. 498 503 505
5. 4.204 6.000 6.000
6. 4.551 3.850 3.850
7. 7.308 6.900 6.900
8. 179.902 176.282 171.466

28.500 28.000 27.000

von Beteiligungen
von verbundenen Unternehmen

vom privaten Kreditmarkt

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten:

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit

Anleihen
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitonen

vom öffentlichen Bereich
von Sondervermögen

Zu Ziffer 5, 6, 7:
Die eingetragenen Werte zum voraussichtlichen Stand zu Beginn und Ende 2016 sind hochgerechnet bzw. geschätzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
vom privaten Kreditmarkt
vom öffentlichen Bereich

Summe aller Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
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2016
TEUR

2017
TEUR

2018
TEUR

2019
TEUR

1 2 3 4 5

Aus Vorjahren: 4.876 1.072 0 0

Aus Planung 2016:* 0 3.408 0 0

Summe 4.876 4.480 0 0

Nachrichtlich:
In der Finanzplanung vorge-
sehene Kreditaufnahmen 8.248 5.457 5.537 6.369

Verpflichtungs-
ermächtigungen im
Haushaltsplan des

Jahres 2016

Voraussichtlich fällige Auszahlungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

* Einzeldarstellung siehe Teilfinanzpläne und Investitionsübersicht
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Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.
Fraktion, Gruppe, einzelnes 

Ratsmitglied
Ergebnis aus 

Jahresabschluss Erläuterungen
2016 2015 2014

� � �
1 2 3 4 5 6
1 SPD-Fraktion 4.884,03  4.884,03  4.614,70  

2 CDU-Fraktion 2.532,46  2.532,46  2.457,09  

3 FDP-Fraktion 361,78  361,78  511,51

4 B 90/Die GRÜNEN 361,78  361,78  436,14

5 UWG-Fraktion 361,78  361,78  342,13

6 LINKE-Fraktion 361,78  361,78  209,03 Die LINKE-Fraktion 
besteht seit der 
Kommunalwahl 2014.

7 Einzelvertreter RM Lennartz 960,00  960,00  560,00 RM Lennartz ist seit der 
Kommunalwahl 2014 
als Einzelvertreter im 
Rat vertreten.

Im Haushaltsplan 
enthalten

���



Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung Haushaltsjahr
2016
EUR

Vorjahr
2015
EUR

mehr (+)
weniger (-)

EUR

Erläuterungen

1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der 

kommunalen Körperschaft für 
die Fraktionsarbeit

1.1 für die Sicherung des 
Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und 
sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb)

0,00 0,00 0,00

1.2 für Sachgebiete der 
Fraktionsarbeit 
(Fraktionsassistenten)

41.026,58 42.134,00 -1.107,42 Zu Ziff. 1.2:
Auf die beim Produkt 01 1110101, 
Politische Gremien, Kto-Nr. 
50120000, Vergütung der tariflich 
Beschäftigten, ausgewiesenen 
Personalausgaben entfallen 
94.111,74 �  auf die 
Fraktionsangestellten. 

1.3  für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00

2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0,00 0,00 0,00

3. Bereitstellung von Räumen

3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 18.119,32 18.119,32 0,00

3.2 dauernd oder bedarfsweise
für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen

6.927,66 6.927,66 0,00

4. Bereitstellung einer 
Büroausstattung

4.1 Büromöbel und -maschinen 0,00 0,00 0,00

4.2 sonstiges Büromaterial 0,00 0,00 0,00

5. Übernahme laufender oder 
einmaliger Kosten für

5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, 
Reinigung, Beleuchtung)

0,00 0,00 0,00 zu Ziff. 5.1:
Im Mietwert sind auch die Neben- 
und Reinigungskosten enthalten, 
sodass hier keine Kosten mehr 
anfallen.

5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 0,00 0,00 0,00

5.3 Telefon, Telefax, 
Datenübertragungsleitungen

zu Ziff. 5.3:
Aufgrund der Erneuerung der 
Telefonanlage stehen aktuell keine 
Werte zur Verfügung.

5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-
Anlage

0,00 0,00 0,00

6. Sonstiges  

6.1 ADV-Leasingraten (PC) 423,27 423,27 0,00 Zu Ziff. 6: 
Die SPD-Fraktion verfügt über 2 
PC's.

7. Produktkosten regio iT 
(Gesamt)

1.453,50 1.453,50 0,00 Zu Ziff. 7:
Durch den zusätzlichen PC 
verdoppeln sich auch die 
Produktkosten der regio iT .

7.1 Serverbetrieb 245,80 245,80 0,00

7.2 Client Service 217,62 217,62 0,00

7.3 Email-Service 216,68 216,68 0,00

7.4 Netzwerkdienste 210,20 210,20 0,00

7.5 Internet-Nutzung 208,96 208,96 0,00

7.6 Spam-Filter 4,66 4,66 0,00

7.7 TESTA-Zugang 19,32 19,32 0,00

7.8 WAN-Kosten 148,04 148,04 0,00

7.9 Novell-Maintenance 182,22 182,22 0,00

Fraktion: SPD
Geldwert 

Zu Ziff. 3:                                      
Mietwerte einschl. Neben- und 
Reinigungskosten. 
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Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung Haushaltsjahr
2016
EUR

Vorjahr
2015
EUR

mehr (+)
weniger (-)

EUR

Erläuterungen

1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der 

kommunalen Körperschaft für 
die Fraktionsarbeit

1.1 für die Sicherung des 
Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und 
sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb)

0,00 0,00 0,00

1.2 für Sachgebiete der 
Fraktionsarbeit 
(Fraktionsassistenten)

0,00 0,00 0,00

1.3  für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00

2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0,00 0,00 0,00

3. Bereitstellung von Räumen

3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 0,00 0,00 0,00

3.2 dauernd oder bedarfsweise
für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen

0,00 0,00 0,00

4. Bereitstellung einer 
Büroausstattung

4.1 Büromöbel und -maschinen 0,00 0,00 0,00

4.2 sonstiges Büromaterial 0,00 0,00 0,00

5. Übernahme laufender oder 
einmaliger Kosten für

5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, 
Reinigung, Beleuchtung)

0,00 0,00 0,00

5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 0,00 0,00 0,00

5.3 Telefon, Telefax, 
Datenübertragungsleitungen

0,00 0,00 0,00

5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-
Anlage

0,00 0,00 0,00

6. Sonstiges  0,00 0,00

6.1 ADV-Leasingraten (PC) 0,00 0,00 0,00

7. Produktkosten regio iT 
(Gesamt)

0,00 0,00 0,00

7.1 Serverbetrieb 0,00 0,00 0,00

7.2 Client Service 0,00 0,00 0,00

7.3 Email-Service 0,00 0,00 0,00

7.4 Netzwerkdienste 0,00 0,00 0,00

7.5 Internet-Nutzung 0,00 0,00 0,00

7.6 Spam-Filter 0,00 0,00 0,00

7.7 TESTA-Zugang 0,00 0,00 0,00

7.8 WAN-Kosten 0,00 0,00 0,00

Einzelvertreter: Ratsmitglied Lennartz
Geldwert 
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Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung Haushaltsjahr
2016
EUR

Vorjahr
2015
EUR

mehr (+)
weniger (-)

EUR

Erläuterungen

1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der 

kommunalen Körperschaft für 
die Fraktionsarbeit

1.1 für die Sicherung des 
Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und 
sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb)

0,00 0,00 0,00

1.2 für Sachgebiete der 
Fraktionsarbeit 
(Fraktionsassistenten)

20.780,39 18.195,00 2.585,39 Zu Ziff. 1.2:
Auf die beim Produkt 01 1110101, 
Politische Gremien, Kto-Nr. 
50120000, Vergütung der tariflich 
Beschäftigten, ausgewiesenen 
Personalausgaben entfallen 
101.783,84 � auf die 
Fraktionsangestellten. 

1.3  für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00

2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0,00 0,00 0,00

3. Bereitstellung von Räumen

3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 14.954,33 14.954,33 0,00

3.2 dauernd oder bedarfsweise
für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen

2.289,55 2.289,55 0,00

4. Bereitstellung einer 
Büroausstattung

4.1 Büromöbel und -maschinen 0,00 0,00 0,00

4.2 sonstiges Büromaterial 0,00 0,00 0,00

5. Übernahme laufender oder 
einmaliger Kosten für

5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, 
Reinigung, Beleuchtung)

0,00 0,00 0,00 zu Ziff. 5.1: 
Im Mietwert sind auch die Neben- 
und Reinigungskosten enthalten, 
sodass hier keine Kosten mehr 
anfallen.

5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 0,00 0,00 0,00

5.3 Telefon, Telefax, 
Datenübertragungsleitungen

zu Ziff. 5.3:
Aufgrund der Erneuerung der 
Telefonanlage stehen aktuell keine 
Werte zur Verfügung.

5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-
Anlage

0,00 0,00 0,00

6. Sonstiges  

6.1 ADV-Leasingraten (PC) 202,50 202,50 0,00

7. Produktkosten regio iT 
(Gesamt)

726,75 726,75 0,00

7.1 Serverbetrieb 122,90 122,90 0,00

7.2 Client Service 108,81 108,81 0,00

7.3 Email-Service 108,34 108,34 0,00

7.4 Netzwerkdienste 105,10 105,10 0,00

7.5 Internet-Nutzung 104,48 104,48 0,00

7.6 Spam-Filter 2,33 2,33 0,00

7.7 TESTA-Zugang 9,66 9,66 0,00

7.8 WAN-Kosten 74,02 74,02 0,00

7.9 Novell-Maintenance 91,11 91,11 0,00

Fraktion: CDU
Geldwert 

Zu Ziff. 3:                                      
Mietwerte einschl. Neben- und 
Reinigungskosten. 
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Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung Haushaltsjahr
2016
EUR

Vorjahr
2015
EUR

mehr (+)
weniger (-)

EUR

Erläuterungen

1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der 

kommunalen Körperschaft für 
die Fraktionsarbeit

1.1 für die Sicherung des 
Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und 
sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb)

0,00 0,00 0,00

1.2 für Sachgebiete der 
Fraktionsarbeit 
(Fraktionsassistenten)

9.279,95 6.774,00 2.505,95 Zu Ziff. 1.2:
Auf die beim Produkt 01 1110101, 
Politische Gremien, Kto-Nr. 
50120000, Vergütung der tariflich 
Beschäftigten, ausgewiesenen 
Personalausgaben entfallen 
101.783,84 � auf die 
Fraktionsangestellten. 

1.3  für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00

2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0,00 0,00 0,00

3. Bereitstellung von Räumen

3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 6.300,22 6.300,22 0,00

3.2 dauernd oder bedarfsweise
für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen

828,42 828,42 0,00

4. Bereitstellung einer 
Büroausstattung

4.1 Büromöbel und -maschinen 0,00 0,00 0,00

4.2 sonstiges Büromaterial 0,00 0,00 0,00

5. Übernahme laufender oder 
einmaliger Kosten für

5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, 
Reinigung, Beleuchtung)

0,00 0,00 0,00 zu Ziff. 5.1: Im Mietwert sind auch 
die Neben- und Reinigungskosten 
enthalten, sodass hier keine Kosten 
mehr anfallen.

5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 0,00 0,00 0,00

5.3 Telefon, Telefax, 
Datenübertragungsleitungen

zu Ziff. 5.3:
Aufgrund der Erneuerung der 
Telefonanlage stehen aktuell keine 
Werte zur Verfügung.

5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-
Anlage

0,00 0,00 0,00

6. Sonstiges  

6.1 ADV-Leasingraten (PC) 202,50 202,50 0,00

7. Produktkosten regio iT 
(Gesamt)

726,75 726,75 0,00

7.1 Serverbetrieb 122,90 122,90 0,00

7.2 Client Service 108,81 108,81 0,00

7.3 Email-Service 108,34 108,34 0,00

7.4 Netzwerkdienste 105,10 105,10 0,00

7.5 Internet-Nutzung 104,48 104,48 0,00

7.6 Spam-Filter 2,33 2,33 0,00

7.7 TESTA-Zugang 9,66 9,66 0,00

7.8 WAN-Kosten 74,02 74,02 0,00

7.9 Novell-Maintenance 91,11 91,11 0,00

Fraktion: FDP
Geldwert 

Zu Ziff. 3:                                      
Mietwerte einschl. Neben- und 
Reinigungskosten. 
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Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung Haushaltsjahr
2016
EUR

Vorjahr
2015
EUR

mehr (+)
weniger (-)

EUR

Erläuterungen

1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der 

kommunalen Körperschaft für 
die Fraktionsarbeit

1.1 für die Sicherung des 
Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und 
sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb)

0,00 0,00 0,00

1.2 für Sachgebiete der 
Fraktionsarbeit 
(Fraktionsassistenten)

11.019,13 5.303,00 5.716,13 Zu Ziff. 1.2:
Auf die beim Produkt 01 1110101, 
Politische Gremien, Kto-Nr. 
50120000, Vergütung der tariflich 
Beschäftigten, ausgewiesenen 
Personalausgaben entfallen 
101.783,84 � auf die 
Fraktionsangestellten. 

1.3  für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00

2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0,00 0,00 0,00

3. Bereitstellung von Räumen

3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 5.990,17 5.990,17 0,00

3.2 dauernd oder bedarfsweise
für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen

1.876,10 1.876,10 0,00

4. Bereitstellung einer 
Büroausstattung

4.1 Büromöbel und -maschinen 0,00 0,00 0,00

4.2 sonstiges Büromaterial 0,00 0,00 0,00

5. Übernahme laufender oder 
einmaliger Kosten für

5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, 
Reinigung, Beleuchtung)

0,00 0,00 0,00 zu Ziff. 5.1:
Im Mietwert sind auch die Neben- 
und Reinigungskosten enthalten, 
sodass hier keine Kosten mehr 
anfallen.

5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 0,00 0,00 0,00

5.3 Telefon, Telefax, 
Datenübertragungsleitungen

zu Ziff. 5.3:
Aufgrund der Erneuerung der 
Telefonanlage stehen aktuell keine 
Werte zur Verfügung.

5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-
Anlage

0,00 0,00 0,00

6. Sonstiges  

6.1 ADV-Leasingraten (PC) 202,50 202,50 0,00

7. Produktkosten regio iT 
(Gesamt)

726,75 726,75 0,00

7.1 Serverbetrieb 122,90 122,90 0,00

7.2 Client Service 108,81 108,81 0,00

7.3 Email-Service 108,34 108,34 0,00

7.4 Netzwerkdienste 105,10 105,10 0,00

7.5 Internet-Nutzung 104,48 104,48 0,00

7.6 Spam-Filter 2,33 2,33 0,00

7.7 TESTA-Zugang 9,66 9,66 0,00

7.8 WAN-Kosten 74,02 74,02 0,00

7.9 Novell-Maintenance 91,11 91,11 0,00

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen
Geldwert 

Zu Ziff. 3:                                      
Mietwerte einschl. Neben- und 
Reinigungskosten. 
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Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung Haushaltsjahr
2016
EUR

Vorjahr
2015
EUR

mehr (+)
weniger (-)

EUR

Erläuterungen

1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der 

kommunalen Körperschaft für 
die Fraktionsarbeit

1.1 für die Sicherung des 
Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und 
sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb)

0,00 0,00 0,00

1.2 für Sachgebiete der 
Fraktionsarbeit 
(Fraktionsassistenten)

12.005,71 5.386,00 6.619,71 Zu Ziff. 1.2:
Auf die beim Produkt 01 1110101, 
Politische Gremien, Kto-Nr. 
50120000, Vergütung der tariflich 
Beschäftigten, ausgewiesenen 
Personalausgaben entfallen 
101.783,84 � auf die 
Fraktionsangestellten. 

1.3  für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00

2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0,00 0,00 0,00

3. Bereitstellung von Räumen

3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 8.505,29 8.505,29 0,00

3.2 dauernd oder bedarfsweise
für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen

4. Bereitstellung einer 
Büroausstattung

4.1 Büromöbel und -maschinen 0,00 0,00 0,00

4.2 sonstiges Büromaterial 0,00 0,00 0,00

5. Übernahme laufender oder 
einmaliger Kosten für

0,00

5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, 
Reinigung, Beleuchtung)

0,00 0,00 0,00 zu Ziff. 5.1:
Im Mietwert sind auch die Neben- 
und Reinigungskosten enthalten, 
sodass hier keine Kosten mehr 
anfallen.

5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 0,00 0,00 0,00

5.3 Telefon, Telefax, 
Datenübertragungsleitungen

zu Ziff. 5.3:
Aufgrund der Erneuerung der 
Telefonanlage stehen aktuell keine 
Werte zur Verfügung.

5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-
Anlage

0,00 0,00 0,00

6. Sonstiges  0,00

6.1 ADV-Leasingraten (PC) 202,50 202,50 0,00

7. Produktkosten regio iT 
(Gesamt)

726,75 726,75 0,00

7.1 Serverbetrieb 122,90 122,90 0,00

7.2 Client Service 108,81 108,81 0,00

7.3 Email-Service 108,34 108,34 0,00

7.4 Netzwerkdienste 105,10 105,10 0,00

7.5 Internet-Nutzung 104,48 104,48 0,00

7.6 Spam-Filter 2,33 2,33 0,00

7.7 TESTA-Zugang 9,66 9,66 0,00

7.8 WAN-Kosten 74,02 74,02 0,00

7.9 Novell-Maintenance 91,11 91,11 0,00

Fraktion: UWG
Geldwert 

Zu Ziff. 3:                                      
Mietwerte einschl. Neben- und 
Reinigungskosten. 
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Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung Haushaltsjahr
2016
EUR

Vorjahr
2015
EUR

mehr (+)
weniger (-)

EUR

Erläuterungen

1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der 

kommunalen Körperschaft für 
die Fraktionsarbeit

1.1 für die Sicherung des 
Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und 
sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb)

0,00 0,00 0,00

1.2 für Sachgebiete der 
Fraktionsarbeit 
(Fraktionsassistenten)

7.672,08 6.850,08 822,00 Zu Ziff. 1.2:
Auf die beim Produkt 01 1110101, 
Politische Gremien, Kto-Nr. 
50120000, Vergütung der tariflich 
Beschäftigten, ausgewiesenen 
Personalausgaben entfallen 
101.783,84 � auf die 
Fraktionsangestellten. 

1.3  für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00

2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0,00 0,00 0,00

3. Bereitstellung von Räumen

3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 4.499,45 4.499,45 0,00

3.2 dauernd oder bedarfsweise
für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen

0,00 0,00 0,00

4. Bereitstellung einer 
Büroausstattung

4.1 Büromöbel und -maschinen 0,00 0,00 0,00

4.2 sonstiges Büromaterial 0,00 0,00 0,00

5. Übernahme laufender oder 
einmaliger Kosten für

5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, 
Reinigung, Beleuchtung)

0,00 0,00 0,00 zu Ziff. 5.1:
Ab 2014 findet ein neu ermittelter 
Mietwert Anwendung. In diesem 
sind auch die Neben- und 
Reinigungskosten enthalten, 
sodass hier keine Kosten mehr 
anfallen.

5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 0,00 0,00 0,00

5.3 Telefon, Telefax, 
Datenübertragungsleitungen

zu Ziff. 5.3:
Aufgrund der Erneuerung der 
Telefonanlage stehen aktuell keine 
Werte zur Verfügung.

5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-
Anlage

0,00 0,00 0,00

6. Sonstiges  

6.1 ADV-Leasingraten (PC) 202,50 202,50 0,00

7. Produktkosten regio iT 
(Gesamt)

726,75 726,75 0,00

7.1 Serverbetrieb 122,90 122,90 0,00

7.2 Client Service 108,81 108,81 0,00

7.3 Email-Service 108,34 108,34 0,00

7.4 Netzwerkdienste 105,10 105,10 0,00

7.5 Internet-Nutzung 104,48 104,48 0,00

7.6 Spam-Filter 2,33 2,33 0,00

7.7 TESTA-Zugang 9,66 9,66 0,00

7.8 WAN-Kosten 74,02 74,02 0,00

7.9 Novell-Maintenance 91,11 91,11 0,00

Fraktion: LINKE
Geldwert 

Zu Ziff. 3:
Mietwerte einschl. Neben- und 
Reinigungskosten.
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Nr. Vermögengegenstand 
Festlegung

für
Eschweiler

1 Gebäude und bauliche Anlagen
1.01 Abwasserkanäle 60
1.02 Bahnhofsanlagen (ehemalige) 50
1.03 Baracken, Behelfsbauten 25
1.04 Buswartehäuschen 25
1.05 Feuerwehrgerätehäuser (massiv) 50
1.06 Freibäder (bauliche Anlagen) 40
1.07 Garagen (massiv) 40
1.08 Gartenhäuser 20

- Gartenhaus
- Holzhaus

1.09 Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime 60
- Rathaus
- Volkshochschule

1.10 Grabkammer 100
1.11 Grillhütte 30
1.12 Hallenbäder 50
1.13 Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder- 60
1.14 Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) 50
1.15 Jugendverkehrsgarten 30
1.16 Kassenhäuschen auf Sportanlagen 25

Fertiggarage
1.17 Kindergärten, Kindertagesstätten 60
1.18 Leichenhallen, Trauerhallen 80
1.19 Rettungswachen (massiv) 50
1.20 Schießstand 50
1.21 Schulgebäude (massiv) 60
1.22 Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) 60
1.23 Verwaltungsgebäude (massiv) 60
1.24 Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) 80
2 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)
2.01 Brücken (Holzkonstruktion) 25
2.02 Brücken (Mauerwerk, Stahlbetonkonstruktion, Verbundsystem) 70
2.03 Brücken (Stahlkonstruktion) 80
2.04 Straßen- und Stadtmobiliar 10
2.05 Spielplätze, Bolzplätze 15
2.06 Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) 25
2.07 Sportplätze (Kunstrasenplätze) 20
2.08 Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen 35
3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)
3.01 Alarmgeber, Alarmanlagen 15

- Pausensignalanlage
- Videoüberwachungsanlage

3.02 Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer 10
- Abrollbehälter (Einsatzleitung)
- Abrollbehälter (Mulde)
- Abrollbehälter (Schlauch)

3.03 Beleuchtungsanlagen 20
- Lichtanlage

3.04 Beschallungsanlagen 8
- Bassbox (Lautsprecher)
- Combibox M100CD (Musikanlage)
- Equalizer (Verstärker)
- HiFi-Anlage (Musikanlage)
- Lautsprecher
- Mischpult (Verstärker)
- Musikanlage
- Stereoanlage (Musikanlage)

NKF - Nutzungsdauertabelle für Vermögensgegenstände der Stadt Eschweiler
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Nr. Vermögengegenstand 
Festlegung

für
Eschweiler

NKF - Nutzungsdauertabelle für Vermögensgegenstände der Stadt Eschweiler

- Verstärker
3.05 Bühne, Bühnenelemente 12
3.06 Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen 10

- Brennofen
- Elektroheizgebläse
- Emailleofen
- Steuerungsgerät für Luftheizung

3.07 Lichtsignalanlagen (Straßenverkehr) 25
3.08 Litfaßsäule, Werbetafeln 12
3.09 Wegweisersysteme, Anzeigetafeln 8
3.10 Mess- und Prüfgeräte 10

- Dosimeter, Personendosimeter
- Dosisleistungsmessgerät
- Dosisleistungswarner
- Gasmessgerät
- Kontaminationsnachweisgerät
- Mehrgasmessgerät
- Multimeter
- Ozillograph

3.11 Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter 15
- Stromaggregat
- Stromerzeuger

3.12 Stromverteileranlagen 10
- Verteilerkasten 220 Volt/ Ex-Schutz

3.13 Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten 10
3.14 Straßenbeleuchtung 25
4 Maschinen und Geräte
4.01 Arbeitsgerüst 11
4.02 Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät 8

- Atemluftkompressor
- Atemschutzgerät
- Prüfgerät für Anzugdichte
- Prüfgerät für Atemschutzgerät und Maske

4.03 Bohrhammer, Bohrmaschine und ähnliche Maschinen 8
- Beregnerwagen
- Bohnermaschine
- Bohrhammer
- Bohrmaschine
- Digitalzähler
- Dosisleistungswarner
- Egge
- Einscheibemaschine
- Elektroeisensäge
- Elektrowerkeug (evtl. inkl. Aufbewahrungskasten)
- Extraktionsmaschine
- Heißdrahtschneidemaschine
- Hochdruckreiniger
- Hochleistungslüfter
- Hydraulikaggregat
- Hydraulikwagenheber
- Kettensäge (evtl. inkl. Blechbehälter)
- Kompressor
- Lüftungsgerät
- Markierwagen
- Matrizenabzugsgerät
- Motorsäge
- Nebelfluidmaschine
- Nebelmaschine
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Nr. Vermögengegenstand 
Festlegung

für
Eschweiler

NKF - Nutzungsdauertabelle für Vermögensgegenstände der Stadt Eschweiler

- Pumpe (Tauchpumpe)
- Rasenmäher
- Reinigungsmaschine
- Reinigungs- und Trockengerät
- Rettungsgerät
- Rettungssäge
- Saugmaschine
- Scheuersaugmaschine
- Schneidgerät
- Schneidgerät (Ersatzmesser-)
- Schutzgasschweißgerät
- Schwimmbeckenreiniger
- Späneabsaugung
- Spreizer
- Standbohrmaschine
- Tischkreissäge
- Trennschleifer
- Trennschneider
- Überdrucklüfter
- Walze

4.04 Elektrische Geräte (Schulausstattung) 10
- Balistisches Pendel
- Braunsches Rohr
- Cobra Interface
- Drehspindelinstrument
- Elektronrohre
- Fadenstrahlrohr
- Funktionsgenerator
- Geräteblock
- Gerät zur Überprüfung einer Wasseranomalie
- Hochspannungsgerät
- Koordinatenschreiber (XY-Schreiber)
- Luftkissenfahrbahn (inkl. Zubehör)
- Luftpumpenteller
- Mikrowellensystem
- Motor (Experimentier-)
- Netzgerät
- Neurosimulator
- Oszilloskop (zum messen von Stromspannung)
- Parabolspiegel
- Resonanzgerät
- Sauerstoffelektrode
- Stirlingmotor nach Prof. Wilke
- Testameter
- Trafo
- Transfrequenzgenerator
- Vergrößerungsgerät
- Wasserentsalzungsgerät
- Wasserwellengerät
- Wechselstromwandler
- Wellenmaschine
- Windkanal
- Zählgerät

4.05 Elektrische Geräte (Feuerwehr, Rettungsdienst) 10
- Hobelbank (elektrisch angetrieben, mit Hobelrad)
- Nachtsichtgerät

4.06 medizinisch-technische Geräte 8
- Absaugpumpe
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Nr. Vermögengegenstand 
Festlegung

für
Eschweiler

NKF - Nutzungsdauertabelle für Vermögensgegenstände der Stadt Eschweiler

- Accuvac Rescue (Dosierbehälter)
- Beatmungsgerät
- Beatmungsgerät (Sauerstoffmodul)
- Dosierautomat, -gerät
- Dosimeter (Personen-)
- EKG/ Defibrilator (wird immer einzeln abgeschrieben)
- Fahrtrage
- Perfusor
- Pulsoxymeter
- Rettungsstuhl
- Vakuumschienenset

4.07 Rohre, Schläuche und Wasserspritzen 12
- Ansaugrohr (Ölbeständig)
- Druckschlauch
- Hohlstrahlrohr
- S-Druckschlauch
- Schaumrohr (Kombi-)
- Schaumstrahlrohr
- Schlauch (Formstabil)
- Schlauchüberführung
- Wasserwerfer
- Wasserwerfer (inklusive Stativ)

4.08 Sonnenschutzanlage 6
4.09 Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.) 10

- Balancierbalken
- Holzhaus zum Klettern
- Klettergerüst
- Kletterwand (außerhalb)
- Kriech- und Kletterraupe
- Rutsche
- Rutschkombination
- Sandkasten
- Schiff (Holz)
- Spielanlage (Multifunktional)
- Spiellandschaft
- Trampolin
- Turn- und Bewegungsanlage
- Vogelnestschaukel

4.10  Werkzeuge 9
- Ablaufrinne (Gefahrgut)
- Abziehmatte
- Brechwerkzeug
- Brechwerkzeugtasche
- Büffelwinde
- Destilationsanlagen
- Dichtmanschette
- Dietrichtasche
- Dreibock
- Druckbegrenzer
- Druckbegrenzungsventil
- Einreißhacken
- Ex-Pem Koffer
- Ex-OX Meter (AC - 2575)
- Faltbehälter
- Fass (Edelstahl)
- First Responder Koffer
- Fließbecher Spritzpistole
- Formhölzer
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Nr. Vermögengegenstand 
Festlegung

für
Eschweiler

NKF - Nutzungsdauertabelle für Vermögensgegenstände der Stadt Eschweiler

- Greifzug
- Gullydichtkissen
- Handwerkkasten
- Handwerkzeug
- Hebekissen
- Hebesatz
- Kabeltrommel 220 Volt
- Kabeltrommel 400 Volt
- Kaminkehrgerät
- Kombigerät Abrichte-Dickte
- Kontrolldruckmesser (Komplett mit T-Stück und Übergangsstück)
- Leckdichtkissen
- Leiter
- Multiwarn
- Ölsperre
- Pumpenrohransatz
- Rettungsplattform
- Rettungszylinder
- Sackkarre (Transportwagen)
- Schornsteinfegerwerkzeugsatz
- Türöffnungssatz
- Übergangsstücke Tank und Kesselw.
- Umlenkrolle
- Universalfräskopf
- Wassersauger
- Werkzeugausstattung
- Werkzeugkasten
- Winde
- Zählrohr

4.11 Zahlautomaten 8
- Bankkasse
- Banknotenprüfer
- Ein- und Ausgangsautomat (evtl. inkl. Drehkreuz)
- Kassenautomat
- Nachzahlautomat
- Parkscheinautomat

4.12 Zeitanlage 8
5 Büro- und Geschäftsausstattung 
5.01 Bücher, Literatur 2

- Handbuch der gefährlichen Güter
5.02 Bürodrehstuhl 5
5.03 Büromöbel 20

- Besprechungstisch
- Materialwagen
- Musikrollcontainer
- Papiertrockenwagen
- Papierwagen
- Projektionswand
- Regal
- Regalschrank
- Regalwand
- Regal (Papiertrocken-)
- Regal (mit Schubkästen)
- Schrank
- Schrankkombination
- Schrankwand
- Schrank (Akten-)
- Schrank (Fächer-)
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Nr. Vermögengegenstand 
Festlegung

für
Eschweiler

NKF - Nutzungsdauertabelle für Vermögensgegenstände der Stadt Eschweiler

- Schrank (Hängeregister-)
- Schrank (Hoch-)
- Schrank (Metall-)
- Schrank (Papier-)
- Schrank (Plakatkarten-)
- Schrank (Roll-)
- Schrank (Rollkasten-)
- Schrank (Schließfach-)
- Schrank (Unter-)
- Schreibtisch
- Sitzecke mit Tisch
- Trennwand
- Tresor
- Vitrinenschrank
- Vitrinenschrank mit Unterregal
- Vitrinenschrank mit Unterschrank
- Winkelkombination (Schreibtisch, Schrank und Aufsatzregal)

5.04 Büromöbel Rettungsdienst 10
5.05 Computer und Zubehör 3

- Computer
- Drucker
- Laptop
- Matrizendrucker
- Monitor
- Notebook
- Scanner
- Server

5.06 Elektrogeräte 7
- Unfallauslesegerät inkl. Betriebssystem zum Auslesen von Verkehrsunfällen
- Batterieladegerät
- Beamer
- Dekupiermaschine
- Epidiaskop
- Fernsehgeräte
- Filmprojektor
- Kamera, Digitalkamera
- Kopierer
- Mikroskop
- Papiertrockenvorrichtung (-gebläse)
- Präzisionswaage
- Touchscreen
- Trockenpresse
- Videokamera
- Videorecorder

5.07 Feuerwehr Allgemeine Ausstattung 10
- Abrollbehälter
- Handsprechfunkgerät
- Lifepac 12 (Simulations- und Testgerät)
- Moderatorenkoffer
- Rettungszelt
- Rettungsplattform
- Schutzanzug
- Sprungpolster
- Übungspuppe
- Ulmer Koffer-Baby
- Wasserbehälter
- Wasserrettungsanzug

5.08 Geschäftsausstattung Kindergarten 20
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NKF - Nutzungsdauertabelle für Vermögensgegenstände der Stadt Eschweiler

- Bällebad
- Bauwagen
- Heuboden (Holzspielanlage zum Klettern und Spielen)
- Kinderbezug (Holz) (Holzspielanlage zum Klettern und Spielen)
- Kuschelecke
- Podest (Brücken-)
- Podest (Eisenbahn-)
- Rollenrutschbahn
- Spracherziehungsmaterialien

5.09 Geschäftsausstattung Schule 20
- Aktivboxen
- Atellierwagen
- Bücherturm
- Eigentumskiste
- Experimenteschrank
- Geräteschrank
- Großbaustein (Leder)
- Kantenmodelle (Satz)
- Leinwand
- Medienwagen
- Schrank (Chemie-)
- Schrank (Physik-)
- Verkleidungsecke

5.10 Geschäftsausstattung Sportstätten 15
- Barren
- Basketballkorb
- Bauelemente
- Deckenlaufschiene
- Fußballtor
- Gliederschleppnetz
- Hochsprungständer
- Kletterwand (innerhalb)
- Kletterwand (Aufhängesystem)
- Kletterwand (Mattensatz)
- Schleppmatte
- Sprungkasten
- Tischtennisplatte
- Turnbock
- Turnwagen
- Viertelkreismatte
- Weichbodenmatte

5.11 Hochkreuz 22
5.12 Küchengeräte und Haushaltsgeräte 10

- Backofen
- Bierbarbuffet
- Bierdruckanlage
- Einbauherd
- Anbauküche (nur wenn elektr. Geräte inbegriffen sind)
- Gefrierschrank
- Geschirrspüler
- Herd (Gas-)
- Herd (elektrisch)
- Herd mit Kochplatten
- Herdschrank
- Kaffeeautomat
- Kakaowärmeschrank
- Kippbratpfanne (elektrisch)
- Kochfeld
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- Kondenstrockner
- Kühlmaschine
- Kühlschrank
- Kühltheke
- Kühlzelle
- Mikrowelle
- Salamander
- Spülmaschine
- Standspüler
- Trockner
- Umluftherd
- Wäschetrockner
- Warmhalter
- Warmwasserspeicher
- Waschmaschine
- Zapfanlage

5.13 Musikinstrumente 20
- Akkordeon
- E-Gitarre
- Keyboard
- Klavier
- Klavinova
- Orgel
- Schlagwerkbox
- Schlagzeug
- Xylophon

5.14 Fahrradständer 10
Papierkorb
Schaukasten

5.15 Schulausstattung Allgemein/ Biologie/ Chemie/ Physik 20
- Analysekoffer
- Baukasten für Schülerversuche
- Ebene mit Rollkörper
- Experimentierbox
- Foliensammlung
- Materialbox
- Modelle
- Skelett
- Versuchssatz

5.16 Softwareausstattung 5
5.17 Sonstige Möbel 20

- Aquarium
- Arbeitsplatte
- Bank (für Außenbereich)
- Billiardtisch
- Bühnenaufgang
- Anbauküche (nur, wenn keine elektr. Küchengeräte inbegriffen sind)
- Flaschenwagen
- Garderobe
- Garderobenbank
- Gardine
- Küchenschrank
- Küchenzeile
- Kunstgegenstände (z.B. Bilder)
- Laufstall
- Materialkiste
- Multi-Klapp-Türwand
- Ölfassregal
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- Raumteiler
- Schrank (Buffet-)
- Schrank (Eigentums-)
- Schrank (Garderoben-)
- Schrank (Gymnastik-Geräte-)
- Schrank (Instrumenten-)
- Schrank (Kleider-)
- Schrank (Panzer-)
- Schrank (Personal-)
- Schrank (Schubladen- fahrbar)
- Schrank (Schuhstiefel-)
- Schrank (Spind-)
- Schrank (Sportgeräte-)
- Schrank (Stahl)
- Schrank (Trocken-)
- Schrank (Werkzeug-)
- Schwerlastregal
- Sofaecke
- Spiegel
- Spindregal
- Spülschrank
- Spültisch (Edelstahl)
- Theke
- Tisch (Bistro-)
- Tischwagen
- Trainerbank
- Traverse
- Vorhang
- Wanne (Edelstahl)
- Waschtischanlage (Sideboard inkl. Hochbadewanne)
- Werkbank
- Werkzeugwagen
- Werkzeugwand

5.18 Spielzeugausstattung 5
- Bücherauto
- Großbausteine
- Grundpackung (Banfer Steine)
- Grundpackung (Lego Soft)
- Holzfigur
- Holzschiff
- Kasperletheater
- Kaufladen
- Lernspiele
- Puppenecke
- Puppenhaus mit Einrichtung
- Spiegelgestell (Holz)
- Spielhaus
- Spiellandschaft
- Spielteppich
- Wasserbahnen
- Wesco Bausatz

5.19 Fahrbare Tafel 20
6 Fahrzeuge
6.01 Anhänger, Auflieger 10

- Lichtmastanhänger
- Traktoranhänger

6.02 Fahrräder, Mofas 8
6.03 Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot 15
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- Drehleiter
- Drehleiter (mit Korb)
- Einsatzleitfahrzeug
- Einsatzlöschwagen
- Einsatzwagen
- Gerätewagen-Gefahrengut
- GW Messfahrzeug
- Löschfahrzeug
- Tanklöschfahrzeug
- Wechselladerfahrzeug

6.04 Hubwagen, Gerätewagen 6
- Elektrostapler

6.05 Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge 6
6.06 Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen 6

- Krankentransportwagen
- Rettungswagen (RTW)

6.07 Lastkraftwagen 8
6.08 Personenkraftwagen, Wohnwagen 8
6.09 Rettungsboot 8
6.10 Traktoren 12
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Mehrheitsbeteiligungen 

An den nachstehend aufgeführten Unternehmen ist die Stadt Eschweiler zu mehr als 50 %  
beteiligt: 

� Betreuungseinrichtung für Kinder & Jugendliche der Stadt Eschweiler, AöR - BKJ 
� Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG 
� Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs-GmbH 
� Städt. Wasserwerk Eschweiler GmbH, Stolberg 
� Gewerbe-Technologie-Center GmbH 
� Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH 

Zur Übersicht über die Wirtschaftslage sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung aktuell hier  
vorliegenden Jahresabschlüsse der Unternehmen als Anlage beigefügt. 
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Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler, AÖR-BKJ: 

  



����

�

  



����

�

  



����

�

  



��	�

�

  



��
�

�

  



����

�

  



����

�

  



����

�

�

�

�

� �



����

�

�

�

�

� �



����

�

Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG: 
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Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs-GmbH: 
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Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH, Stolberg: 
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Gewerbe-Technologie-Center GmbH: 
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Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH: 
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